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HINWEISE FÜR DEN LESER 

Die Resolutionen und Beschlüsse des Sicherludtsrats werden jährlich 
veröffentlichL Der vorliegende Band enthält die Resolutionen und 
Beschlüsse des Rates im Jahr 1990 zu Sachfragen sowie Beschlüsse zu 
einigen wichtigeren Verfahrensfragen. Die Resolutionen und Beschlüsse 
sind jeweils unter einem allgemeinen TItel aufgeführt, der auf die behandel
ten Fragen hinweist; diese sind insgesamt in zwei Thile untergliedert. In 
jedem dieser Teile sind die Fragen nach dem Zeitpunkt ihrer erstmaligen 
Behandlung durch den Rat im Berichtsjahr geordnet; die Resolutionen und 
Beschlüsse ZU den einzelnen Fragen sind in chronologischer Reihenfolge 
aufgeführt. 

Beschlüsse des Rates ZU seiner Thgesordnung sind unter der Überschrift 
"1990 erstmals in die Thgesordnung des Sicherheitsrats aufgenommene 
Punkte" zu finden. 

Die Resolutionen sind in der Reihenfolge ihrer Verabschiedung 
numeriert. Jeder Resolution folgt eine Angabe des Abstimmungsergebnis
ses. Beschlüsse werden gewöhnlich ohne Abstimmung gefußt; hat jedoch 
eine Abstimmung stattgefunden, wird das Ergebnis unmittelbar nach dem 
Beschluß aufgeführt. 

• 
• • 

Die Dokumenteuuummern (symbols) der Dokumente der Vereinten 
Nationen bestehen aus Großbuchstaben und Zahlen. Wo im Text eine 
derartige Kurzbezeichnung verwendet wird, handelt es sich um die 
Bezugnahme auf ein Dokument der Vereinten Nationen. 

Das Verzeichnis der Dokumente des Sicherheitsrats (Dokumentennum
mern SI ... ) findet sich für die Jahre 1946 bis einschließlich 1949 in der 
Check List 0/ United Nations Documents, part 2, No. 1 (Veröffentlichung der 
Vereinten Nationen, BesL-Nr. 53.I.3), für 1950 und die folgenden Jahre in 
den Supplements to the Official Records 0/ the Security Councü. 
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BESONDERER HINWEIS FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE 

Die Dokumente der Vereinten Nationen. die aufgrund von Resolntion 
3355 (XXIX) der Generalversammlung vom 18. Dezember 1974 ab 1. Juli 
1975 ins Dentsche zu übersetzen sind (alle Resolutionen der General
versammlung, des Sicherheitsrats und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie 
die sonstigen Beilagen zum Offizielles Protokoll der Generalversammlung). 
werden bei Quellenangaben in deutsch zitiert, auch wenn die Übersetzung 
noch nicht erschienen sein sollte. Das gleiche gilt für die schon vor dem 
1. Juli 1975 verabschiedeten Resolutionen der genannten Organe. (Die 
Resolutionen des Sicherheitsrats liegen schon ab 1. Januar 1975 in deutsch 
vor.) Die TItel anderer Quellenangaben werden zur Vereinfachung von 
Bestellungen nicht übersetzt. 
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MITGLIEDER DES SICHERHEITSRATS IM JAHR 1990 

Im Jahr 1990 gehörten dem Sicherheitsrat folgende Mitglieder an: 

Äthiopien 
China 
COte d'Ivoire 
Finnland 
Frankreich 
Jemen' 
Kanada 
Kolnmbien 
Kuba 
Malaysia 
Rumlinien 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Zaire 



RESOLUTIONEN UND BESCHLÜSSE DES SICHERHEITSRATS IM JAHR 1990 

001. Fragen, die vom Sicher1witsrat mifgrund seiner Verantwortung für die Wahrung des 
WeltfrktIens und der intematio1llllen Sicherheit behandelt wrmJen 

DIE SITUATION IN BEZUG AUF AFGHANISTAN' 

BeschUisse 

Mit SchreI"ben vom 9. Januar 1990' unterrichtete der 
GeneraJsekretär den PräsIdenten des Sicherheitsrats wie 
folgt: 

"Gemäß Resolution 622 (1988) des Sicherheitsrats 
habe ich dem Rat am 20. Oktober 1989 eiuen offiziel· 
len Bericht vorgelegt'. Ferner habe ich den Rat 
während des gesamten Jahres, insbesondere im Febru· 
ar 1989', unterrichtet gehalten. 

in Ziffer 17 meiues Berichts vom 20. Oktober habe 
ich darauf hingewiesen, daß für die Verwirldichung der 
am 14. April 1988 iu Genf unterzeichneten Abkommen 
über die fIeilegung der Situation iu bezug auf Afghani. 
stan" noch mehr getan werden müsse, und die Auf· 
merksamkeit der Vertragsparteien wie auch der 
Garantiemächte auf die Notwendigkeit gelenk!, die 
strikte Erfüllung der VerpJlichtungen sicherzustellen, 
die sie mit der Unterzeichnung der Genfer Abkommen 
eiugegangen sind. 

Nach Konsultationen mit den Vertragsparteien 
dieser Abkommen, iu deren Namen ich im April 
19887 an den Rat herantrat, um dessen Zustimmung 
für die DisIozierung von Mil!tlIrpersonal der Vereinten 
Nationen iu der Region zu er6aIten, wäre ich daher 
dankbar, wenn Sie dieses SchreI"ben den Mitgliedern 
des Sicherheitsrats zur Kenntnis bringen würden und 
mir mitteilen könnten, ob der Rat mit dem Vorschlag 
einverstanden8 ist, die vorübergehende Abstcllung von 
Offizieren nach Afghanistan und Pakistan zu ver· 
llingern. Die Zustimmung der das Militllrpersonal 
steilenden Länder ist bereits eingeholt worden". 

Auf seiner 2904. Sitzung am 11. Januar 1990 erörterte 
der Rat den Punkt "Die S"ituation iu bezug auf Afghan!. 
stan: Schreiben des GeneraJsekretärs an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 9. Januar 1990 (Sal071)". 

Resolution 647 (1990) 
vom lL Januar 19!1O 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf die vom 14. und 22. April 1988" 
datierten SchreI"ben des GeneraJsekretärs an den Präsi· 
denten des Sicherheitsrates bezilglich der am 14. April 
1988 iu Genf unterzeichneten Abkommen über die 
Beilegung der Situation iu bezug auf Afghanistan", 

sowie unter Hinweis auf die Mitteilung des General· 
sekretärs vom IS. Februar 1989' und seinen Bericht vom 
20. Oktober 1989", 

ferner unter Hinweis auf seine Resolution 622 (1988) 
vom 31. Oktober 1988, 

Kenntnis nehmend von deIn vom 9. Januar 1990 
datierten Schreiben des GeneraJsekretärs an den Präsi· 
denten des Sicherheitsrats', 

1. bestIiIiBt sein Einverständnis mit den im Schreiben 
des GeneraJsekretärs vom 9. Januar 19903 iu Aussicht 
genommenen Maßnahnlen betreffend die ~elungen 
für die vorübergehende Dlslozierung von Offizieren aus 
laufenden EinsjiJz'lll der Vereinten Nationen nach 
Afghanistan und Pakistan, mit dem Auftrag, der Gute
Dienste-Mission für einen weiteren Zeitraum von zwei 
Monaten Unterstützung zu gewähren; 

2. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat iu 
'Übereinstimmung mit den am 14. April 1988 iu Genf 
unterzeichneten Abkommen über die Beilegung der 
Situation iu bezug auf Afghanistan" über die weitere 
Entwicklung unterrichtet zu halten. 



Besebl8sse 

Mit Schreiben vom 12. MiiJz 1~· unterrichtete der 
Generalsekretär den Ratsprfisidenten wie folgt: 

"In seiner Resolution 647 (1~) vom 11. Januar 
1~ hat der Sicherheitsrat sein EinverstIlndnis mit den 
In meinem Schreiben vom 9. Januar" In Aussicht 
genommenen Ma1II111hmen betreffend die Regelungen 
fiIr die vorfiberJwhende Dfsladerung von Offizieren 
aus laufenden ETnsätzen der Vereinten Nationen nach 
Afghanistan und Pakistan, mit dem Auftrag, der Gute
Dieuste-Mission fiIr einen weiteren Zeitraum von zwei 
Monateu Unterstil1zung zu gewilhreu, bestätigt. Diese 
Regelungen laufen am 15. März 1~ aus. Meine 
Konsultationen mit den Unterzeichuern der am 
14. Apri! 1988 In Genf unterzeichneten Abkommen 
iIber ilie BelleJtung der Situation In bezog auf Afghaui
stau" legen den Schluß nahe, daß eine weitere Ver
llIng~ der bestehenden Regelungen nicht den 
notwendlgell Konsens finden wlIrde. 

Angesichts dessen und nach Überprüfung des mir 
von der Organisation erteilten Manilats, die baldige 
Verwirklichung einer umfassenden politischen Rege
lung In Afghanistan ZU fördern und ZU erleichteru, 
beabsichtille Ich, eine begrenzte Anzahl von Offizieren 
als Mi1itArberater meines Persönlichen Beauftragten In 

Afghanistan und Pakistan elnzuselZeu, damit sie zur 
weiteren ErfiIIlung der mir von der Generalversamm
Inug mit Ihrer Resolution 44/lS vom 1. November 
1989, iusbesondere mit deren Ziffer 10, ilbertragenen 
Verautwonlichkelten beitragen. Die Offiziere werden 
mit Zustimmung ihrer jeweiligen Länder zeitweilig aus 
laufenden Einsätzen der Vereinten Nationen ab
gesteHt. 

Ich möchte diese Gelegenheit benulZeu, um meine 
Wertschlilzung dafür auszudrllckeu, wie Oberst Heikki 
Happonen (Fmnland), Stellvertretender Beauftragter, 
sowie die Öffiziere und Zivilbediensteten unter sehr 
schwierlaen Umständen ihre Pfticht erfllllt haben. Ich 
hoffe, daß es mir möglich sein wird, die Dienste 
einiger dieser Offiziere In ihrer neuen Eigenschaft als 
Mi1fuIrberater meines PersöDlichen BeaUftragten In 
Afghanistan und Pakistan, Benon Sevan, weiterhin In 
Anspruch nehmen zu können." 

Mit Schreiben vom 28. MiiJz 1990'° unterrichtete der 
Ratspräsident den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen milZntefieu, daß Ihr Schrei
ben vom 12. März 1~· den Mitgliedern des Sicher
heitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist, die keine 
Einwände gegen die von Ihnen vorgeschlagene Vor
gehensweise haben." 

SCHREIBEN DES GESCHÄFTSTRÄGERS A.L DER STÄNDIGEN VERTRETUNG 
NICARAGUAS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN PRÄSIDENTEN 

DES SICIIERIIElTSRATS, DATIERT VOM 3. JANVAR 1990 

Beschluß 

Auf seiner 290S. SiIZung am 17. Januar 1~ beschloß der Rat, den Vertreter Nicaraguas 
eInzu1aden, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Schreiben des GeschIlfts.. 
trlIgers aJ. der Stllndigen Vertretung Nicaraguas bei den Vereinten Nationen an den 
Prfisidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 3. Januar 1~ (S/21066)"· teHzunehmen. 

DEN NAHEN OSTEN BETREFFENDE PUNKTE" 

D/q Slluatltm Im NaIwn 0sIlm 

Beschluß 

Auf seiner 2906. SiIZung am 31. Januar 1~ erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation im Nahen Osten: 
Bericht des Generalsekretllrs iIber die Interlmsuuppe 
der Vereinten Nationen In Libanon (S/21102)"". 

Resolution 648 (l99O) 
""" 3L Jamrar 1!JPO 

Der Sieherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 
426 (1978) vom 19. MiiJz 1978, 501 (1982) vom 25. Fe
bruar 1982, 508 (1982) vom S. Jnni 1982, 509 (1982) vom 



6. Juni 1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 
sowie auf alle seine Resolutionen zur Situation in 
Libanon, 

1IIICh Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
25. Januar 19'X1 über die Interimstrappe der Vereinten 
Nationen in Llbanon14 und von den darin getroffenen 
Feststellungen Kenntnls nehmend, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Geschllfts
trägers aJ. der Ständigen Vertretung Libanons bei den 
Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 
11. Januar 19'X1", 

dem Antrag der Regierung Libanons stattgebend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um einen 
weiteren Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 
31. Juli 19'X1, zu ver1lingern; 

2. bekundet emeut seine nachdrückliche Unterstüt
zung für die territoriale Integrität, Souverllnität und 
Unabhängigkeit LIbanons innerhalb seiner international 
anerkannten Grenzen; 

3. unterstreicht emeut das Mandat und die allgemei
nen Anweisungen an die Thlppe gemäß dem mit Resolu
tion 426 (1978) gebilligten Bericht des Genera1sekretärs 
vom 19. März 1978'6 und fordert alle Beteiligten auf, 
mit der 'fruppe im Hinblick auf die vollständige ErfiIl
lung ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten; 

4. erkIIJrt emeut, daß die 'fruppe ihren in den Resolu
tionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in allen anderen 
einschlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag voll
ständig erfüllen soll; 

S. ersucht den Genera1sekretär, die Konsultstionen 
mit der Regierung LIbanons und den anderen von der 
Durchfilhrung dieser Resolution unmittelbar berilhrten 
Parteien fortzusetzen und dem Sicherheitsrat darflber 
Bericht zu erstatten. 

BesclIluß 

Auf seiner 2925. Sitzung am 31. Mai 19'X1 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation im Nahen Osten: 
Bericht des Generalsekretärs tlber die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Thlppenentßechtung 
(S121305)17" • 

Resolution 655 (1990) 
vom 3L lIfaI19!/O 

Der Sicherheilsrat, 

1IIICh Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 
tlber die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die 'fruppenentßechtung"', 

beschließt: 

a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durch
ftlhrung seiner Resolution 338 (1973) vom 22. Oktober 
1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die 'fruppenentßechtung um einen weite
ren ZeItraum von sechs Monaten, das heißt bis· zum 
30. November 19'X1, zu ver1lingem; 

c) den Generalsekretär zu ersachen, am Ende dieses 
ZeItraums einen Bericht über die Entwicklung der 
Situation und die zur Durchfilhrung der Resolution 338 
(1973) des Sicherheitsrats getroffenen Maßnahmen 
vorzulegen. 

BesclIliisse 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß 
an die Verabschi~ der Resolution 65S (19'X1) die 
folgende Erk1lirung ab 9: 

"Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten 
Resolution über die Ver1lingerung des Mandats der 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
'lhIppenentßechtung bin ich ermächtigt worden, im 
Namen des Sicherheitsrats die folgende ergänzende 
Erk1llrung abzugeben: 

'Bekanntlich heißt es in Ziffer 24 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die 'fruppenentßeclitung"': 
"Im israelisch-syrischen Sektor herrscht zwar derzeit 
Ruhe, die Nahostsituation insgesamt ist jedoch 
weiterhin potentiell gefährlich, woran sich voraus
sichtlich auch nichts ändern wird, solange keine 
umfussmlde, alle Aspekte des Nahostproblmns 
einbc:ziehende Regelung erzielt werden kann." Diese 
Erk1lirung des Oeneralsekretlirs entspricht der 
Auffassung des Sicherheitsrats. .. 

Auf seiner 2931. Sitzung am 31. Juli 19'X1 erörterte der 
Rat den Punkt "Die Situation im Nahen Osten: Bericht 
des Generalsekretärs über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon (S121406 mit Aifd.l und 
Korr.1)"'". 

Resolution 659 (19!lO) 
vom 3L JaU 19!/0 

Der Sicherheitsrat, 

unter H'l1Iweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 
426 (1978) vom 19. MIIrz 1978, 501 (1982) vom ~ •. Fe
bruar 1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, S09 (1982) vom 
6. Juni 1982 und 52<1 (1982) vom 17. September 1982 
sowie auf alle seine Resolutionen zur Situation in 
Libanon, 



noch I'rilfwIg des Berichts des Generalsekretärs vom 
24. und 26. Juli 1900 über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon" und von deit darin 
getroffenen Feststellungen Kenntnis nehmend, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Libanons bei deit Vereinten Nationen an deit 
Genera1sekretär, datiert vom 16. Juli 1!J0022, 

dem Antrag der Regierung Libanons stattgebend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon um einen 
weiteren Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 
31. Januar 1991, zu verllingern; 

2. beJa.uuiet erneut seine nachdrilckliche Unterstüt
zung für die territoriale Integrität, Souveränität und 
Unabhängigkeit Liöanons innerhalb seiner international 
anerkannten Grenzen; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die llÜJ(emei
nen Anweisungen an die Thippe gemäß dem mit l&solu
tion 426 (1978) gel@igten Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. März 197816 und fordert alle Beteiligten auf, mit 
der Thippe in! Hinblick auf die voUständige ErfQIlung 
ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten; 

4. erkliJrt erneut, daß die Thippe ihren in den Resolu
tionen 425 (1978), 426 (1978) sowie in allen anderen 
einschlligigen Resolutionen festgelegten Auftrag voll
ständig erfüllen soll; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen 
mit der Regierung Libanons und den anderen von der 
Durchführung dieser Resolution umnittelbar berührten 
Parteien fortzuselZen und dem Sicherheitsrat darüber 
Bericht zu erstatten. 

Auf tim 2931. Sitzung einstimmig 
_lll>sthi8dBt. 

BeschIüsse 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident in! Anschluß 
an Konsultationen mit den RatsmitgJiedern in! Namen 
des Rates die folgende Erklärung ab": 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben deit gemäß 
Resolution 648 (1900) vom 31. Januar 1900 vorgeleg
ten Bericht des Generalsekretärs über die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon" mit 
Genugtuung zur Kenntnis genommen. 

Sie bekräftigen ihr Eintreten für die volle Souveräni
tät, Unabhängigkeit, territoriale Integrität und nationa
le Einheit Li'banons innerhalb seiner international 
anerkannten Grenzen. In diesem Zusammenhang 
erklllren sie, daß die Staaten jede gegen die territoriale 
Integrität oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete nder sonst mit deit- Zielen der 
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben. 

Auliißlich der vom Sicherheitsrat auf der Grundlage 
der Resolution 425 (1978) vom 19. MilIz 1978 vor
genODiMenen Verlllngerung des Mandats der Interims
trupPe der Vereinten Nationen in Libanon um einen 
weiteren Interimszeltraum betonen die Ratsmitglieder 
erneut die Notwendigkeit, diese Resolution vollinhalt
lich durchzuführen. Sie danken dem Generalsekretär 
und seinen Mitarbeitern für die anhaltenden Bemü
hungen, die sie In dieser Hinsicht unternehmen. Sie 
bringen erneut ihre volle Unterstützung für das 
Obereinkommen von Thlf und für die Anstrengungen 
zum Ausdruck, die die hbanesische Regierung unter
ninlmt, um ihre Herrschaft auf das gesantte hbanesi
sehe Hoheitsgebiet auszudehnen. 

Die Mitglieder des Sicherheitsrats benutzen diesen 
Anlaß, um den Thippen der Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon wie auch den truppen
stellenden Ländern ihre Anerkennung auszusprechen 
für ihre Opfer und ihr Eintreten für die Sache des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter 
schwierigen Umständen" 

Mit Schreiben vom 24. September 19!XJ24 unterrichte
te der Präsident des Sicherheitsrats den Genera1sekretär 
wie folgt: 

"Die Mitglieder der Sicherheitsrats sind in ihren am 
31. Juli 1900 abgehaltenen Konsultationen zur Be
handlung des Berichts des Genera1sekretärs über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon21 

auliißlich der Erneuerung des Mandats der Thippe 
übereingekommen, in! Hinblick auf die voUständige 
Durchführung der Resolution 425 (1978) vom 
19. MilIz 1978 das Sekretariat um eine Überprilfung 
des Bestands und des Einsatzgebiets der Thippe, unter 
Berücksichtigung der seit ihrer Schaffung 1978 erfolg
ten WaI1mehmung ihrer Aufgaben, zu ersuchen. Der 
Rat ist sich des großen Nutzens der weiteren An
wesenheit der Thippe für Libanon bewußt. Die 
Ratsmitglieder sind außerdem übereingekommen, daß 
die 'Oberprilfung während des Interimszeitraums von 
sechs Monaten durchgeführt werden sollte, um den 
das Mandat der Thippe am 31. Juli 1900 verlllngert 
worden ist, das heißt vor Ablauf des derzeitigen 
Mandats am 31. Januar 1991. 

Die Ratsmitglieder waren der Ansicht, daß diese 
Überprilfung dem Geist der Erkilirung enlSprechen 
würde, die der Präsident in! Namen des Rates auf der 
2924. Sitzung am 30. Mai 1990'" in! Zusammenhang 
mit der Behandlung des Punktes 'Friedensoperationen 
der Vereinten Nationen' durch den Rat abgegeben 
hat, und daß sie dem Rat eine Grundlage geben 
würde, von der ausgehend er beurteilen könnte, ob die 
bestehenden Regelungen für dle Thippe beibehalten 
oder gelindert werden sollten." 

Auf seiner 2964. Sitzung am 30. November 1900 
erörterte der Rat deit Punkt "Die Situation in! Nalien 
Osten: Bericht des Generalsekretärs über die Beobach
tertruppe der Vereinten Nationen für dle Thippen
entfleChtung (S/21950 mit Korr.l)"". 



Resolution 679 (1!J!IO) 
_30. N_1lI9O 

Der SichetheitsrtIt. 

1UlCh BeIumdlung des BerIchts des Generalsekretärs 
über die BeobachtertrlIJlJ!e der Vereinten Nationen ftIr 
die 1iuppenentllec:htn1lg". 

beschließt: 

a) die beteßIgten ~ zur sofortiJ!en Durch
fl!hmng seiner Resolution 338 (1973) vom h Oktober 
1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der BeobachteJIlUppe der Vereiuten 
Nationen ftIr die 1l:uppenentllec:htung nm eiuen weite
ren ZeItranm von siebs Monaten, das heißt bis zum 
31. Mai 1991. zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitraums eiuen BerIcht über die Entwicklung der 
Situation und die zur DnrchffIhrung der Resolution 338 
(1973) getroffenen Maßnahmen vorzulegen. 

AM! tlo 2964. Sitzung einstimmig 
~. 

Beschltisse 

Auf seiner 2910. Sitzung am 15. MliJz 1990 beschloß 
der Rat, die Verlleter Israels, Jordaniens und Senegals 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden PunkJes teßzunehnJen: "Die Situation in den 
besetzten arabischen GebIeten: Schreiben des Ständigen 
Verlleters der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli
ken bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 12. Februar 1990 
(S/21139) .... 

des~~h~ ~~8~!'t~\~~ 
Abstimmung. den Leiter der Politischen Abteilung der 
PaIlistinensischen Befreimtgsorganfs zur Thilnabme 
an der Aussprache einzuluden. wobei PaIäSJina durch 
diese Einladung dieselben ~ec:hte fAT 
wilrden wie einem gemäß Regel 37 der vur en 
Geschäftsordaung zur ThiInalune eiuge1udenen Mi 00-
staat. 

v8Tllbdlerlot mit 11 S/Immen /Nd 1 GepnsIImme 
(VmIn/&Ie Sttztmm wm 4mm/ka) rmd 
J EnIhtz1Iunpn (TmnknIdr, KtmadtJ, 
V8teb/Ist«I ~ Gro{Ibrlttm1rJm rmd 
NottIbItmtJ.). 

Auf derselbeu Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
~~l des Vertreters Jordaniens"'. Clovis Maksoud 
g Regel 39 der vurUlufigen GeschJIftsordnung 
einzuladen. 

.11-

Beschluß 

Auf derselbeu Sitzung gab der Ratsprllsident im 
Anschluß an die Verabschiedung der Resolution 679 
(1990) die folgende ErklArung aJi': 

"Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten 
Resolution über die Verlängerung des Mandats der 
BeobachteJ Il uppe der Vereinten Nationen ftIr die 
'Ihlppenentllec:htung bin ich ermIcht/gt worden, im 
Namen des Sicherheitsrats die folgende ergänzende 
Erklärung abzugeben: 

'Bekanntlich heißt es in ZIffer 23 des Berichts des 
Generalsekretärs über die BeobachterJrUppe der 
Vereinten Nationen ftIr die 1hippenentllechtung": 
"Im israelisch-syrischen Sektor herrscht zwar derzeit 
Ruhe, die Nahostsltuation insgesamt ist jedoch 
weiterhin potentiell gefllhrlich, woran sich vora\l&o 
sichtlich auch nichts ändern wird, solange keiue 
umfDsseude. alle Aspekte des Nahostproblems 
einbeziehende Regelung erzielt werden kann." Diese 
ErklArung des Generalsekretärs entspricht der 
Auffassung der Sicherheitsrats." 

Auf seiner 2912. SitzuIJg am 'J:'I. MliJz 1990 beschloß 
der Rat, die Vertreter Agyptens, A1geriens, Bahrains, 
Indiens, Indonesiens, Iraks, Jemens, Jugoslawiens, 
Katars, der Libysch-ArabischenDschamahlrija, Pakistans, 
Saudi-Arabiens, der Syrischen Arabischen Republik, 
Thnesiens und der Ukrainischen Sozialistischen 
Sowjetrepublik einzuladen. ohne Stimmrecht an der 
Erörterung der Ftage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
Antrag des Vertreters Sa\ldl.Arabiens"l. Engin Ansay 
gemäß Regel 39 der vurUlufigen Geschliftsordnung 
einzuladen. 

Auf seiner 2914. Sitzung am 28. MliJz 1990 beschloß 
der Rll.t, die Vertreter Bangladeschs, Marokkos und der 
Vereiulgten Republik Thnsan1e einzuladen, ohne Stiuun· 
rec:ht an der Erörterung der Frage teßzunehmen. 

Auf seiner 2915. Sitzung am 29. MliJz 1990 beschloß 
der Rat, die Vertrewr Afghanistans, der Islamischen 
Republik lnIn. KIlwaitli und Nica.rIIguas einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung der Ftage teilzunehmen. 

Auf seiner 2920. Sitzung am 3. Mai 1990 beschloß der 
Rat, die Vertreter Grieclienlands und der 'fIirkel ein
zuladen. ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage 
teilzunehmen. 

Am 22. Mai 1990 gab der Präsident die folgende 
ErklArung ahn: 



"Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitglle
dern des Sicherheitsrats betreffend den in dem Sclirei
ben des Vertreters Bahralns vom 21. Mai 1!J!Xl'3 
enthaltenen Antrag, eine sofortige Sitznng des Rates 
einzuberufen, hat der Präsident entschieden, daß die 
erste Sitzung in dieser Angel~enheit am Freitag, dem 
25. Mai 1990, um 15 Uhr lDl Bilro der Vereinten 
Nationen in Genf abgeitalten und so lange fortgefilhrt 
werden wird, bis alle in der Rednerliste fiIr diese 
Sitzung eingetragenen De1egadonen Gelegenheit 
gehabt haben, das Wort zu etgreifen.· 

Am selben :Ihg gab der Präsident fnlgende zusätzliche 
Erklärung ab": 

"Im Zusammenhang mit der in den Konsultationen 
des Sicherheitarats am 22. Mai 1990 emelten Verein
barung, derzufolge entschieden wnrde, die erste 
Sitzung des Rates zur Behandlung des in dem Schrei
ben des Vertreters Bahrains vom 21. Mai 1!J!Xl'3 
enthaltenen Antrags am Freitag, dem 25. Mai 1990, 
um 15 Uhr im BiIro der Vereinten Nadonen in Genf 
abzuhalten", sind die Ratsmitglieder außerdem über
eingekommen, die in Regel 49 der vorlliuflgen Ge
schäftsordnung enthaltene Bestimmung betreffend den 
Zeitpunkt des Erscheinens des Wortprotokolls der 
Sitzung vorilbergehend außer Kraft zu setzen. Das 
Wortprotokoll wird demzufolge später in New York 
erscheinen." 

Auf seiner 2923. Sitzung am 25. Mai 1990 im Genfer 
Palais des Nadons beschloß der Rat, die Vertreter 
Ägyptens, Bahrains, Bangladescbs, Gabnns, Indiens, 
Iraks, der Islamischen Repnblik Iran, Israels, Jordaniens, 
Jugoslawiens, Katars, Knwaits, Libanons, Marokkos, 
Saudi-Arabiens, Sri I ankas, der Syrischen Arabischen 
Republik, lbnesiens, der Tllrkel und der Vereinigten 
Arabischen Emirate einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "DIe Situation in den bese1zten 
arabischen Gebieten: Schreiben des Ständigen Vertreters 
Bahrains bei den Vereinten Nadonen an den Präsiden
ten des Sicherheitarats, datiert vom 21. Mai 1990 
(8121300)"'" teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung bescbloß der Rat auf Antrag 
des Beobachters PaIlistinas vom 22. Mai 1900'" durch 
Abstimmung, den Vorsitzenden des Exekutivansschusses 
der PaIlistinenslschen Befreiungsorganisation zur 'Ibn
nahme an der Aussprache einzW.aden, wobei PallIstlna 
durch diese Einladung dieselben 'Ibflnehmerrechte 
gewährt WiIrden wie einem gemllß Regel 37 der vor
Iliufigen Gescbiiftsordnung zur 'ThiInabme einge1adenen 
Mitgliedstaat. 

Uva' r •• mit 11 StImntm bell ~ 
(V6I'6inIgte _ VOll Amerika) und 

3 EnthoItunggn (Frrmkteidz, Ktmmf4, V81131ni,r1e8 
KImi/lfflÜ;h Großbritannisn und Nordb/and). 

Auf derselben Sitzung bescbloß der Rat außerdem, 
den Vorsitzenden des AUsschusses fiIr die Aus1Ibung der 
unveräußerlichen Rechte des palAsti:nensischen Volkes 

gemllß Regel 39 der vorlliuflgen Geschliftsordnung 
einzuladen. 

Auf derselben Sitznng beschloß der Rat ferner auf 
Antrag" des Vertreters Jemens', CIovis Maksoud 
gemllß Regel 39 der vorläufigen Geschliftsordnung 
einzuladen. 

Auf derselben Sitzung hescb10ß der Rat darilber 
hinaus auf Antrag des Vertrele1S Saudi-Arabiens"', 
Nabil Maarouf gemllß Regel 39 der vorlliufigen Ge
schäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2926. Sitzung am 31. Mai 1990 bescbloß der 
Rat, die Vertreter Japans und Pakistans einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "DIe 
Situation in den bese1zten arabischen Gebieten: Schrei
ben des Ständigen Vertreters Bahrains bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitarats, datiert 
vom 21. Mai 1990 (S/213OO)"'" teilzunehmen. 

Am 19. Juni 1990 gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen im Namen der Ratsmltglieder die 
folgende Erklärung alT": 

"Die Ratsmitglieder beklagen lebhaft den Zwischen
fall, zu dem es am 12. Junf 1990 in einer zum Hi1fs
werk der Vereinten Nadonen fiIr PaIlistinaIlüchtlinge 
im Nnhen Osten gehörenden KlinIk in der Nähe des 
Lagers Shati in Gaza 1\.I'~en ist und in dessen 
Verlauf mehrere unschUldige paliIstinenslsche Frauen 
und KInder durch eine von einem israe1lschen Offizier 
geworfene lI:lInengasgranate verletzt worden sind. 

Sie sind betroffen angesichts der lhtsache, daß die 
über diesen Ofllzler verhllngte Strafe umgewandelt 
worden ist. 

Sie erklliren erneut, daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von ZiYiIpersonen in 
Kriegszeiten40 auf die aeit 1967 von Israel besetzten 
palAsti:nenslschen und anderen arabischen Gebiete, 
einschließlich Jernsaiems, Anwendung findet, und 
ersnchen die Hohen Vertragsparteien, CHe Einhaltung 
des AbkOOlDlens sicherzustcill.en. 

Die Ratsmitglieder fordern Israel auf, seinen Ver
plllchtungen ans dem AbkOOlDlen nachzukommen.' 

Auf seiner 2945. Sitzung am 5. Oktober 1990 beschloß 
der Rat, die Vertreter ISraels und der Ubysch-Arabi
schen Dschamablrlja einzuladen, ohne Slimmrecht an 
der Erörterung des Punktes "Die Situation in den 
bese1zten arabischen Gebieten: SchreIben des Ständigen 
Vertreters Jemens bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 26. Septem
ber 1990 (S/2183O)"'" teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat auf Antrag 
des Beobachters Palllstinas vom 5. Oktober 1990" 
durch ~.:t den Leiter der Pontischen Abteilung 
der PaIlisdn en Befreinngsorganisadon zur 'ThiI
nahme an der Aussprache einzuladen, wobei PaIlIstina 
durch diese EinlaQung dieselben 'Thfinehmerrechte 
gewährt WiIrden wie mem gemllß Regel 37 der vor-



läufigen GeschIftsordnnng zur 'JWInahme elngeladenen 
MitgliedstaaL 

Vem1 r! 'at mit 11 SIiJnmM btrIl GeLl"":u 
(IfnbdJtB _ .... AmmkG) UIId 
3 EntIuzIJuIwm (Fmn/tnIIdJ, Ktwido, _ i' 
KiJnItye/dJ GmjIh1ittmnis1I UIId NDtdItImul), 

Auf derselben Sitzung bescbioß der Rat außerdem, 
den Vorsitzenden des Ausschusses ftIr die AuslIbuna der 
unveräußerlichen Rechte ~ur~en \61kes 
gemäß Regel 39 der vor en Geschiftsordnung 
einzu1aden. 

Auf seiner 2946. Sitzung am 8. Oktober 19\0 bescbloß 
der Rat, die Vertreter A1gerieos, Jordnnieos, Jugo-
slawiens und Thneslens einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2947. SW9. Oktober 19\0 beschloß 
der Rat, die Vertreter teIlS, BanJdadeschs, 1raks, 
der Islamischen Republik Katars, Icuwaits, Marok-
kos, Mauretanieos, Pakistll1ls, Saudi-Arabieos, der 
Syrischeu Arabischen Republik und der Vereinigten 
Arabischen Emirate einzuladen, ohne S1lmmrecht an der 
Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf 
Antrag des Vertreters Kuwaits", AbduJma1ek lsmaß 
Mohamed gemäß Regel 39 dervorliufigen Geschiftsord
nung einzuladen. 

Auf seiner 2948. Sitzung am 12. Oktober 19\0 lud der 
Rat die Vertreter Indiens und der TOrkel ein, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Resolution 671 (1990) 
__ l2. Oldollor_ 

Der Sicherheitsrat, 

UIIler Hinweis auf seine Resolutionen 476 (1980) vom 
30. Juni 1980 und 478 (1980) vom 20. August 1~, 

erneut erklIJrend, daß eine gerechte und dauerhafte 
Lösung des arabisch-israelischen Konflikts auf den 
Resolutionen 242 (1967) vom 22. November 1967 und 
338 (1973) vom 22. Oktober 1973 grilnden muß, ver
mittels eines aktiven Verhandl~r;esses, der dem 
Recht aller Staaten in der RegIoo, blieBUch Israels, 
auf Sicherheit sowie den legitimen politischen Rechten 
des palästinensischen Volkes Rechnung trägt, 

UIIler Be:rQcksichtigung der dem Rat am 12. Oktober 
1900 durch den PrlisIdeiten i1bermitte1ten Erklärung des 
Generalsekretärs" betreffend den Zweck der MissIoo, 
die er in die Region entsendet, 

1. bringt seine hiJchsle BeunruhiRung zum Ausdruek 
über die Gewalt, zu der es am 8. Oktober am Haram al 
Sbarif und an anderen Helligen StAUen lerusa1ems 
gekommen ist und die dazu gefIIhrt hat, daß' über 
zwanzig Palästinenser getötet und mehr als 150 Mett-

schIlD, darunter palästinensIsche ZIvIlpersonen und 
uDschuldige Betende, verletzt wurden; 

2. Vf!1III"h1iJt insbesondere die von den israelischen 
Sicherheitskrilften begangenen Gewaithandlungen, diezu 
Verletzungen und Verlusten an Menschenleben geführt 
haben; 

3. fordett die Besatzungsmacht Israel auf, ihren 
rechtlIchen Verpflichtungen und VerantwortUchkelten 
ans dem Geufer Abkommen vom 12. ~ 1949 zum 
Schutze von ZivilpenIonen in Krlegszeiten , das auf alle 
von Israel seit 1967 beselZten Gebiete Anwendung 
findet, gewissenhaft nachzukommen; 

4. mucht Im Zusammenhang mit dem seitens des 
Rates begrfIBten Bescbluß des Genera1sekretärs, eine 
MissIon in die RegIon zu entsenden, darum, daß der 
Geueralsekretllr dem Sicherheitsrat vor Ende Oktober 
19\0 einen Bericht mit seinen Feststellungen und 
Scblußfolgerungen vorlegt und daß er sich bei der 
Durchfflhrung der MissIon je nach Bedarf aller Ressour
cen der Vereinten Nationen in der Region bedienL 

A1if der 2948. SitzrmB eimtimmig 
",,! •• in 

Beschluß 

Auf seiner 2949. Sitzung am 24. Oktober 19\0 lud der 
Rat den Vertreter Sudans ein, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "Die Situation in den beselZteD 
arabischen Gebieten: ·Schretbendes Stlindigen Ver
treters Jemens bei den Vereinten Nationen an den 
PräsIdenten des Sicherheitsrats, datiert vom 26. Septem
ber 19\0 (S/21830)2Oo> teilzunehmen. 

Resolution 673 (1990) 
WB 24. Oldollor_ 

Der Sichethsitsrat, 

in BekriJftiBung der Verpßichtungen der Mitgliedstaa
ten nach der Charta der Vereinten NationllD, 

sowk in /Jekr4fJigung seiner Resolution 672 (1900) vom 
12. Oktober 19!1O~ -

nach der Untenichtung durch den Geueralsekretllr am 
19. Oktober 19\0, 

mit dem Ausdruek seiner hiJchsten Beunruhigung 
darüber, daß die israelische Regierung die Resolution 
672 (19\0) zurfIclrgewIese hat und Sich weigert, die 
MissIon des GeuerBlsekretlirs zu empfangen, 

U1Iler Be:rfJcksichtigg der dem Rat am 12. Oktober 
19\0 durch den Prllildenten i1bermiuelten Erklärung des 
Geueralsekrelil:rs" betreffend den Zweck der Milmon, 
die er in die Region entsendet, 

in ernster So7p über die anhaltende Verscbiechterung 
der Situation in den beselZteD GebieteD, 



1. mißbilli&t dieer:r uug der lsraeJlscben Regie-
rung, die vom Gen etlIr in die Region zu entsen-
dende MissIon zu empfangen; 

2. bittet die IsraeJische RegIerung nachdrilcIdich, ihre 
Entscheidung zu überdenken, und besteht darauf, daß sie 
der Resolution 672 (1990) uneingeschriInk Folge leistet 
und der MissIon gestattet, ihrein Auftrag gemIIB vor
zugehen; 

3. emu:ht den GeneraJsekretllr, dem Sicherheitsrat 
den in Resolution 672 (1990) erbetenen Bericht vor
zulegen; 

4. bekriJjügt seine Entschlossenheit, den Bericht 
eingehend und rasch zu prüfen. 

Auf tfIJl' 2949. SIIzung Bin#ImmI!t 
vembroLfd". 

Besehlilsse 

Auf seiner 2953. Sitzung am 7. November 1990 be
schloß der Rat, den Vertreter Libanons einzuladen, ohne 
Stiunnrecht an der Erörteruug des folgenden Punktes 
teßzunehmen: 

"Die Situation in den besetzten arabischen GebIeten: 

Schreiben des Ständigen Vertreters Jemens bei den 
Vereinten Nationen an den Priisidenten des SI
cherheitsrats, datiert vom 26. September 1990 
(8/21830)"'; 

Bericht des GeneraJsekretärs an den SIcherheitsrat 
gemIIB Resolution 672 (1990) (S/21919 mit Korr.l 
und Add.l bis 3)200. 

Auf seiner 2957. Sitzung am 16. November 1990 
beschloß der Rat auf Antrag des Vertreters Ämltens", 
Engin Ansay gemIIB Regel 39 der vorll!u1igen deSchiifts.: 
ordnung einzUladen. 

Auf seiner 2966. Sitzwu! am 8. Dezember 1990 setzte 
der Rat die Behandlung der Frage fort. 

AuWund eines Antrags des Vertreters der Union der 
SoziaITstischen Sowjetrepuhllken gemIIB Regel 33 Zif
fer 3 der vorläufigen Geschliftsordnung beschloß der Rat 
durch Abstimmung, die Sitzung auf Montag, den 10. De
zember 1990, 15 Uhr, zu vertagen. 

v ... ' p""", auf tfIJl' _ Shzunr mit 
9 StimmBn mit 4 G.,OhJIbmnm (IBnum, 
KolambIm, K'ulIa, MalaysIa) 
und2Emhtr/tungttn (a.but, FmnktddJ). 

Auf seiner 2967. Sitzwu! am 10. Dezember 1990 setzte 
der Rat die Behandlung Ger Frage fort. 

Nach Unterbrechung und WIederaufnahme der SItzung 
sowie aufgrund eines Antrags des Vertreters der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepuhllken gemIIB RegeI 33 

ZIffer 3 der vorll!u1igen Geschliftsordnung beschloß der 
Rat durch Abstimmung, die Sitzung auf Mittwoch, den 
12. Dezember 1990, 18 Uhr, zu vertagen. 

v~ auf tfIJl' 2967. SIIzung mit 
9 StimmBn bei 4 Gegsnslimmen (Jemen, 
KolambIm, K'ulIa, MalaysIa) 
und2 Emhtr/tungttn (a.but, Frtmlaoich). 

Auf seiner 2968. Sitzung am 12. Dezember 1990 setzte 
der Rat die Behandlung der Frage fort. 

Aufvund eines Antrags des Vertreters der Union der 
SozIaifstIscben ~::en gemIIB Regel 33 ZIffer 
3 der vorläufigen rdnung beschloß der Rat 
durch AbstImmung, die Sitzung auf Montag, den 17. De
zember 1990, 15 Uhr. zu vertagen. 

v~ auf tfIJl' 29tJ8. Shzunr mit 
9 StimmBn bei 4 Gegen.stimmm (Jemen, 
KolambIm, K'ulIa, MalaysIa) 
und2 Entho/Jungsn (a.but, Fronkreich). 

Auf seiner 2970. SItzung am 19. Dezember 1990 setzte 
der Rat die Behandlung der Frage fort. 

Aufgrund eines Antrags des Vertreters des Vereinigten 
KönIireichs GroßbrItannien und Nordirland gemIIB 
RegeT 33 ZIffer 1 der vorläufigen Geschliftsordnung 
beschloß der Rat durch Abstimmung, die Sitzung zu 
unterbrechen. 

Vem .... lJiedet auf tfIJl':zrno. SIIzung mit 
9 StimmBn bei 6 Gegen.stimmm (a.but, 
l'tIInktBid; Jemen, KolambIm, K'ulIa, 
MtlIayaia). 

Auf der wiederaufgenommenen 2970. Sitzung am 
20. Dezember 1990 gilb der Präsident vor VerabSchle
d~ der Resolution 681 (1990) im Namen der Ratsmit
gIieder die folgende Erkl1irung ab": 

"DIe RaUllllitgJieder bekräftigen Ihre Entschlossen
heIt, einen aktiven Verhandlungsprozeß zu unter
stiIIzen, an dem alle in Betracht kommenden Parteien 
teilnehmen wOrden und der zu einem umfassenden, 
gerechten und dauerhaften Frieden fiIhrt, mit dem der 
arabIsch-lsraeJische Koufiikt auf dem Wege von 
Verhandlungen beendet wird, die von den Ratsresoln
tienen 242 (1967) vom 22. November 1967 und 338 
(1973) vom 22. Oktober 1973 ausgehen und bei denen 
das Recht aller Staaten in der Region, einschließlich 
JsraeIs, auf Sicherheit sowie die legitimen politischen 
Rechte des pallistlnensischen Volkes berllcksk:htigt 
werden sollten. 

In diesem Zusammenhang stimmen sie darin 
öbereln, daß eine zu einem geeigneten Zeitpunkt 
einberufene, eotsprechend strnkturIerte internationale 
KonfereDZ die Bemflhungen um die Herbeiftlhrung 
einer VerhandlllllgSiösung und eines danerhaften 



Friedens in dem arabisch-lsraeJfschen Konßikt erleich
tern dürfte. 

Sie sind jedoch der Aulfassung, daß hinsichtlich des 
geeigneten ZeltpIlDkls flIr eine solche Konferenz keine 
EinmOtigkeit besteht. 

Nach Aulfassung der Ratsmitglieder handelt es sich 
bei dem arabisch-israelischen Konßikt um eine wichti
ge und ihrem Wesen nach einmallJte Frage, die einer 
losgelösten Behandlung unter Wilr~ des ihr 
zagrundeliegenden Sachverhalts bedarf. 

Resolutlou 681 (1990) 
vom 20. _llIlIO 

Der Sicherheitsrat, 

in BekriJftiBung der Verpflichtungen der Mitgliedstaa
ten nach der Charta der Vereinten Nationen, 

sowie in BekriJftigung des in Resolution 242 (1967) vom 
22. November 1967 niedergelegten Grundsatzes der 
Ull7-\JlJiAAigkeit des GebietseIwerbs durch Krieg, 

nach Erhalt des gemäß Resolution. 672 (1~) vom 
12. Oktober 1~ vorgelegten Berichts des Generafsekre.. 
tärs Ober Mittel und Wege zur Gewährl~ der 
Sicherheit und des Schutzes der p:.lllstinenSlSChen 
ZivilbeYölkerung unter israelischer BesalZlmg" und 
insbesondere Kenntnis nehmend von den Ziffern 20 bis 
26 dieses Dokuments, 

Kenntnis nehmend von dem aus Ziffer 22 des Berichts 
des Generalsekretärs hervorgehenden Interesse des 
Generalsekretärs an einem Besuch und an der Entsen
dung aeines Abgesandten zur Weiterverfolgung aeiner 
Initiative bei den israelischen Behörden sowie von der 
Einladung, die diese vor kurzem an ihn gerichtet haben, 

ernsthaft besorgt Ober die gefllhrHche Verschlechterung 
der Situation in allen von IaraeI seit 1967 benetzten 
palJiatinensischen Gebieten, einschließlich Jemsalems, 
sowie Ober die Gewalt und die wachaenden Spannungen 
in Israel. 

unter Berikksicktigung der vom Präsidenten des 
Sicherheitsrats am 20. Dezember 1~ abgegebenen 
ErklJirung"" betreffend die Methode und daa Vorgehen 
zur Herbeifllhrung eines umfasseuden, gerechten und 
dauerhaften Friedens im arabisch-lsraeJfschen Konflikt, 

unter Hinweis auf aeine Resolutionen 6ff7 (1988) vom 
5. Januar 1988, 608 (1988) vom 14. Januar 1988, 636 
(1989) vom 6. Juli 1989 und 641 (1989) vom 30. Auguat 
1989 und höchst beunruhlgt Ober den Bescbluß der 
Regiemng Israels, unter Verstoß gegen ihre yerp1Iich
tungen aus dem Genfer Abkommen vom ~ ... ~ 
1949 zum Schutze von Zivßpersonen in Kriegszeiteri 

-~ 

vier PalJiatinenaer aus den benetzten Gebieten auszuwei
sen, 

1. dankt dem Generalsekretär flIr aeinen Bericht; 

2. ~ seiM ernste Besorgnis zum Ausdruck Ober die 
ZurilckwetSllIlg aeiner Resolutionen 672 (1~) vom 
12. Oktober 1~ und 673 (1~) vom 24. Oktober 1~ 
durch larael; 

3. mißbilligt den ßeschluß der Regierung der Besat
zungamacht Israel. von neuem mit der Ausweisung 
~~her Ziv.ilisten in den benelZten Gebieten zu 

4. fordert die Regierung laraels nachdriJcklich auf, 
anzuerkeunen, daß das Genfer Abkommen vom 12. Au
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten'" de jure auf alle von laraef seit 1%7 benetzten 
Gebiete Anwendung findet, und sich genauestens an die 
Bestimmungen dieses Abkommens zu halten; 

5. fordert die Hohen Vertragsparteien dieses Abkom
mens auf, im Einklang mit ArtIkel 1 des Abkommens 
dafür Sorge zu tragen, daß die Beaatzungsmacht Israel 
ihre Verpllichtungen aus dem Abkommen einhält; 

6. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit 
mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz den 
in aeinem Bericht dargelegten Gedanken hinsichtlich der 
Einberufung eines 'freffens der Hohen Vertragsparteien 
des Abkommens zur Beratung möglicher Maßnahmen 
ihrerseits nach dem Abkommen weiterzuentwickelu und 
zu diesem Zweck die Parteien zu bitten, ihre Aulfassun
gen zu der Frage, wie dieser Gedanke zu den Zielen des 
Abkommens beitragen könnte, sowie zu anderen ein
achIJigIgen Fragen zu unterbreiten, und dem Rat darüber 
BeriCht zu erstatten; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Situa
tion binsichtlich der palJiatinensischen ZivilbeYölkerung 
unter israelischer Besatzung zu verfolgen und zu be
obachten und dringend neue diesbeztlgliche Bemühun
gen zu unternehmen sowie, soweit dies zur ErfilIlung 
dieaer Aufgabe notwendig ist, daa Personal und die 
Ressourcen der Vereinten Nationen sowie sonstiges 
Personal und sonstige Ressourcen, die sich in dem 
Gebiet und anderswo befinden, einzuaetzen beziehungs
weine entsprechend zu bestimmen und heranzuziehen, 
und den Sicherhei~t regelmäßig unterrichtet zu halten; 

8. ersucht den Generalsekretär ferner, dem SIcher
heitsrat bis zur ernten MlIIzwoohe 1991 einen ersten 
Sachatandsbericht vorzulegen und danach alle vier 
Monate Bericht zu erstatten, und beschließt, mit der 
Angelegenheit den Erfordernissen entsprechend befaßt 
zu bleiben. 



SCBREIBEN DFS STÄNDIGEN VERTREl'ERS KVBAS BEI DEN 
VEREINTEN NATIONEN AN DEN PltÄSlDENTEN DFS S1CBERHM:n1lkATS, 

DATIERT VOM J. FEBRUAR 19!10 

Auf seiner 2'X11. SitzuDg am 9. Februar 19!1O eriIrterte der Rat den Puukt "Schreiben des 
Ständigen Vertreters KubiIs bei den Vereinten Nationen an den PrIisIdenten des Sicherheit&
rats, datiert vom 2. Februar 19!1O (S/21120) .... 

Auf derselben Silz'mg aab der PräsIdent (Kuba) eine Erkllrung zur Qesehllftsordnung ab, 
in der er seinen B=IiluB belaumt gab, Regel 20 der vorlilufigen GeschlIftsordnung 
anzuwenden und zur Beratuug des gegenwirtig auf der 1IIgesorduung stehenden Puuktes 
den VOJ'silz dem Vertreter des D8ch dem CmgIIschen Alphabet folgenden Mitglieds 
(Demokratischer Jemenl

) zu ObertrageJL 

DIE S1Tl1ATlON IN znoERN"" 

BescbIfisse 

Am 22. Februar 1990 gab der PräsIdent Im AIIschIuB 
an Konsultationen mit den Ra~ Im Namen 
des Rates die folgende Erkllrung ali : 

"Die Ratsmjtglieder erinnern an die vom Prisldenten 
am 14. Dezember 1989 in fbrem Namen abgegebene 
Erkllirung'O. Sie danken dem Generalsekietllr fIIr 
seine Unterrichtung lIber den derzeitigen 8tand seines 
Zypern betreffenden Gnte-Dienste-AnfIrags und 
bekunden ihre volle Unterstlltzung fIIr die BeInlIhun· 
gen, die er unteroimmt, um den bOiden Vo1Iragi uppen 
bei der Her~ einer gerechten und danelluif· 
ten Lösung beInlOlch zu aehL 

Die Ratsmitglieder betonen, welche lIedeutunJ: sie 
einer baldigen VerhandlungslösPng des Zypern;p,g.. 
blems beimessen. 

Die Ratsmitglieder stellen mit GenUgliiung fest, daß 
die f1Ibrenden Vertreter der beiden selten in ~ 
die Ein1adung des GeneraJsekretllrs qenommen 
haben, mit ihm ab 26. Februar 19!1O zu einer Ibgeren 
1lIgung zusammenzutreffen, um, wie Im Iuni 1!l89 
veieinbart, die Arbeit an dem RahDlenplau fIIr eine 
Gesamtvereinbarung abzuschließen. 

Die Ratsmjtglieder fordern die flIhreuden Vertreter 
der beiden Seiten auf, den e,fDJderllchen guten Willen 
und die erforderliche FlexlbiUtit zu beweISen und voll 
mit dem Genera1sekretlir zusammenzuatbei damit 
die Gespräche die UlmlUg des Zypern.Problems einen 
großen Schritt voranbringeJL 

Die RatsmitgJieder ersuchen den Generalsekretlir, 
dem Rat nach Abschluß des bevorstehenden Thlffens 
BerIcht zu erstatten und sie lIber die elZlelten Erseb
nisse und seine Einschitzung der Lage zu diesem 
Zeitpunkt zu unterrichten." 

·10. 

Auf seiner 2909. 8i1:zung am 12. Mätz 19!1O erörterte 
der Rat den Puukt "Die Sftnation in Zypern: Bericht des 
GeneraJsekretllrs lIber seinen Gnte-Dienste-Auftrag in 
Zypern (8/211831'". 

a-Iadon 649 (19!10) 
_ UoIIIIn JlI!IO 

Der Sit:heiheiIsrat, 

nach Be1umd/ung des BerIchts des Generalsekretlirs 
vom 8. Mätz 199()52 lIber das J!lnP.te neffen zwischen 
den fOhrenden Vertretern der belden Volksgruppen in 
Zypern und lIber seine EInschätzung der derzeitigen 
Lage, 

unter Kmweis auf seine einschlägigen Resolutionen zu 
Zypern, 

8IJMIie unter Hinweis auf die Erkll!run2 des Prilsldenten 
des Sicherheilsrats vom 22. Februar f900", in der die 
flIhreuden Vertreter der beiden VolkBJ!ruppen aufgefor. 
dert wurden, den erforderlichen gnten WiIten und die 
erforderliche F1exibIIitIit zu beWeisen und mit dem 
GeneralsekretII zusammenzuarbeiten, damit die Gesprä. 
che die Lösung des Zypern.Problems einen großen 
Schritt voranbriiIgen, 

seinem &dauem dtuüber Ausdruck verleihend, daß es in 
den lIber 2S Jahren aeit der Schaffung der Friedens
tnIppe der Vereinten Nadonen in Zypern nicht möglich 
gewesen Ist, auf dem Verhandfungswege eine Regelung 
aner Aspekte des Zypern.Problems herbefzufilhren, 

bctortJJ darlIber, daß auf demtl::gsten Thlffen in New 
York keine Ergebnisse hiIIsich eines einvernehmli. 
chen Rahmenplans fIIr eine Gesamtvereinbarung erzielt 
werden konnten, 

1. b#IcrIJ!tIttI Insbesondere seine Resolution 367 (1975) 
vom 12. Marz 1975 sowie seine Unterstiltzung der 



1!J775' und 1979'" auf hoher Ebene geschlossenen 
Vereinbarnngen zwischen den fIlhrenden Vertretern der 
belden Volkllgrnppen, in denen sich diese verpftichteten, 
eine belde VoIkBJ!ruJlpen einschließende Bundesrepublik 
Zypern zu schaffen,-die ihre Unabhllnglgkelt, Souveräni
Uit, territoriale Integrität und NIchtgebundenheIt wahren 
und die vollständige oder teilweise Vereinigung mit 
einem anderen Land sowie jedwede Form der 'lbßung 
oder Sezession aussch1ießen Wird; 

2. gibt seiner vollen UntemiJlzung Ausdruck für die 
BemOhungen, die der Generalsekretär derzeit unter
nimmt, um seinen Zypern betreffenden Gute-Dienste
Auftrag durc:hzufObreri; 

3. fordert die fIlhrenden Vertreter der belden Volks
grnppen auf, sich weiterhin darum zu bem1lhen, frei zu 
einer beidersel~ annehmbaren LIlsung zu gelamten, die 
die Schaffung emer Föderation vorsfeht, welclie ent
sprechend dieser Resolution und den 1m und 1979 auf 
hoher Ebene von ihnen getroffenen Verelnbarnngen 
beide Volkllgrnppen einschließt, was die verfassungs
mäßigen AsPekte betrifft, und zwei Zonen umfaßt, was 
die territorialen Aspekte betrifft, und fordert sie ferner 
auf, wie im Juni 1989 vereinbart, mit dem Generalsekre
tär gleichberechtigt zusammenzuarbeiten, um vorerst 
eimnaI mit Driuglichkelt den Rahmenplan für eine 
Gesamtvereinbarung fertigzustenen; 

4. ersucht den Generalsekretär, seinen Gute-Dienste
Auftrag fortzufilhren, damit möglichst bald Fortschritte 
er.delt werden, und den belden Volksgruppen zu diesem 
Zweck dadurch behßftich zu sein, daß er Anregungen 
unterbreitet, um die Gesprllche zu erleichtern; 

5. fordert die Beteiligten auf, alle Handlungen zu 
unterlassen, die die Situation verschärfen könnten; 

6. beschließt, aktiv mit der Situation und den derzeiti
gen Bemiihungen befaßt zu bleiben; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat in 
seinem bis 31. Mai 1900 vorzul:1~n Bericht aber die 
Fortschritte bei der Wledera e der intensiven 
GesprlIche und bei der Ausar~ft eines dleser 
Resolution en~~den einveme ehen Rahmen-
plans für eine elnbarnng zu unterrichten. 

Auf Ur 2909. Sitzung eW/immIg 
VS1tlh.rchidßI 

Besehliisse 

Auf seiner 2928. Sitzuug am 15. Juni 1900 beschloß 
der Rat, die Vertreter Griechenlands, der TOrkel und 
Zyperns einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des Punktes "Die Situation in Zypern: Bericht des 
Generalsekretärs aber den EinsalZ der Vereinten 
Nationen in Zypern (S/2134O mit Add.l)S5It teilzuneh
men. 

Auf derselben SilZnng beschloß der Rat außerdem, 
Özer Koray gemllß Regel 39 der vorläufigen Geschäfts.. 
ordnung efnZiJIaden. 

Resolution 657 (1990) 
""" 1!. JunI 19lJO 

Der SicherheiJsrat, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs vom 31. Mai und 13. Juni 1900 aber den E1nsabl der 
Vereinten Nationen in Zypern", 

sowie Kenntnis nehmend von der Empfehlung des 
Generalsekretärs, der Rat möge die Statfonlerung der 
Frledenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern um 
einen weiteren ZeItraum von sechs Monaten verlängern, 

inAnbetracht der Zustimmung der Regierung Zyperns, 
daß es aufgrund der Verhältnisse auf der Insel notwen
dig ist, die Thlppe aber den 15. Juni 1900 hinaus in 
Zypern zu belassen, 

in Bekr4IüRunK der Bestimmungen der Resolution 186 
(1964) vom 4. ~ 1964 und der anderen einschlligigen 
Resolutionen, 

1. verliingen emeut die Stationl~f!IIIJ! der gemäß 
Resolution 186 (1964) aufgestellten Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen m Zypern um einen weiteren, mit 
dem 15. Dezember 1900 endenden ZeItraum; 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen Gute-Dienste
Auftrag fortzufiihren, den Sicherheitsrat aber die 
erzielten Fortschritte unterrichtet zu halten und bis 
30. November 1900 einen Bericht aber dle Durchfllhrung 
dieser Resolution VOIZUIegen; 

3. fordert alle Beteiligten auf, mit der Th1ppe auf der 
Grundlage dieses Mandats auch weiterhin zusammen
zuarbeiten. 

Besehliisse 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß 
an die Verabschiedung der Resolution 657 (1900) im 
Namen der Ratsmitglieder die folgende Erk1ärimg 8JT': 

"DIe Ratsmitglieder erinnern an die Resolution 649 
(1900) des Sicherheitsrats vom 12. MilIz 1900 und an 
andere einschlägige Resolutionen. Sie bringen erneut 
ihr Bedauern darftber zum Ansdruck, daß es Iu den 
aber 25 Jahren seit der Schaffung der Frl~ 
der Vereinten Nationen in Zypern nicht möglich 
gewesen ist, zu einer Verhandlimgslösung für alle 
Aspekte des Zypernproblems zu gelangen. Sie bekan
den erneut ihre vone Unterstlltzung für die Bemiihun
gen,. die der Generalsekretär Iu DUrchff1hrung seines 
Zypern betreffenden Oute-Dienste-Anftrags deIZeIt 
unternimmt. 

Die Ratsmltalleder erhmem außerdem an die 
Erklärung des i'rAsidenten vom 30. Mai 1900 betref
fend die Frledensoperationen der Vereinten Natlo
nen!8. Sie wiederhölen ihre dort bereits zum Ans-



druck gebrachte Auffassung, daß die Friedensoperatfo.. 
nen auf einer soliden und Slcheren finanzienen Grund
lage eingeleitet und unterhalten werden mflssen. Sie 
äußern daher ihre Besorgnis flber die c:hronIsche und 
immer schwerwiegendere Fmanzkrise der 'Ih1ppe, die 
der Generalsekretär in seinem Bericht"" und in seinem 
an alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nallonen 
gerichteten Schreiben vom 31. Mai 1900'" dargestellt 
hat, und sie unterstittzen seinen Aufruf zur Lelstnng 
finanziener Beiträge, die es der 'Ii'uppe ermöglichen 
würden, die ~aben, fOr die sie pschaffen worden 
ist, auch weiterhin wahrzunehmen. 

Auf seiner 2930. Sitzung am 19. Juli 1900 erörterte der 
Rat den Punkt: 

"Die Situation in Zypern: 

Bericht des Generalsekretärs über seinen Gute-Dien
ste-Auftrag in Zypern (S/21393)"'; 

Schreiben des Ständigen Vertreters zYperns bei den 
Vereinten Nallonen an den Präsidenten des SI
cherheitsrats, datiert vom 18. Juli 1900 (S/21399)"". 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Namen 
der Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab6l: 

"Die Ratsmitglieder haben den Bericht des General
sekretärs über seinen Gute-Dienste-Auftrag in zYpern 
behandelt"'. Sie geben einmfltlg ihrer vollen Unter
stützung Ausdruck fOr die ~. en Bemühungen 
des Generalsekretärs, die beiden Vo en bei der 
Herbeiff1hrung einer gerechten und nerhaften 
Lösung zu unterstit1Zen. Sie stimmen mit seiner 
Einschätzung der jüngsten Entwicklungen f1berein, 
teilen seine 1Jesorgn/s über das Ansblellien von Fort
schritten und unterstittzen seinen Aktionsplan. 

Die Ratsmitglieder bek:riiftiJten die von beiden 
Seiten angenommene Resolnilon 649 (1900) vom 
12. März 1900 und weisen erneut auf die Wichtigkeit 
hin, die sie einer baldigen Verhanclluugslösung der 
Zypern-Frage beimessen. 

Die Ratsmitglieder fordern die ff1hrenden Vertreter 
der beiden Volksgruppen auf, mit dem Generalsekre
tär auf der Grundlage seines Aktionsplans voll zu
sammenzuarbeiten und sich driuglich auf einen einver
nehmllchen Ra1nn!lDP1an fOr eille Gesamtvereinbarung 
zu einigen. In OOOreinstimmung mit der Resolu
tion 649 (1900) ersIlchen sie den Generalsekretär, 
soweit erforderlich, Vorschläge zur Unterstützung der 
beiden Volksgruppen bei der Verstindlgung flber 
einen einvernehmlichen Ra1nnenplan zu unter6reiten. 

Die Ratsmitglieder fordern erneut alle Beteiligten 
auf, besonders in dieser heiklen Phase alle Handlun
gen oder Erkllirungen zu unterlassen, welche die 
Situallon verschärfen könnten. Sie äußern sich besorgt 
flber alle HancIIungen, die ZIlfer S der Resolution S50 
(1984) vom 11. Mai 1984 aowie ZIlfer S der Resolu
tion 649 (1900) zuwiderlaufen. Sie fordern beide 
Volksgruppen auf, sich gezielt um die Fördemng des 

.12-

c::,~en Vertrauens und der Versöhnung zu 

Die RatsmitgIieder ersuchen den Generalsekretär, 
den Rat bis zum 31. Oktober 1900 flber die Durch
ff1hrung seines Aktionsplans zu unterrichten.' 

Am 9. November 1900 gab der Präsident im Anschluß 
an Konsultationen mit den Ratsmitgliedem im Namen 
der Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab"': 

"Die Ratsmitglieder haben den Bericht des General
sekretärs flber seinen Gute-Dienste-Auftrag in 
Zypern" behandelt. Sie geben erneut ihrer vonen 
Unterstittzung Ausdruck fOr die deIZeltigen Bemühun· 
gen des Generalsekretärs und bekrAftlgen, daß sie 
seinen Aktionsplan zur FerllgsleUnng eines Rahmen
plans fOr eine Gesamtvereinbarung flber die entschei
denden Grundsatzfraaen unterstit1Zen, die in ZIlfer 7 
seines vom 8. März 1990 datierten Berichts an den Rat 
im einzelnen aufgefllhrt sincf'2. 

Die Ratsmitglieder bekrlifllgen ihre Resolution 649 
(1900) vom 12. März 1900. 

Die Ratsmitglieder betonen, daß es driIIgend not
wendig ist, zu einer VerhancllDDFegelung des Zypern
problems zu gelangen, und bringen ihr Bedauern 
darüber zum Ansdruck, daß der Rahmenplan fOr eine 
Gesamtvereinbarung noch nicht fertiggestent worden 
ist. Sie fordern alle Parteien auf, ihren politischen 
Willen und ihre EntschIossenhei erneut unter Beweis 
zu stellen, um einen Verhancllungsprozeß zu erleich
tern. 

Die RatsmltJdieder ersuchen die betroffenen Partei
en, mit dem <feneralsekretär In der kommenden Zeit 
von zusammenzuarbeiten und alle Hancllungen oder 
6f1'entnchen Erklllrungen zu unterlassen, die seine 
Bemühungen zusätzlich komplizieren könnten. 

DIe Ratsmitglieder ersuchen den Generalsekretär, 
dem Rat bis zum 15. Februar 1991 flber die Ergebnisse 
seiner Bemüh:,X!; cIIe Ansarbeitnnä: einver
nehtnlichen Ians fOr eine LVerein
barung Bericht zu erststten und dem Rat seine Ein
schAtzung der Lage zu diesem Zeitpunkt vorzulegen. 
Sie werden den Bericht und die Lagebenrteilung des 
Generalsekretärs insbesondere im HinbHck auf die 
Lösung der in dem Rahmenp1an aufgefllhrten Grund
satzfragen genau prflfen." 

Auf seiner 2969. Sitzung am 14. Dezember 1900 
beschloß der Rat, die Vertreter Griechen1ands, der 
TOrkei und Zyperns einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "Die Situation in Zypern: 
Bericht des Generalsekretlirs flber den Einsatz der 
Vereinten Nationen in Zypern (S/21981 mit Add.1t'" 
teiIzuneinnen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, 
özer Koray gemäß RegCl39 der vorlAufigen GeschlIfts
ordnung efnZUIaden. 



Besolutlon 680 (U90) 
_14.» ... _ 

Der SicherlIeitsrat, 

Kenntnis nehmend von dem BerIcht des GeneraJsekre
tlIrs vom 7. und 14. Dezember 1990 lIber den Einsatz der 
Vereinten Nationen in Zypern~, 

sowie Kenntnis nehmend von der Empfehlung des 
GeneraJsekretArs, der Sicherheitsrat mßge ilie Statfonie.. 
rung der FriedensIruppe der Vereinten Nationett in 
ZNPern um einen weiteien Zeitraum von sechs Monaten 
ver1lingern, 

in Anbetracht der Zustimmung der Regierung Zyperns, 
daß es aufgrund der Verhältn/sse auf der Insel notwen
dlg Ist, die 'fruppe lIber den 15. Dezember 1900 hinaus 
in Zypern zu belassen, 

in Bekriiftigung der Bestimm.ungen der Resolution 186 
~1=, vom 4. Man 1964 und der anderen einscblllglgen 

tionen, 

1. verliJngert erneut die Stalionierung der gemäß 
Resolution 186 (1964) aufgestellten Frledenstruppe der 
Vereinten Nationen fn Zypern um einen weiteren, mit 
dem 15. Juni 1991 endenden Zeitraum; 

2. ersucht den GeneraJsekretllr, seinen Gute-DIenste
Auftrag for1Zufllhren, den Sicherheitsrat lIber die 
exz!elten Fortschritte unterrichtet zu halten und bis zum 
31. Mai 1991 einen Bericht lIber die I>urchfi1hnmg 
dieser Resolution vorzulegen; 

3. Jt:;mt alle Beteill2ten auf, mit der 'fruppe auf der 
Grun e dieses ManJaIS auch weiterhin zusammen_ 
zuarbeiten. 

Auf dN ~. SiIzrmg mit 14 Stfmmm oIwJ 
~ .. "..1 EnIJuzltung (KtzntMI4) 
VlnJh,ht d4t 

Beschluß 

Auf seiner 2971. Sitzung am 21. Dezember 1900 
erörterte der Rat den Punkt: 

"Die Situation in Zypern: 

Bericht des GeneraJsekretllrs lIber den Einsatz der 
Vereinten Nationen in Zypern· (S/21981 mit 
i\d(l1)M; . 

Bericht der Öberorilfunasl\lappe des Sekretariats lIber 
die Frled~ -der Vereinten Nationen in 
Zypern (S/21982 ; 

Schreiben der StlIudigen Vertreter Australiens, Däne
marks, Irlands, österreichs und Schwedens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des SI
cherheitsrats, datiert vom 12. Dezember 1900 
(S/21996) .... 

Besolution 68Z (U90) 
'ftJJIl u. D ,Iaer 1990 

Der SicIu<rheiIsrat, 

unter Iil1lweis auf seine Resolution 186 (1964) vom 
4. MAlz 1964, mit der die FrIedenstrappe der Vereinten 
Nationen in Zypern für einen Zeitraum von zanIIchst 
drei Monaten aUfgestellt wurde, 

sowie unter Iil1lweis auf seine danach verabschiedeten 
Resolulionen, durch die die Stationierung der FrIedens
truppe der Vereinten Nationen in Zypern verlängert 
wurde, zule1zt· die Resolulion 680 (1900) vom 14. De
zember 1900, 

in ~ der Erk1llrung des Ratsprilsidenten vom 
30. Mai 1!JC.K1S8, in der die Mi~eder betonten, daß die 
FrIedensoperationen der Veremten Nationen auf einer 
soHden und sicheren ftnanziellen Grundlage eingeleitet 
und weitergefllhrt werden mllssen, 

besorgt lIber die im Bericht des Genera1sekretllrs66 be
schriebene chronische und immer schweIWiegendere 
FIIlIIIIZkrIse der 'fruppe, wie auch in der Erk1llrung des 
RatspIilsldenten vom 15. Juni 1990'" zum Ausdruck kam, 

1. beschlieJk, alle Aspekte des Problems der Kosten 
und der Finanzierung der FrIedenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypern unter BerilcksichliguJ!~Finanz.. 
krIse der 'fruppe sowie des BerlchlS der 
gruepe des sekretariats vom 7. Dezember 990"" zu 
prIIfen und bis zum 1. Juni 1991 über Altemativregelun
gen zur Deckung der von den Vereinten Nationen zu 
tragenden Kosten der 'fruppe zu berichten, mit dem 
ZIel, die 'fruppe auf eine söIlde und sichere ftnanzielle 
Grundlage zu stellen; 

2. beschliefJt außetrJem, bis splltestens Anfang Juni 
1991 die Ergebnisse der in Ziffer 1 erwIIImten PrlIfung 
umfassend und wohlwollend ZU behandeln, mit dem Ziel, 
gleichzeitig mit der MandalSverlängerung am oder vor 
dem 15. Juni 1991 eine andere Methode zur Finanzie
rung der 'lh1ppe einzufllhren, die unter anderem die 
Erhebung veriUllagter Beitrllge beinhalten könnte. 

Auf dN 2911. SiIzrmg einstimmig 
wraliS ' ',dIt. 



DIE SITUATION ZWISCBEN IRAK UND IRAN'" 

Besehliisse 

Auf seiner 2908. Sitzung am27. Februar 1990 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und 
Iran". 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß 
an Konsultationen mit den Ratsn:JJtgliedern im Namen 
des Rates die folgende Erk1llrung"" ab: 

"Der Rat dankt dem Generalsekretär für seine 
Informationen betreffend die Situation zwischen Irak 
und Iran und für sein integriertes Vorgehen hinsicht
Hch der Modalitäten, der lllgesordnung und des 
Zeitplaos für Direktges.prlk:he zwischen den Parteien, 
mit denen die vol1stlindige Durchfflhrung der Resolu
tion 598 (1987) vom 20. JnH 1987 erreicht werden solL 

Demgemäß unterst1l1zt der Rat uneingeschränkt die 
dahin gehenden Bemühungen des Generalsekretärs, 
daß die beiden Parteien unter seiner Schirmherrschaft 
für einen Zeitranm von zwei Monaten entsprechend 
strukturierte Direktgesprlk:he mit einer konkreten 
Thgesordnung führen, deren Einzelheiten er den 
Ratsmitglledern dargelegt hat und die er den Parteien 
auf der Grun~e der in seinem Bericht vom 22. Sep
tember 1989'10 enthaltenen Schlußbemerknngen vor
schlagen wird. 

Der Rat ruft die beiden Parteien dazu auf, mit dem 
Generalsekretär bei seinen laufenden Bemühungen 
voll zusammenzuarbeiten und dabei zu berlk:ksichti
gen, daß die Resolution 598 (1987) 18 Monate nach 
Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Irak und Iran 
noch nicht vollständig dnrchgeftlhrt worden Ist. 

Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihm nach 
Abschluß dieser Phase seiner Bemühungen BerIcht zu 
erstatten und ihn tIber die erzielten Ergebnisse wie 
auch l1ber die weiteren Schritte in Kenntnis zu setzen, 
die er zur vollständigen Durchfflhrung der Resolu
tion 598 (1987) vorsieht." 

Auf seiner 2916. Sitzung am 29. März 1990 beschloß 
der Rat, die Vertreter Iraks und der Jslamischen Repu
blik Iran einzuladen, ohne Stimmrecht an der ErörterUng 
des Punktes "Die Situation zwischen Irak und Iran: 
BerIcht des Generalsekretärs l1ber die Militärische 
Beobach1eigiugrc: der Vereinten Nationen fOr Irak und 
Iran (S/21200) teilzuuehmen. 

Resolution 651. (1990) 
vom 29. MiIn 19!1O 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 598 (1987) vom 
20. JnH 1987, 619 (1988) vom 9. August 1988, 631 (1989) 
vom 8. Februar 1989 und 642 (1989) vom 29. September 
1989, 

nach BeJumdlung des Berichts des Generalsekretärs 
tIber die Militärische Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen für Irak und Iran vom 22. März 199072 und 
von den darin getroffenen Feststellungen Kenntnis 
nehmend. 

beschließt: 

a) die beteiJi&ten Parteien erneut zur sofortigen 
DulchffIhrung semer Resolution 598 (1987) aufzufor
dern; 

b) das Mandat der Militärischen Beobachtergruppe 
der Vereinten Nationen für Irak und Iran nm einen 
weiteren Zeitranm von sechs Monaten, das heißt bis zum 
30. September 1990, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses 
Zeitraums einen Bericht tIber die Entwicklung der 
Situation und die zur Durchfflhrung der Resolution 598 
(1987) getroffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Auf der 2916. Sitzung einstimmig 
~. 

Besehluß 

Auf seiner 2944. Sitzung am 27. September 1990 
beschloß der Rat, die Vertreter Iraks und der Is1ami
schen Republik Iran einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "Die Situation zwischen Irak und 
Iran: Bericht des Generalsekretärs tIber die Militärische 
BeobachtergruEF. der Vereinten Nationen für Irak und 
Iran (S/211m) teilzuuehmen. 

Resolntlon 671 (1990) 
.... 1/1. Sep/AmIIIer 19!1O 

Der SicheriJeiJsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 598 (1987) vom 
20. JnH 1987, 619 (1988) vom 9. August 1988, 631 (1989) 
vom 8. Februar 1"989, 642 (1989) vom 29. September 
1989 und 651 (1990) vom 29. Mfirz 1990, 

nach .Beha.ndJang des Berichts des Generalsekretärs 
l1ber die Militiirische Beobachtergruppe der Vereinten 
Nationen für Irak und Iran vom 21. September 199074 

und von den darin getroffenen Feststellungen Kenntnis 
nehmend, 

1. beschliejJt, das Mandat der MilitArischen Beobach
te.tgt upp.l der Vereinten Nationen fOr Irak und Iran nm 
einen weiteren Zeitranm von zwei Monaten, das heißt 
bis zum 30. November 1990, zu verlängern, wie es der 
Generalsekretär empfohlen hat; 

2. ersucht den Generalsekretär, im November einen 
Bericht tIber seine weiteren Konsultationen mit den 



Parteien über die Zukunft der MiIitirIa:hen Beobac:bter. 
~ "llSI!J!!JI!eJ! mit seinen Empfehhmgen In dieser 
Angelegenheit, vorzulegen. 

Al(tItr:l9U. SiIzaorB.! rh .... .... .. ", 
Besehluß 

Auf seiner 2961. SiIzuDg am 28. November 19110 
beschloß der Rat, die Verlreter Iraks wd der IsIami· 
sehen Republik Iran einzuladen, ohne StImmtecht an der 
Erörterung des Punktes "Die Situadon zwischen Irak wd 
Iran: Bericht des GeneralsekretArs über die MfIItiIrische 
BeobachteJ.grui~ der Vereinten Nadonen für Irak wd 
Iran (S/21!16O) teßzunehmen. 

a-lutfon 676 (1990) 
vom2&N .......... _ 

Der SicherlIeitsrat, 

unter Kmweis auf seine Resoludonen 598 (1987) vom 
20. JuH 1987, 619 (1988) vom 9. August 1988, 631 (1989) 

Besehluß 

Auf seiner 2913. SiIzuDg am 27. MilZ 19110 erörterte 
der Rat den Punkt "Zentra1amerika: FriedensbemlIhun· 
gen - Bericht des Generalsekretiirll (S/21194)""'. 

a-ludon 6!0 (1990) _7/7. __ 
Der SicherlIeitsrat. 

unter Hinweis auf seine Resolndonen 637 (1989) vom 
27. JuH 1989 und ti44 (1989) vom 7. NovembOr 1!J89. 

mit dem emeuJen Ausdruck seiner UnterstfllZliDg für 
den zeDtralamerlkan ~ 1IDiI In 
Würdigung der Bemllhungen der zentr8lamerlkanlscen 
PrlIsidenten, welche In den von Ihnen JlI""h1ossenen 
Überelnkllnften. ihren Niederschlag gefunaen haben, 

mit der mu:hdrack1iehen AuJforderung an alle ParteIen, 
sich an Ibre \\lrpftichtuDgen aua diesen 'ObereInidIaaft 
"11 halten, so auch InsbeSondere an die Verp8ic1mmgen 
im Zusammenhang mit der regionalen SIcfterheit. Und 
mit dem erneuten Ausdruck seiner vollen UnterBltllZ1iiiJ 
des Gute-Dfenste.Auftrags, den der GeneraIsekretAr Iia 
der RegIon wahrnimmt, 

mit Genugtuung über die Beml\hnngeu, die der Gene
raJsekretär bisher "IIr UnterBltl1Zliiig des zentralamerlka· 
nischen Friedeuaprozesses wteiliDjllliien hat, Iuabeson· 

vom 8. Februar 1989, 642 (1989) vom 29. September 
1989. 651 (19!lO) vom 29. MilZ 1900 wd 671 (19110) vom 
71. September 19!1O. 

1IlUIh &IumtlIImg des BerIchts der Generalsekretiirll 
über die MlJilArlsche BeobachteiglUPpe der Vereinten 
Nadouen für Irak wd Iran vom 23. November 19110" 
wd YOD den d8rin gettolfenen Feststellungen Keuntnfs 
nehmend, 

1. ~. das Mandat der Ml1itärischen Beobach. 
terliliPpe der Vereinten Nadonen für Irak wd Iran um 
einen Weiteren Zeitraum von zwei Monaien, das heißt 
bis zum 31. Januar 1991. "11 verlllngern. wie es der 
GenenaIselr:ret empfohlen hat; 

2. tIIIffUIht den Generalsekretllr. im Januar 1991 einen 
BerIcht über seine weiteren Konsu1Iadonen mit den 
Parteien über die Zukunft der MlJiIArischen Beobachter· 
~_ mit seinen Empfehbmgen In dieser 

eit, VOIZn1egen. 

dere auch über seine noch andauernden Bemllhungen 
um die F6rcIerung der freiwllllgen Demobilisierung, 
Neuaualedlung wd ~ wie sie In seinem 
BerIcht vom ß. MilZ 1990" dargesteBt sind, 

1. billigt den BerIcht des Generalsekretärs; 

2. besdtliI!fJt. für den EventualfaB In Überelnstim
Dl1IIIg mit dem erwIhnten BerIcht eine Erwe~ des 
Manila ... der Beobachte.\gruppe der Vereinten NatiOnen 
In Zenlralamerlka und Ibre Verstirkung durch bewalf. 
netes Persma1 "11 geneJunlgen, um sie In die Lage "11 
versetl.en, bei der freiwI11igen DemobilIsienmg der 
Ml1BIIeder des niaaraguanlsdien Widerstands eine Rolle 
"ll1ipielea; 

3. tIIIffUIht den GeneralsekretAr, den Sicherheitsrat 
über die weitere Entwiddung im Zusammenhang mit der 
DurcbfIIhrung dieser Resoludon voll wterrichtet "11 
halten. 

AI( t1tr:J!JlfJ. SIIzunr ebufImmig 
... ts '11 •• 

BesehI .... 

In einem SchreIben vom 29. MIJz 19!1O"" verwies der 
Generalsekretllr auf die ZIlfern 20 und 2S a) seines 
Berichts vom 11. Oklobor 19ß911. In dem er seine 
\\mIchlIae für die Oi&m!fsadon der Beobachtergruppe 
der Vere1nten Nationen In Zentra1amerika unteibrCitet 



und erklärt hatte. daß er nach Absprache mit den fftnf 
betroffenen Regierungen die ZlISI.immung des Rates zur 
Zusammensetzung des militärischen Anteßs der Be
obachtergruppe einholen wilrde. Er erklllrte, daß - wie 
dem Rat bekannt sei'" - das militärische Personal der 
Beobachtergrnppe gegenwärtig von Irland, Kanada, 
Kolumbien, Spanien und Venezuela gestellt werde, 
während die Bundesrepublik Deutschland ZiviIpersonal 
entsandt habe. Er habe soeben ein Angebot der Regie
rung Argentiniens erhalten, die vier Patroulllen-Schnell
boote samt Besatzung bereitzustellen, die von der 
Beobachtergruppe fiir den Einsatz im Golf von Fonsec:a 
benötigt wiIrden. Nach Abschluß seiner Konsultationen 
mit den Regierungen der fftnf Länder. in denen die 
Beobachtergruppe stationiert sei, schlage er vor. das 
Angebot der Regierung Argentiniens anzunehmen. Mit 
Schrelbeu vom S. April 19ro'" unterrichtete der Rats
präsident den Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mi1zoteUen, daß Ihr Schrei
ben vom 29. MIiIz 1990 betreffend die Zusammen
setzung der Beobachtergrnppe der Vereinten Nationen 
in Zentralamerika'" den Ratsmitgliedern zur Kenntnls 
gebracht worden ist. Sie haben die Angelegenheit 
erörtert und dem in ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag zugestimmt." 

In einem Schretben vom 19. April 1990"' an den 
Ratsprlisidenten, bestimmt fiir die Ratsmitglieder. nahm 
der Generalsekretär Bezug auf das Mandat der Be
obachtergrnppe der Vereinten Nationen in Zentral
amerika und stellte fest, daß - wie er den Ratsmit
gliedern während der informellen Konsultationen am 
19. April nachmittags mitgeteilt hatte - am selben 'IlIg 
die Regierung Nicaraguas, Vertreter des gewllhlten 
Präsidenten, Vertreter der nördlichen, zentralen und 
atlantischen Front des nicaraguanischen Widerstands 
sowie der Erzbischof von Managua, Kardinal Obando y 
Bravo. in Managua eine Reihe von Vereinbarnngen 
betreffend die freiwillige Demobilisierung der Angehöri
gen des nicaraguanischen Widerstands unterzeichnet 
hätten. Der Generalsekretär stellte außerdem fest, daß 
die Parteien als Ergebnis dieser Vereinbarungen darum 
ersucht hätten, daß die Beobachtergrnppe sowohl die am 
19. April, 12 Uhr (Ortszeit). in Kraft getretene Waffen
ruhe als auch die 1l:uppenentfiechtnng ilberwachen solle, 
die aus dem Rilckzug der nicaraguanischen Regierungs
truppen aus den Sicherheitswnen resultieren wörde, die 
in Nicaragua zur Erleichterung der Demobilisierung der 
Angehörigen des nicaraguanischen Widerstands einge
richtet werden sollten. Er flIgte hinzu, daß diese Auf
gaben eine Erweiterung des Mandats der Beobachter
gruppe dsrstellten und daher die Zustimmung des Rates 
erforderten. Wie er bereits in informellen Konsultatio
nen des Rates erwähnt hntte. erklärte der Generalsekre
tär. daß seiner AnfI'assung nach die in Managua unter
zeichneten Vereinbarungen einen bedeutenden .Schritt 
vorwärts in dem zentralamerikanischen FriedensprozeB 
dsrstellten und er daher empfehle. der Rat möge der 
notwendigen Erweiterung des Mandats der Beobachter
grnppe zustimmen. 

·160 

In einem weiteren Schrelbeu vom 19. April 19ro'" an 
den Ratsprlisidenten zur Kenntnisnahme durch die 
Ratsmitgileder nahm der Generalsekretär Bezug auf 
seinen Bericht vom 15. MIiIz 1990"'. den der Rat in 
seiner Resolution 6SO (1990) vom 27. MIiIz 1990 gebilligt 
hatte. In Ziffer 11 dieses Berichts hätte er darauf 
hingewiesen, daß er bestimmte Mitgliedstaaten gebeten 
habe, dieznsätz!ichen 119 Mi1itärbeobachter bereitzustel-
1en, die benötigt wiIrden, um das fiir Phase m des 
Einsatzes der Beobachtergtuppe benötigte Kontingent 
aufzufllJlen und die baldige Einleitung von Phase IV zu 
gestatten. . Er erklllrte, daß er außer dem Angebot 
13 znsä1zlicher Beobachter seitens einer der Regierun
gen, die bereits Beobachter stellten, auch Angebote von 
den Regierungen Brasiliens, Ecuadors, Indiens und 
Schwedens erhalten habe, insgesamt 8S Militärbeob
achter zur Verfilgung zu stellen, und daß die Entschei
dung eines fIlnften Mitglledstaat'llS noch ausstehe. Nach 
Rllcksprache mit den Regierungen der fftnf Länder. in 
denen die BeobachteIgt uppe dlsIoziert sei, schlage er 
vor. diese Angebote anzunehnxen. Mit Schrelbeu vom 
10. April 1990"" unterrichtete der Ratspräsident den 
Generalsekretär wie folgt: 

"Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schrei
ben vom 19. April 1990 betreffend die Zusammen
setzung der Beobachtergrnppe der Vereinten Nationen 
in Zentralamerikass den Ratsmitglledern zur Kenntnls 
gebracht worden ist. Sie haben die Angelegenheit 
erörtert und dem in Ihrem Schretben enthaltenen 
Vorschlag zugestimmt." 

Auf seiner 2919. Sitzung am 20. April 1990 setzte der 
Rat die Erörterung des Punktes "Zentralamerika: 
Friedensbemilhungen" fort. 

Resolution 653 (l99O) 
..... 20. April 19!IO 

Der Sidlerlulitsrat. 

lIIlCk Prilfung des vom 19. April 1990 datierten Schrei
bens des Generalsekretärs an den Ratspräsidenten84 

betreffend die BeobachteIgt app.l der Vereinten Natio
nen in Zentralamerika sowie seiner an die Mitglieder des 
Sicherheitarats gerichteten Erklärung selben Datums, 
worin er sie über die am seibeu 'Thg in Managua unter
zeichneten Vereinbarungen informiert ha ..... welche die 
voI1ständ/ge Demobilisierung des nicaraguanischen 
Widerstandes durch die Beobachtergruppe in der Zeit 
vom 25. April bis 10. Juni 1990 vorsehen, 

in Bekraftigung seiner Resolutionen 644 (1989) vom 
7. November 1989 und 650 (1990) vom 27. MIiIz 1990. 

1. bi/ligJ die Im Schrelbeu des Generalsekretärs vom 
19. April 1990"' und in seiner Erk1llrnng"" enthaltenen 
Vorschllige betreffend die HinzufOgung neuer Aufgaben 
zum Mandat der BeobachteIgtUppe der Vereinten 
Nationen in ZentralamerIka; 



2. ersucht den GeneraJsekretlir, dem Sicherheitsrat 
llber alle Aspekte des Einsams der BeobachteJglUfC 
vor Ablauf des detzeitigen Mandatszeltraums am 7. 
1990 Bericht zu erstatten. 

Auf <IN 2919. SItzung tdmtimmir 
vemb;:;'r'eMI. 

Besehluß 

Auf seiner 2921. Sitzung am 4. Mai 1990 erörterte der 
Rat den Punkt "Zentralamerika: FrledenMemilh~ -
Bericht des Generalsekretllrs (Sa1274 mit Add.l) • 

Resolution 6S4 (1!190) 
vom 4. Mai 1990 

Der Sicherheitsrats, 

unter Hinweis auf seine Resolntionen 637 (1989) vom 
'1:1. Juli 1989, 644 (1989) vom 7. November 1989, 650 
(1990) vom '1:1. MilIz 19!Xl und 653 (1990) vom 20. AprD 
1900 sowie auf die vom Ratspräsldenten In seinem 
Namen abgegebene Erklllrung vom 7. November 1989'1', 

unter IImweis auf das seineIZeitige ÖbereInkommen, 
das am 4. AprD 1900 In Genf von den KMftiktparteien 
in EI Salvador unter der Ägide des Generalsekretärs 
erzielt worden ist, 

1. billi&t den BerIcht des Generalsekretärs vom 
'1:1. AprD und 2. Mai 1990"'; 

2. beschliePt, das in den Resolutionen 644 (1989), 650 
(19!Xl) und 653 (1990) festgelegte Mandat der Ihm 
unterstehenden Beobachtergruppe der Vereinten Natio
nen in Zentralamerika um einen weiteren ZeItranm von 
sechs Monaten, das heißt bis zum 7. November 1990, zu 
verlängern, mit der ~ daß - wie vom General
sekretAr in seinem Bericht9' ausgeftlbrt - der Auftrag 
der Beobachtergruppe zur 'Oberwach1lll8 der Wa1fenruhe 
und der nennung der in Nicaragua anwesenden Streit
krIifte sowie zur Demobillsienmg der Mitglieder des 
nicaragnanlschen Widerstandes mit Abschluß des 
Demobillsierungsprozesses, das heißt SJlätestens bis 
10. Jnni 19!Xl, beendet sein wird, und unter Berllc:kslc:hIi
gung der Notwendigkeit, in dieser Zelt des zunehmenden 
Bedarfs an Mitteln fiIr die Frledenssicherung die Aus
gaben auch kiInftIg sorgflUtig zu llberwachen; 

3. begri1ßt die Bemllhungen des GeneraJsekretllrs um 
die FörderunJt einer politIsChen Verhandlungslöswlg des 
KonJIikts in ru Salvador; . 

4. ersucht den Generalsekretlir, den SicherheItsrat 
llber die weitere Entwicklung voll unterrichtet zu halten, 
vor Ablauf des derzeitigen Mandutszeltraums llher alle 
Aspekte des Elnsams der BeobachteIgi appe zu berich
ten und insbesondere bis spätestens 10. Jnni 1990 dem 
Rat llber den Abschluß des Demoblllsienmgsprozesses 
Bericht zu erstatten. 

Auf <IN 2921. SItzung tdmtimmir 
".".r 'I •. 

Auf seiner 2922. Sitzung am 23. Mai 1990 setzte der 
Rat die Erörterun§. des Punktes "ZentralamerIka: 
FriedensbeJ11llhungen fort. 

Auf derselben Sitzung gab der PräsIdent im Anschluß 
an KODSDltationen mit den Ratsmitltliedern im Namen 
des Rates die folgende Erklllrung aJ)9l: 

"Die Ratsmitglleder erinnern daran, daß der Rat 
entsp:techend seiner Hauptverantwortung fiIr die 
Walinmg des Weltfriedens und der Internationalen 
Sicherheit den zentralamerikanlschen Frledensprozeß 
von Anfang an untersttllZt hat. Dies hat zu seinem 
Beschluß gCfIIhrt, die BeobachteIgtuppe der Vereinten 
Nationen In Zentralamerika aufzustellen, deren 
Mandat er später erweitert und zweimal bekräftigt hat. 

Die Ratsmitltlieder eriunern außerdem an den vom 
Rat In seiner :Resolution 654 (19!Xl) vom 4. Mai 1990 
gefaßten Beschluß, das Mandat der Beobachtergruppe 
bis 7. November 1990 zu verllingern, mit der Maßgabe, 
daß ihr Auftrag zur 'Überwach1lll8 der Wa1fenrohe und 
der 'frennung der In Nicaragua anwesenden Streit
kräfte sowie zur Demobillsierung der MilJdleder des 
Widerstandes mit Abschluß des DemoblIisierungs
prozesses splitestIIns am 10. Jnni 1990 beendet sein 
werde. 

Die Ratsmitltlieder, Kenn1llis nehmend vom Bericht 
des GeneralseIuetlirS' und in voller Unterstiltzung 
seiner Bemllhungen, geben ihrer Besorgnis Ansdracli: 
llher den lanRsamen Fortgang des DemobillsieIungs
prozesses In Jen ersten zwei Wochen. Es Ist klar, daß 
der Prozeß beschleunigt werden muß, wenn die Frist 
des 10. Jnni fiIr seinen Abschluß eingehalten werden 
soll 

Infolgedessen fordern die Ratsmitltlieder den Wider
stand auf, die Verpllich~en, die er mit seiner 
7.nstfnunnng zur DemobillsierUDg eingegangen ist, 
voßRtJIndlg. und ~hend zu erfiIllen. Sie untersttllZen 
außerdem die Regierung N!caragnas bei ihren Bemll
h1lll8en, die rechtZeitige Demobillsienmg dadurch zu 
erleichtern, daß sie die erforderlichen SChrItte unter
nimmt, und bitten sie nachdrileklIeh. diese Bemllhun
gen forIzuse1Zen. Sie fordern außerdem alle anderen, 
iIie in dieser Angelegenheit Elnlluß haben, auf, 
Maßnahmen zu ergreifen, Dm sicheIZUStellen, daß die 
Demobillsienmg nunmehr enEd den von den 
nicaraguanlschen ParteIen angenen Verein-
barungen fortschreitet, und daß dere die FrIst 
des 10. Juni eingehalten wird. 

Die Ratsmitglleder ersuchen den GeneralsekretAr, 
die Situation an Ort und SteHe dnrch einen hoch
rangIgen Vertreter weiter unmittelbar beobachten zu 
lassen und dem Rat bis 4. JnniBericht zu erstatten. 

Die Ratsmitltlieder ersuchen den GeneralsekretIir. 
die fiIuf zentnilamerikanlsc:hen PräsIdenten llher den 
Standpunkt des Rates zu unterrichten. 



Die Ratsmitglieder ersuchen den Generalselae1llr 
außerdem, die Beso.tgnls des Rates lIber die oben 
beschriebene Situation dem Generalsekretär der 
Organlsation der amerIkaniscben Staaten zur Kenntols 
zu bringell, der die VeranJwortuDg fIlr die TI:! 
der Internationalen UnterstOlZIIDgs- nnd Verifik 
kommIssIon In Nicaragua mit dem Generalselae1llr der 
Vereinten Nationen teilt". 

Auf seiner 29Z7. Sitzung 8m 8. Juni 1990 erörterte der 
Rat den Punkt "Zentralruiterika: Friedensbemtlhungen -
Bericbte des Generalsekretlirs über die Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen In ZentraJamerlka 
(S/21341 nnd S/21349).... ' 

Resolution 656 (llIOO) 
_&JomIUIIO 

Der Sicherheitsrat, 

U1IIer Hinweis auf seine Resolution 654 (1990) vom 
4. Mai 1990 nnd die Erklllrnng betreffend die BeOhacb
tergruppe der Vereinten Nationen In ZentraIamerlka, die 
der Ratspräsident am 23. Mai 1990 Im Namen des Rates 
abgegeben bat", 

mit dem Ausdruck seiner BesorgnIs darIIber, daS der 
DemobiJisjenmgsprozeß noch Diebt voÜ!lUlndig abJle
schlossen ist, obwohl inzwIscben Fortscluitte mzfelt 
werden, nacbdem die Hindernisse beseitigt worden sind, 
die den Abschluß des DemobiJisjerungsprozesses zu dem 
In Resolution 654 (1990) festgelegten Datum des 
10. Juni 1990 verhlndert babell, 

mu:h Prüfimg des vom GeneraJsekretlir am 4. Juni 1990 
vorgelegten Bericbts'" sowie seiner Erkllirnng vom 
8. Juni gegenllber den Ratsmftglledem", 

1. beschließt, den der Beobachtergruppe der Ver
einten Nationen In Zentraiamerlka ilbeitrai:llDen Auftrag 
zur Überwacbung der Waffenruhe nnd der "Thmnung der 
In Nicaragua anwesenden Streitkrl!fte sowie zur Demobi
lisierung der Mitglieder des nicaragnanlscben Wider
standes zu verlllm!:erD, nnd zwar entsprechend der 
Empfehlung des <feneralsekretArs" mit der Ma8llabe. 
daS dieser Auftrag mit dem Abscbluß des Demnbliisie: 
l'UJl8SIlI'OZe9 bis spätesteDS 29. Juni 1990 beendet sein 
wlrd; . 

2. bittet nachdriJckJich alle unmittelbar am DemobDi
sie~rozeß BeteIllgtell, alles ErforderJfche zu ~ 
damit die Demobllislei1ma wie bisber bez!ebWJgSWelse 
nach Möglichkeit noch scDneller vorangeht, so daS sie 
spätestens zu dem In ZIffer 1 angegebenen 1lmnln 
abgeschlossen wlrd; 

3. eraueht den GeneraJsekretlr, den Slcberheltarat 
über die weitere Entwlcklnng voll unterrichtet zu halten 
nnd dem Rat insbesondere spitestens bis 29. Juni 1990 
lIber den Abschlnß des })emobiJisjernngsprozesses 
Bericht zu erstatten. 

In einem Schrelben an den PrlIsIdenten des Sicher
heitsrats vom 29. August 1990" nahm der General
sekretAr Bezug auf die VerhandlungeIl, die unter seiner 
Scbfnnherrsclüd zwiscben der Regierung EI Salvadors 
nnd der Freute Farabundo Martf para la Liberacl6n 
Naeional aefilhrt wurden. Er wies darauf hin, daS er den 
Rat In seIBer Erklllrnng wAhrend der informellen Kon
sultationen am 3. AnI!nst darflber nnterrichtet habe, daS 
~esehen sei, die VereInten Nationen zum gegebenen 
ZeItpunkt offiziell zu ersucheIl, bestimmte Aufgaben In 
bezUg auf dle Überwachnng der Elnstellnng der bewaff
neten KonfrontatiOll, die Prflfuug der Achtung der 
Menscbenrecbte nnd die Überwacbnng des bevorstehen
den Wahlprozesses zu übernehmen. Als Ergebnis der 
soeben In Costa Rica abgescbkweuen jflngsten Runde 
direkter Ges!niiche zelcbne sieh ab, daS beide Parteien 
wflnschten, die Vorbereitungen fIlr die Übernahme der 
vorglWhenen Aufgaben so bald wie möglich einzuleiten. 
Der GeneraJsekretlr erklllrte außerdem, daS sein 
Beauftragter, A1varo de SolO, der kurz vor der jflngsten 
Gesprilclisrnnde m Salvador besucht habe, wAhrend 
seiner Konsultationen mit einem breiten Spektrum von 
VOibeteJn der sa1vadorianiscben Gesellschaft sowie mit 
allen polltischen Parteien festgestellt habe, daS dieser 
WmuCh ~nng nnd der Frente Farabundo Marti 
para la Naefonal breite Zustimmung finde. 

Der Generalsekretär fiIgte hinzu, daS ohne eine 
oflizlelle nnd überprflfbare EInstellung der Kampf
handlungen zwar keine GewIßheit bestehe, daS dle 
Voraussetzungen fIlr die systematische Wahrnehmung 
dieser Aufgaben In gsnz m Salvador gegeben seieD, daS 
er jedoch meine, die Zeit seigekommeD, Maßnahmen zu 
treifeD, welche die Vereinten Nationen In die Lage 
versetzen wflrden, die Situation vor Ort einzuschätzen 
nnd Vorbereitungen zu trefreD, damit sie die Über
wachungsaufgaben übernehmen könnteIl, sobald es die 
UmstAnde gestatteten. Er ersuche den Rat daher um 
sein EinverStlIndnis damit, daS er so bald wie möglich 
die erforderJichen. Vorkehrungen, elnscbließlicb der 
mögJichen Einrichtung eines kIeTnen Vorbereitungsb11ros 
In I!l Salvador, fIlr die Verilikationsmis der Ver
einten Nationen treffe, die zur ~:benen Zeit elngericb
tel werden wflrde. DIe eigen . e Verifikation selbst 
wflrde Gegenstand weiterer Konsultationen mit den 
Ratsmitgliedern sein. Der GeneraJsekretär erklllrte, daS 
er sieb freuen wflrde, vom Ratsprllsidenten in dieser 
Angelegenheit bald zu hören. 

Mit Schrelben vom 6. SepteJnber 1990"' unterrichtete 
der PrlIsIdent des Sicherheitsrats den Generalsekretär 
wie folgt 

"Ich beehre mich, Ihnen mltzutenell, daS Ihr Scbrei
ben vom 29. August 1990 betreffend die Vorkebrnngen 
fIlr eine Verf1!katinusmlssion der Vereinten Nationen 
In m Salvador'" den Ratsmitgliedern zur Kenntols 
gebracht worden ist.. Sie haben die Angelegenheit 
erörtert nnd stimmen dem In Ihrem Scbreilien enthal
tenen Vorschlag zu.. 

Auf seiner 2952. Sitzung am S. November 1990 erör
terte der Rat den Punkt. "Zentraiamerika: Friedens-



bemtlhun,i,lln - Bericht des Generalsekretärs 
(S/21OO9) • 

llemlutlon 675 (1990) 
..... lI. NOVOJDbor llI!IO 

Der Skherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolnt!onen 637 (1989) vom 
27. JuD 1989 und 644 (1989) vom 7. November 1989 
sowie auf die Erklllrung"", die der Ratspriisldent am 
7. November 1989 im Namen des Rates abgegeben hat, 

1. billigt den BerIcht des GeneraJsekretärs vom 
26. Oktober 1990"; 

2. beschließt, unter BerI1cksichtfgung des Berichts des 
GeneraJsekretil.rs sowie der Notwendigkeit, in dieser Zeit 
des zunehmenden. Bedarfs an Mitteln für die Friedens
sicherung die Ausgaben auch weiterhin SOl'JtfiIltig zu 
tlberwachen, das Mandat der seiner AufsIcht unter
stehenden Beobachteigtappe der Vereinten Nationen in 
ZentralamerIka, wie es fu Resolution 644 (1989) fest
gelegt ist, um einen weiteren Zeitraum von sechs Mona
ten, das heißt bis zum 7. Mai 1991, zu verlAngern; 

3. ersucht den GeneraJsekretär, den Sicherheitsrat 
Ober die weitere Entwicklung voll unterrichtet zu halten 
und vor Ablauf des neuen Mandatszeitraums über 
simtliche Aspekte des Einsatzes der Beobachtergroppe 
Bericht zu erstatten. 

FRIEDENSOPERATIONEN DER VEREINTEN NATIONEN 

lIesehIiIsse 

Auf seiner 2924. Sitzung am 30. Mai 1990 erörterte 
der Rat den Punkt "Friedensoperationen der Verelaten 
Nationen". 

Auf derselben Sitzung gab der PrlIsIdent im Anschluß 
an Konsultationen mit den Ra~edern im Namen 
des Rates die folgende Erklllrung • 

"Die RatsmitglIeder stellen mit Genugtaung fest, daß 
die Verelaten Nationen in den letzten Jahren bei der 
Wiederherstellung und Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit e1ae immer wichtigere 
und aktivere Rolle gespielt haben. Dle Friedensopera
tionen der Verelaten Nationen sind zu einem wertvol
len lnstrument5den, das die Befi~ inter-
nationaler Stre eIten erleichtert. Die in jilngster 
Zeit erfolgreich effIhrten Friedensoperationen 
haben ihrerseits zar SteiJIerung des Ansehens und der 
Leistungsfllblgkeit der \}ereIn:ten Nationen beigetra
gen. 

Die Raumritglieder brinJten ihre tiefe Genugtuung 
darüber zum Ausdruck, ditß die internationafe Ge
meinschaft die Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen in zunehmendeJn Maß unterstll1Zt, und 
insbesondere darüber, daß sich mehr und mehr Mit
glIedstaaten an diesen Einslltzen beteiligen. Sie bekun
den dem GeneraJsekretär und seinen MItarbeitern ihre 
Hochachtung für die unermtldlichen Anstrengungen, 
die sie bei der DurcbfiIhrung dieser Einsätze unter
nehmen. Sle sprechen außerdem den Staaten ihre 
Anerkennung aus, die Ressourcen für diese EinsAlze 
zar VerfIlgwig gestellt haben. Darüber hinans wiIrdi-

gen sie den beispielhaften und aufopferungsvollen 
Dienst der Friedenstruppen für die Sache des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit. 

Die RatsmitgHeder halten es für außerordentlich 
wichtig, daß ailsrelchende Ressourcen für die Vor
bereitung, die Dislozierung und den Unterhalt der 
Friedensoperationen der Verelaten Nationen zur 
Verl'ilJvmJt stehen. Dies gilt UiDSO mehr in Anbetracht 
der in zuKunft zu erwartenden neuen Herausforderun
gen. Sie bhten die Mitgliedstaaten nachdrücklich, 
Ersuchen des GeneraJsekretärs um den Beitrag finan
zieller, menschlicher und materieller Ressourcen zu 
den EinsAtzeq rasch und in positiver Weise nachzu
kommen. Sie weisen nachdrilcklich darauf hin, daß 
diese Einslitze auf einer soliden und sicheren finanziel
len Grundlage eingeleitet und unterhalten werden 
müssen, und betonen die WIChtigkeit der vo11stAndigen 
und rechtzeitigen Entrichtung der veranlagten ßei
trIIge. Gleichzeitia heben sie hervor, daß die Einsälze 
so effizient und li:ostenwlrkllam wie möglIch geplant 
und durchgeffIhrt werden müssen. 

Die RatsmltgHeder weisen außerdem nachdrllckHch 
darauf hin, wie wichtig es ist, daß alle Mitgliedstaaten 
und insbesondere die betroffenen Parteien die Frie
denssicherung durch die Vereinten Nationen und die 
Maßnahmen des GeneraJsekretärs zur Durchfllhruna 
der Einslitze politisch unterstlltzen. Sie betonen, daS 
eine Friedensoperation vom Wesen her eine vor
tlbemehende Maßnahme ist, die die Befiegung von 
KonlIikten und StreitigkeIten erleichtern soll Ihr 
Mandat ist nicht automatisch verlAngerbar. Die Frie
denssicherung darf nie als Ersatz fflr das eigentliche 
Ziel, e1ae baldige Verhandlungsregelung, angesehen 



werden. In Anbetracht dessen werden die Ratsmit
g!iedeulICh in Zuknnft das Mandat jedes einzelnen 
EInsa1""_ ...... tzes ... __ ""_ sorgfältig prllfen und es, soweit erfurderllch, 
den jeweiligen Umständen entsprechend abändern. 

Während die Ratsmitglieder einerseits den Grund
satz anerkennen, daß FriedenssicherungsmaBnahmen 
nur mit Zustimmung der GastUlnder und der betroffe
nen Parteien durch2ef11hrt werden sollten, bitten sie 
andererseits die Gastländer und alle Beteiligten 
nachdrilcklich, die erfulgreiche und sichere Dislozie
rung und Abwicklung der Friedensoperationen der 
Vereinten Nationen in jeder Weise, insbesondere allCh 
durch den frilhzeiligen Absehluß von Abkommen über 
die RechtssteIlung der 'IhIppen mit den Vereinten 
Nationen und die Bereltsiellung einer geeigneten 
infrastrukturellen UnterstlllZDng, zu unterstützen und 

BeschIuß 

Auf seiner 2929. Sitzung am 27. Juni 1990 erörterte 
der Rat den Punkt "Die Situation betreffend Westsahara: 
Bericht des Generalsekretärs (SI21360) ...... 

Resolution 6!8 (1990) 
...... '1t1. JuuI _ 

Der Sicherheitsrat, 

unJer Hinweis auf seine Resolution 621 (1988) vom 
20. September 1988, mit der er beschlossen hat, den 
Generalsekretär zu ermiichtigen, einen Sonderbeauf
tragten ftIr Westsahara zu ernennen, und den General
sekretär zu ersuchen, dem Rat IDÖglichst bald einen 
Bericht über die Abhaltung eines Selbstbesthnmungs
referendlDDS des Volkes von Westsahara sowie darül:ier 
zu unterbreiten, wie die Organisation und Überwachung 
eines solchen ReferendumS durch die Vereinten Natio
nen in Zusannnenarbeit mit der Organisation der 
afrikanischen Einheit sichergestellt werden kann, 

sowie unter Hinweis darauf, daß das Königreich Marok
ko und die Frente PopuIar ~ Ja Liberacl6n de ~ 
el-Hamra y de Rfo de Oro (volksfront ftIr die Befremng 
von Sagufa el-Hamra und Rfo de Oro) am 30. August 
1988 den vom Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und dem amtierenden Vorsitzenden der Versannnlung 
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der 
afrikanischen Einhelt im Rahmen ihres gemeinsamen 
Gute-Dienste-Anftrags unterbreiteten Vorschlligen 
grundsä1Zlich zugestinnnt haben, 

zu erleichtem, damit sie ihren Auftrag erfilllen kön
nen. 

Die RatsDlitg)ieder sehen sich durch die jilngsten 
Erfolge der Filedenssicherungsmaßnahmen der Ver
einten Nationen ermutfgL Einaedenk der Hauptver
antwortung des Rates ailfgruna der Charta der Ver
einten Nationen bringen sie ihre Entschlossenheit zum . 
Ausdruck, sich anch weiterhin gemeinsam und in Zu
sammenarbeit mit dem Generalsekretär ftIr die VerM
tung und BeileJuJna internationaler Konflikte einzuset
zen. Die Milliiieder des Rates sind allCh weiterhin 
bereit, die EiIiIeitung neuer Friedensoperat!onen stets 
dann in Erw/I.g1mg zu ziehen, wenn dIes im Interesse 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in 
Überelnst!mmung mit den Grundsätzen und Zielen 
der Charta erfurderlich sein sollte.· 

nach Behant:lhmg des Berichts des Generalsekretärs 
über die Situation betreffend WestsaharalD

', 

1. versichert den Generalsekretär seiner unein
geschrlInkten Unterstll1ZUDg bei seinem Gute-Dienste
Auftrag, den er gemeinsam mit dem amtierenden 
Vorsitzenden der Versammlung der Staats- und Regie-
1'lIlIgsIlhefs der Organisation der afrikanischen Einheit im 
Hinblick auf die Regelung der Westsahara-Frage durch
führt; 

2. billigt den Bericht des Generalsekretärs"", der dem 
Rat entsprechend Resolution 621 (1988) im Hinblick auf 
eine Regelung der Westsahara-Frage übermittelt worden 
ist und der den vollen Wort1aut der von den belden 
Parteien am3O. August 1988 BDgenOlDlllenen Regelungs
vorschIlige sowie den RahmenpIan des Generalsekretärs 
zur Durchführung dieser Vorschllige enthillt; 

3. forderJ die belden Parteien auf, mit dem General
sekretär der Vereinten Nationen und dem amtierenden 
Vorsitzenden der VerssJll1l!hJlr der Staats- und Regie
rungschefs der Organisation afrilgmlschen Einlieit 
bei ihren Bemühungen um eine baldige Regelung der 
Westsahara-Frage unelngeschrinkt zusammenzuarbel
ten; 

4. begraßt die Absicht des Generalsekretärs, in 
nächster Zuknnft eine technische Mission in das Gebiet 
und in die Nachbarstsaten zu entsenden, die insbesonde
re damit beauftragt sein wird, die verwaltungfiechnischen 
Aspekte des Rahmenplans zu JI1'lIZfsIeren und die ftIr die 
Au8ar~J, eines weiteren ßerichts an den Rat erfur-
derlichen rmationen einzuholen; 



S. ersucht den Generalsekretir. dem Sicherheitsrat darstellen sou. auf we!eher der Sicherheitsrat die Schaf-
möglichst bald einen weiteren detaillierten Berleht Ober fung der MissIon genehmigt. 
seinen Durchfllhnmgsplan vorzulegen, der Insbesondere 
einen Kostenvoransehl ffIr die MissIon der Vereinten 
Nationen ffIr das Referendum in Westsah"" enthilt, mit AlI/ dsr 2929. SItmng eimtimmIg 
der Maßgabe. daß dieser weitere Berleht die Grundlage ~. 

DIE SITUATION ZWISCHEN IRAK UND KUWAlT 

Besehluß 

Auf seiner 2932. Sitzung am 2. August 1900 beschloß 
der Rat, die Vertreter Iraks und Kuwaits einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

"Die Situation zwischen Irak und Kuwait: 

Schreiben des Ständigen Vertreters Kuwaits bei den 
Vereinten Nationen an den PräsIdenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 2. August 1990 
(S/21423)"I4; 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten 
Staaten von Amerika bei den Vereinten Nationen an 
den PräsIdenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
2. August 1990 (S/21424)""". 

Resolution 660 (19!10) 
.."" 2. Aupst 19lIO 

Der Sü:herheiJsrat. 

zutiefst beunruhigt Ober die Invasion Kuwaits durch die 
Streitkräfte Iraks am 2. August 1900. 

feststelknd, daß mit der irakischen InvasIon Kuwaits 
ein Bruch des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit vorliegt, 

tlilig werdend nach Artikel 39 und 40 der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. verurteilt die irakische Invasion Knwaits; 

2. verlangt. daß Irak alle seine Streitkräfte unver
zllJdich und bedingungslos auf die Stellungen zurIIck
zieltt, in denen sie sich am 1. August 1900 lief!rnden; 

3. n4t Irak und Kuwait auf, unverzilglich eingehende 
Verhandlungen zur Lösung ihrer Dilferenzen aufznneh
meD, und unterstillzt alle diesbeztlglichen Anstrengun
gen, Insbesondere jene der lJga der arabischen Staaten; 

4. beschließt. je nach Bedarf erneut zusammenzutre
teD, am weitere Maßnahmen ZU erwlIgeD, die die Befol
gung dieser Resolution sicherstellen sollen. 

AlI/-2932. Sltmngmit 14_ 
ohM G4Jtl .. J1i .. a: ... 11m! llieJet. Ein. 
MltJIisd (1_> ntdrm nü:ht an dsr 
AbstImmung tefJ. 

'Besehluß 

Auf seiner 2933. Si1zuDa am 6. August 1900 setzte der 
Rat die Erörterung des PUnktes fort. 

RewIutlon 661 (1990) 
..... "Aupst 19lIO 

Der SicherlIeitarat. 

in JJekr4ftiRung seiner Resolmion 660 (1900) vom 
2. August 19W. -

in groJkr Sorge darüber. daß diese Resointion Dicht 
darchgefOhrt worden Ist und daß die Invasion Kuwaits 
durch Irak unter weiteren· Verlusten an Menschenleben 
und Zerstörungen von Sachwerten fortgese1Zt wird, 

entschlaIsen, der Invasion und Bese1ZUl1g Kuwaits 
durch Irak ein Ende zu bereiten und die SoUverinitit, 
Unabh1ngfgkeit und territoriale IntegrIW Kuwaits 
wiederherzustellen, 

feststellend. daß die rechtmllßlge RegIenmj[ Kuwaits 
ihre Bereitschaft bekundet hat, die-Resolution 660 
(1900) zu befolgen, 

eingrJdenk seiner nach der Charta der Vereinten 
Nationen bestehenden Verantwortllchkelt ffIr die Wah
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit, 

in Belt:r4ftiRung des ~en Rechts zur indM
daeDen Oder - kollekt.iYeli Selbslverteidig nach 



ArtIkel 51 der Charta gegen den bewaffneten Angrift' 
Iraks auf Kuwalt, 

tiitig werdend nach Kapitel VII der Charta, 

1. steHt fest, daß Irak Ziffer 2 der Resolution 660 
(1990) bisher nicht Folge geleistet und die Herrschafts.. 
gewalt der rechtmäßigen Regierung Kuwaits usurpiert 
hat; 

2. beschließt infolgedessen, die nachstehenden 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Befolgung von Ziffer 2 
der Resolution 660 (199P) durch Irak sicherzustellen und 
die Herrschaft der rechtmllßigen Regierung Kuwaits 
wiederherzustellen; 

3. beschließt, daß alle Staaten folgendes verhindern 
werden: 

a) die Einfuhr aller aus Irak oder Kuwalt stammen
den Rohstoffe und Erzeugnisse, die uach dem Datum 
dieser Resolution von dort ausgeführt werden, in ihr 
Hoheitsgebiet; 

b) alle Aktivitäten ihrer Staatsangehörigen oder auf 
ihrem Hoheitsgebiet, welche die Ausfuhr oder den 
Umschlag irgendwe1cher Rohstoffe oder Erzeugnisse aus 
Irak oder Kuwait fördern wflrden oder zu fördern 
gedacht sind; und alle Gesc:hlifte ihrer Staatsangehörigen 
oder ihre Flagge flIhrender Schiffe oder auf ihrem 
Hoheitsgebiet mit aus Irak oder Kuwait stammenden 
Rohstoffen oder Erzeugnissen, die uach dem Datum 
dieser Resolution von dort ausgeführt werden, ein
schJießlIch Insbesondere sämtlicher Geldtransfers an Irak 
oder Kuwait zum Zwecke solcher Aktivitäten oder 
Gesc:hlifte; 

c) den Verkauf oder die lieferung. durch ihre 
Staatsangehörigen oder aus ihrem Hoheitsgebiet oder 
unter Benutzung von ihre Flagge flIhrenden Schiffen, 
irgendwe1cher Rohstoffe oder Erzeugnisse, einschließlich 
Waffen oder sonstigen milItätischen GerIIts jeder Art, 
gleichviel ob diese aus ihrem Hoheitsgebiet stammen 
oder nicht, jedoch ausgenommen Lieferungen, die fIIr 
rein medizinische Zwecke vorgesehen sind, und - in 
humanitären Fällen - NahrungsiDittei, an eine natIlrllche 
oder juristische Person in Irak oder Kuwait oder au 
irgendeine nat1lrllche oder juristische Person zum Zweck 
einer in Irak oder Kuwait oder von Irak oder Kuwait aus 
durchgeführten GeschAftstAtigkeit sowie alle Aktivitliten 
ihrer Staatsangehörigen oder auf ihrem HoheitsJtebiet, 
die den Verkauf oder die Lieferung dieser Rolistofre 
oder Erzeugnisse fördern oder zu fördern gedacht sind; 

4. beschließt. daß alle Staaten es unterlassen werden, 
der Regierung Iraks oder irgendeinem Handels-. Indu
strie- oder öffentlichen Versorgungaunternehmen in Irak 
oder Kuwait Gelder oder audere finanzielle oder wirt
schaftliche Mittel zur Verfilgung zu stellen, und ihre 
Staatsa1ehörigen und alle sich auf ihrem Hoheitsgebiet 
befindllc en Personen daran hindern werden, solche 
Gelder oder Mittel aus ihrem Hoheitsgebiet zu ver
bringen oder der Regierung Iraks oder einem solchen 
Unternehmen auf andere Weise zur Verfügung zu stellen 

oder irgendweiche auderen Gelder au nat1lrllche oder 
jur/s1ische Personen in Irak oder Kuwait zu ilberweiaen, 
ausgenommen Zahlungen, die ausschJießlIch fIIr rein 
medizinische oder humanitAre Zwecke bestimmt sind, 
sowie, in Immanltären Fällen, Nahrungsmittel; 

5. forrkrt alle Staaten, einschließlich derjenigen, die 
nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, tutf, streng 
in Übereinatimmung mit den Beatimmungen dieser 
Resolution zu handeln, ungeachtet etwaiger Verträge 
oder Lizenzen, die vor dem Datum dieser Resolution 
geschJossen beziehungsweise erteilt worden sind; 

6. beschließt. ~ Regel 28 der vorläufigen Ge
schAftsordnung emen aus sämtlichen Ratsmitgliedern 
bestehenden Ausschuß des Sicherheitsrats einzuaelZen, 
mit dem Auftrag, die nachstehenden Aufgaben wahr
zunehmen, dem Rat Bericht zu erstatten und Bemerkun
gen und Empfehlungen dazu vorzulegen: 

a) PrIIfuug der vom Generaiaekretär vorzulegenden 
Berichte Ober den Stand der Durchfilhrtmg dieser 
Resolnlion; 

b) Einholung weiterer Infommtionen von allen 
Staaten Ober die von ihnen ergriffenen Maßnahmen zur 
wirksamen DurchflIhrung der Bestimmungen dieser 
Resolulion; 

7. fordert alle Staaten tutf, mit dem Ausschuß bei der 
ErftIllung seiner Aufgabe voll zusammenzuarbeiten, 
indem sie insbesondere anch die Informationen erteilen, 
die der Ausschuß in Befolgung dieser Resolution aufor
der!; 

8. l!IIillCht den Generaiaekretilr. dem Ausschuß jede 
erforderHche UnterstillZung zu gewähren und im Sekre
tariat die dafIIr erforderHchen Vorkehrungen zu treffen; 

9. beschließt. daß unbeschadet der vorstehenden 
Ziffern 4 bia 8 keine Bestimmung dieser Resolulion die 
UnterstIl1ZllDg der rechtmäßigen Regierung Kuwaits 
verbietet, uneI fordert alle Staaten auf, 

a) geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Ver
mögenswerte der rechtmllßlgen Reglerung Kuwaits und 
ihrer institutionen zu schützen; 

b) kein von der Besalzungsmacht eingesetztes Regime 
anzuerkennen; 

10. l!IIillCht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat 
Ober den Stand der Durchfilhrtmg dieser Resolution 
Bericht zu erstatten und den ersten Bericht innerhalb 
von dreißig 'IlIgen vorzulegen; 

11. beschlU!ßt. diesen Punkt auf seiner 'Illgesordnung 
zu beJassen und seine Bemühungen zur baldlgen Beendi
gung der Invasion durch Irak fortzusetzen. 

Auf" JgSJ. SIIztmg miI J3 SIImnum ohM 
GIpnstlmms bei 2 EnIJuzIJunpn 
(1_ und KMbtz) _&schUuIet, 



BesebluB 

Auf seiner 2934. Sitzung am 9. August 19!1O beschloB 
der Rat, den Vertreter Omtms einzuladen, ohne Stfmm.. 
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teiJzu. 
nehnten: 

"Die Situation zwischen Irak und Kuwait: 

Schreiben des Stllndlgen Vertreters Kuwaits bei den 
Vereinten Nationen an den Prilsldenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 2. August 19!1O 
(S/21423)104; 

Schreiben des Stllndlgen Vertreters der Vereiuigten 
Stsaten von Amerika bei den Vereloten Nationen an 
den Prilsldenten des Sicherheksrats, datiert vom 
2. August 19!1O (S/21424)104; 

SchreJöen der Stllndigen Vertreter BahraiDs, Katars, 
Kuwaits, Omans, saudi-Arabiens und der Verelolg
ten Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen 
an den Prilsldenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
8. August 19!1O (8/21470)-. 

Resolution 6Q (19!10) 
_ 9. Aupst 19lIO 

Der Sicherheitsrat, 

unter I1l11weU auf seine Resolutionen 660 (19!1O) vom 
2. August 19!1O und 661 (1990) vom 6. August 19!1O, 

in höchstem Maße beunruhigI darilber, daß Irak seinen 
"umfassenden und ewigen Zusammenschln6" mit Kuwait 
erklärt hat, 

emeut verlangend, daß Irak alle seine Strellkräfte 
unverzOglich und bedingungslos auf die Stellungen 
zurIIckzieht, in denen sie sich am 1. August 19!1O beb 
den, 

entschlcBsen, der Besetzung Kuwaits durch Irak ein 
Ende zu bereiten und die Souveränitit, UJI8I>hI!=e!t 
und territoriale Integrität Kuwaits wlederherzuste 

sowk entschlcBsen, die Herrsehaft der rechtmABIgeu 
RegIerung Kuwaits wlederherzusteHen, 

1. beschließt, daß die in weicher Form uud unter 
welchetn Vorwand auch immer vorgenommene Annllllou 
Kuwaits durch Irak keine rechtliche GDItigkeit besilZl 
und als nu8 und nichtig gilt; 

2. fordert aHeStsateu, internationalen Organisationen 
und Sonderorganlsatlonen auf, die Annedon DIdIt 
lUlZDerkennen sowie jede Maßnahme und jeden Verkehr 
ZU unterlassen, die als indirekte Auerkeunllllg der 
Annexion ausgelegt werden könnten; 

3. verlangt, daß Irak seine Maßnahmen zur Aunedon 
Kuwaits rOckgllngig macht; 

4. besr:hIißjJt, diesen Punkl auf seiner Thgesordnung 
zn belassen und seine Bemllhungen zur baldigen Beendi
JIID8 der Besetzung fortzuselZen. 

AM! thr 2934. Sitzung einstimmig 
VBIJIlw:Mr iv. 

BesebluB 

Auf seiner 2fR1. Sitzuug am 18. August 1990 beschloß 
der Rat, den Vertreter ItaHens einzaladen, ohne Stimm
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teiIzu
nehnten: 

"Die Sitnation zwischen Irak und Kuwait: 

Schreiben des StIIndigen Vertreters Kuwaits bei den 
Vereinten Nationen an den Prilsldenten des Si
eherheitsrats, datiert vom 2. August 1990 
(S!Z1423)1lM; 

Schreiben des Stllndigen Vertreters der Vereinigten 
Staaten von Amerika bei den Vereinten Nationen an 
den PriIsIdeuten des Sicherheitsrats, datiert vom 
2. August 19!1O (S/21424)1lM; 

Schreiben der Stllndigen VeJ:I:reter Bahrains, KatArs, 
Kuwaits, Omans, SandI-Arabiens und der Vereinig
ten Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen 
an den Prisldenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
8. August 19!1O (8/21470)104, 

Schreiben des StIIndigen Vertreters ltaHens bei den 
Vereloten Nationen an den Prilsldenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 18. August 1990 
(S/21561)-. 

Resolution 664 (1990) 
_1& Aupst 19lIO 

1II/Ur HinweIs auf die Invasion uud die geltend gemach
te Annedon Kuwaits durch Irak sowie auf seine Resolu
tionen 660 (1~ vom 2. August 19!1O, 661 (1990) vom 
6. August 1990 und 6Q (19!1O) vom 9. August 19!1O, 

in lJI'OfJer Sotp um die Sicherheit und das Wohlerge
hen der Sta ........ hörigen dritter Staaten in Irak und 
Kuwait, 

1II/Ur HinweIs auf die dlesbezllgHchen Verpftichtungen 
Iraks nach dem Völkerrecht, 

die J:'emlIhnngen be&rJlJlend, die der Generalsekretllr 
IIlltellummto um driDgeJlde Konsultationen mit der 
RegieJ iIII8 Iraks allfmnehmen, nachdem die Ratsmit
sIfIder am 17. August 19!1O ihre Besolgnis und Beun
l1IhIgung zum Ausdruck gebracht haben, . 

tItif Wftdmd nach Kapitel VII der Charta der Ver
einten Nationen, 



1. verlangt, daß Irak die sofortige Ausreise der 
Staatsangehörigen dritter Staaten ans"'Ku.wait und Irak 
gestattet und erleichtert und den znstlIndigen KonsuIar
beamten sofortigen und ständigen Zngang zu die&en 
Staatsangehörigen gewährt; 

2. verlangt außenlem, daß Irak keine Maßnahmen 
ergreift, weiche die Sicherheit oder Gesundheit dieser 
Staatsangehörigen gefiihrden; 

3. bekriJfti&t seinen in der Resolution 662 (1990) 
enthaltenen Beschluß, daß die Annexion Knwaits durch 
Irak null und nichtig ist, und verlangt daher, daß die 
Regie~ Iraks ihre Anordnung der Schließung der 
diplomatischen und koasnIarischen Vertretungen in 
Knwait und der Aberkennung der Immunität ihres 
Personals rückgängig macht und von derartigen Maßnah
men in zukunft AbStand nimmt; 

4. ermcht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat 
über die Befolgung dieser Resolution so bald wie 
möglich Bericht zu erstatten. 

BesclJluß 

Auf seiner 2938. Sitzung am 25. August 1990 erörterte 
der Rat den folgenden Punkt: 

"Die Situation zwischen Irak und Knwait: 

Schreiben des Ständigen Vertreters Knwaits bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, dntlert vom 2. August 1990 
(S121423)""; 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten 
Staaten von Amerika bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
2. August 1990 (S121424)'04; 

Schrm'hen der Ständigen Vertreter BahraIns, Katars, 
Knwaits, Omans, Sandi-ArabIens und der Vereinig
ten Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
8. Augnst 1990 (S121470)'04; 

Schrm'hen des Ständigen Vertreters Italiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 18. August 1990 
(S121561 )104; 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Bundesrepu
bllk Deutschland be1 den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des SIcherheitsrats, datiert vom 24. Au
gnst 1990 (S121634)'04; 

Schrm'hen des Ständigen Vertreters Italiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 24. August 1990 
(S121635)'04; 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Niederlande 
bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 24. August 1990 
(S121636)'04; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Sp:miens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, dntiert vom 24. August 1990 
(S121637)'04; 

Schrm'hen des Ständigen Vertreters Belgiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des SI
cherheitsrats, datiert vom 24. August 1990 
(SJ21638)'04; 

Schrm'hen der Ständigen Vertreter BahraIns, Katars, 
Kuwaits, Omans, &ndi-Arabiens und der Vereinig
ten Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, dntiert vom 
24. Augnst 1990 (S121639)l(''''. 

Resolntian 665 (l9IlO) 
yom 25. Aupst 19!IO 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hmweis auf seine Resolutionen 660 (1990) vom 
2. August 1990, 661 (1990) vom 6. Augnst 1990, 662 
(1990) vom 9. August 1990 und 664 (1990) vom 18. Au
gnst 1990 und ihre vollständige und sofortige Durch
führung verlangend, 

in Anbetracht seines BeschlusuB in der Resolution 661 
(1990), W'trtschaftssanktnen nach Kapitel VIl der 
Charia der Vereinten Nationen zu verhängen, 

entschlossen, der Besetzung Knwaits durch Irak, welche 
die ExIstenz eines Mitgliedstaates gefllhrdet, ein Ende zu 
bereiten und die rechtmilßlge Herrschaft sowie die 
Souveränität, Unabhllngigkeit und territoriale Integrität 
Knwaits wieder herzustellen, wozu die schnelle Durch
führung der vorgenannten Resolutionen erforderlich ist, 

bekhJgend, daß bei der iraklschen Invasion Kuwaits 
unschuldige Menschen ihr Leben lassen mußten, und 
entschlossen, weitere 1bdesopfer zu verhindern, 

in höchstem Maße beunruItigt darüber, daß Irak sicl! 
nach wie vor weigert, den Resolutionen 660 (1990), 661 
(1990), 662 (1990) und 664 (1990) Folge zu leisten, und 
insbesondere über das Verhalten der Regierung Iraks, 
die Schiffe unter lrakIscher Flagge zur AusfUhr von 
Erdöl verwendet, 

1. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die mit der 
Regierung Knwaits zusammenarbeiten und Seestreit
kräfte in das GebIet verlegen, auf, unter der AufsIcht des 
Sicherheitsrats die erforderlichen, den Umständen 
angemessenen Maßnahmen BDZUWenden, um alle 
eiDlaufenden und auslaufenden Seetransporte zur 
Kontrolle und ÜberprIIfung ihrer Fracht und ihres 
Bestimmungsorts IUIZUhalten und die strikte Anwendung 
der auf derartige 1I:ansporte bezflglichen Bestimmungen 
der Resolution 661 (1990) sicherzustellen; 



2. bittet infolgedessen die Mitgliedstaaten, den 
ErfordernIssen entspredIend -beiten, um 
die Befolgung der Best:imnumgen der Resolution 661 
(1990) unter ~ßtmIlWicher ZUhilfenahme politischer 
und diplomatischer KfaßIIDhmen sicherzustelJen, in 
ÜbereiÜatimmung mit ZIffer 1; 

3. mucht alle Stnaten, in Übereinstimmung mit der 
Chnrtn der Vereinten Nationen den in ZIffer 1 erwähn
ten Staaten die erforderHehe Unterstützung zu gewAh
ren; 

4. ersucht aufJenlem die betreffenden Staaten, ihre 
Maßnahmen in Befolgung der voratehenden ZIffern 
dieser Resolution zu koordinieren und dabei nach 
Bedarf auf das Instrumentarium des Generalstabsans
schusses zw1Ickzugrelfen und hn Benehmen mit dem 
Generalsekretär dem Sicherheitsrat und dem Ansschuß 
des Sicherheitsrats nach Resolntion 661 $~~ zur 
Sitnation zwischen Irak und KuwaitBerichte egen, 
um die Überwachung der Durchf!lhrung dieser Resoin
tion zu erleichtern; 

S. beschließt, mit dieser Angelegenheit aktiv befaßt zn 
bleiben. 

AMf der 2998. SiIzung mil13 Stimmen 
ohm GIJ86IIl4Inuns bei 2 EnthaIJungen 
(lf1flUJ1l und Kuba) ~. 

Besdduß 

Auf seiner 2939. Sitznng am 13. September 1990 
beschloß der Rnt, den Vertreter Kuwaits e1nznIaden, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des Pnnktes "DIe 
Sitnation zwischen Irak und Kuwait" teilzunehmen. 

Resolution 666 (1900) 
..... 13. September 19l1O 

Der SicherheiJsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolntion 661 (1990) vom 
6. August 1990, deren ZIffer 3 Buchstnbe c und Ziffer 4 
mit Auanahme von bnmanitJlren FiiIlen auf Nahrnngs
mittel Anwendung finden, 

in der Er/amntnis, daß FiiIle eintreten können, in denen 
es sich als notwendig erweiat, Nahrungsmittel an die 
ZIvilbevölkerung in Irak oder Knwalt zu Hefern, um 
menschHches Leid zu mßdem, 

featste/knd, daß der Ansschuß des Sidierlleitsrats nach 
Resolution 661 (1990) zur Sltnmion zwischen Irak und 
Kuwait in dieser HInsIcht MItteilungen von mehreren 
Mitgliedstaaten erhalten hat, 

betonend, daß es dem Sicherheitsrat obHegt, allein Odel 
durch den Ansschuß inmdelnd, festznstenen, ob humani
täre FiiIle vorHegen, 

in großer Sorge darüber, daß Irak seinen Verpflichtun
gen nach Resolution 664 (1990) des SicherheitSrats vom 

.:zs,. 

18. Angnst 1990 in bezog auf die SIcherheit und das 
Wohletgehen der Staatsangehörigen dritter Staaten nicht 
nachgekommen iat, und erneut erklllrend, daß Irak in 
dieser HinsIcht die vone Verantwortnng nach dem 
hnmanitJlren Völkerrecht trägt, einschlleßHclJ, soweit 
anwendbar, des Genfer Abkommens vom 12. ~ 
1949 zum Schn1Ze von ZivIIperwonen in KrIegszeiteJi 111; 

tIItig werdend nach Kapitel VD der Chnrtn der Ver
einten Nationen, 

1. ~,daß der Ansschuß des SIcherheitsrats 
nach Resolntion 661 (1990) zur Sltnmion zwischen Irak 
und Kuwait die NaJmmgsmitteIsittion in Irak und 
Knwalt laufend verf~\:nwird, um die erforderHche 
Feststenung treffen zu en, ob humaaltäre FiiIle Im 
Sinne von ZIffer 3 Buchatabe c und ZIffer 4 der Resolu
tion 661 (1990) vorHegen; 

2. 1!I'WIJI1et, daß Irak seinen Verp~en nach 
Resolution 664 (1990) in bezog auf die Staatsangehöri
gen dritter Staaten nachkommt, und erklllrt erneut, daß 
Irak Im Einklang mit dem humanitJlren Völkerrecht, 
einschHeßHch, aowelt anwendbar, des Genfer Abkom
mens vom 12. ~ 1949 zum SchUlZe von ZiviJpeno
nen in Kriegszeiten'lII, nach wie vor die volle Verantwor
tung ff1r Ihre Sicherheit und Ihr Wohlergehen tragt; 

3. ersucht ff1r die Zwecke der ZIffern 1 und 2 darum, 
daß der Generalsekret1ir von den zustllnd1gen Organlsa
tionen der Vereinten Nationen und lIJIderen geeigneten 
humauitllren o.~a!lisatiouen sowie allen anderen Quel
len dringend un kon1inuierHch Informationen ilber die 
Verfil!!barkelt von NahrungamIttein in Irak und KnwaIt 
einholt und diese 1nformationen regelmliBig an den 
Ausschuß weiterleitet; 

4. ersucht aufJenlem darum, daß bei der Einholung 
und bei der ErteIlung dieser lnformationen besonders 
leId2eflihrdeten Person~:JI, wie Kindern unter 
15 Jahren, SchwanJteren, erinnen, Kranken und 
ä1teren MenscheJl, 6esondere Aufmerksamkeit gewidmet 
wird; 

s. beschließt, daß der Ansschuß, sofern er nach Erhalt 
der Berichte des Genera1sekretllrs feststeHt, daß FiiIle 
=en, in denen eine dringende humanitJlre Notwen-

t besteht, Nahrnngamittel an Irak oder Kuwait zu 
Hefern, um menschllclies Leid zu mßdem, den Rnt 
umgehend von seinem J!eschlnB unterrichten wird, wie 
dieser Notwendigkeit zu entspJechen Ist; 

6. weist den Ansschuß tIlI, bei der Abfassung seiner 
Beschlilllle zu bedenken, daß die Nahrungsmittel ilber 
die Vereinten Nationen in z,!lI!!1J!1IIenarlie!t mit dem 
Internationn1en Komiteevom Roten Kreuzoder anderen 
geeigneten humanjUlren Organlsationen bereitgestellt 
und von diesen oder unter deren. Anfsicht verteilt 
werden sollten, um slcheIZUStellen, daß sie zu de!\len!gen 
gelangen, ff1r die sie bestimmt sind; 

7. ersucht den Generalsekret1ir, seine Guten Dienste 
einznse1ZeJl, um die Lieferung und Vertefiung von 
Nahrungsmittein an KnwaIt und Irak Im EInklang mit 



den Bestimmungen dieser Resolution und anderer 
einschlägiger Resolutionen zu erleichtern; 

8. erinnert daran. daß die Resolution 661 (1m). keine 
Anwendung auf Lieferungen findet, die ftIr reln medizi
nische Zwecke vorgesehen sind,. empfiehlt jedoch ln 
diesem Zusammenhang, daß wedizinisclle Güter unter 
der stren~en Aufsicht der Reg!~ des Ausfuhrstaatea 
oder geetgJleter humanitllrer Urganisationen ausgefl1brt 
werden sollten. 

Auf tkr 2Il39. SItzung mit 13 SIimnum 
bel2~ 
(Iemen uiulKuba)~. 

Besclduß 

Anf seiner 2940. Sitzung am 16. September 1m 
beschloß der Rat, die Vertreter Iraks; Italiens und 
Kuwaits einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Die Situation zwischen Irak und Kuwait: 

Schrm"ben des Ständi~en Vertreters Frankreicha bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 15. September 1m 
(S121755)104; 

Schrm"ben des Ständigen Vertreters Italiens bei den 
Vereinten. Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 15. September 1m 
(SJ217S6)I"'; 

Schret"ben des Ständigen Vertreters KanAdas bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 15. September 1m 
(S/21757)1"'; 

Schreiben des Stän~en Vertreters Dänemarks bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 15. September 1m 
(S/21758)104; 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Bundesrepu
blik Deutschland bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 15. Sep
tember 1m (S/21759~; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Belgiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 15. September 1m 
(S/21760)I"'; 

Schret"ben des GeschlIftstrIJgers aoi der Ständigen 
Vertretung F"mn1ands bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
15. September 1m (S/21761)104; 

Schrm"ben des GeschliftstdJgers aoi der Ständigen 
Vertretung Österreicha bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
15. September 1m (S/21762)104; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Ungarns bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 15. September 1m 
(S/21763)I"'; 

Schrm"ben des Ständigen Vertreters S.p,aniens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsii:lenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 15. September 1990 
(S/21764)'04; 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Niederlande 
bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 15. September 1m 
(8/21765)104; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Griechenlands bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 15. September 1990 
(S/21766)'04; 

Schreiben des Ständigen Vertreters Irlands bei den 
Vereinten Nationen an· den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 15. September 1990 
(S/21767)'"'; 

Schret"ben des Ständigen Vertreters Schwedens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 15. September 1990 
(S/21768)""; 

Schret"ben des Ständigen Vertreters Norwegens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 15. September 1m 
(S/21769)''''; 

Schrm"ben des Ständigen Vertreters Portugals bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 15. September 1m 
(S/21770)I"'; 

Schreiben des Ständigen Vertreters AnstraJiens bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 15. September 1990 
(S/21771 )""; 

Schret"ben des Stän~en Vertreters Luxemburgs bei 
den Vereinten NatiOnen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 15. September 1m 
(S121773)'"'"; 

Resolutinn 6(,7 (1990) 
vom 16. SepIember llI!IO 

Der Sicherheitsrat. 

in BekrlJftiFzg seiner Resolutionen 660 (1990) vom 
2. August 1m, 661 (1m) vom 6. Angust 1m, 662 
(1m) vom 9. August 1m, 664 (1m) vom 18. August 
1m, 665 (1m) vom 25. August 1900 und 666 (1m) 
vom 13. September 1m, 

unter Hinweis auf das Wiener Übereinkommen vom 
18. April 1961 tIber diplomatische Beziehungen'''' und 
das Wiener Übereinkommen vom 24. April 1963 über 



konsularisehe Beziehungen'"', deren VerIragSpartei 
Irak ist, 

dk AItj}'tlsswIg vertretend, daß der Beschluß Iraks, die 
Schließung der diplomatischen und konsu1atischen 
Vertretungen in Knwait anzuordnen und diesen Ver
tretungen und Ihrem Personal die Vorrechte und die 
Immnnitäten al7merkennen, gegen die Beschlflsse des 
Sicherheitsrats, die oben genannten ÜbereinJdlnfte und 
das Völkerrecht verstößt, 

tief besorgt dartlber, daß Irak ungeachtet der BeschlUs
se des Rates und der gestfnunnngen der o~ Jenannten 
ÜbereinkiInfte Gewalthandlungen ~egen IIlJlII!matische 
Vertretnngen und deren Personal m KlIWlUt begangen 
hat, 

empiJrt lIber die jllngst von Irak begangenen Ver
lelZnngen dlpinmatischer Räumlichkeiten-in Kuwait und 
über die Entfilhrung von Personal, das dlpinmatische 
Immunität genießt, sowie von in diesen Räumlichkeiten 
anwesenden ausllindlschen Staatsangehörigen, 

sowie dk Auffassung vertretend, daß diese Maßnahmen 
Iraks aggresswe Handlungen und einen lIagranten 
Verstoß gegen seine internationalen Ve!Jlll!chtnngen 
darstellen, wodurch die Grundlagen filr die Wahrneh
mung der internationalen Beziehungen im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen in Frage gestellt 
werden, 

unter Hinweis darauf, daß Irak filr jede Gewaltanwen
dung ~en ausllindlsche Staatsa~hörlge oder gegen 
eine dipinmatlsche oder konsularische Vertretung in 
Knwalt oder gegen deren Personal die volle Verantwor
tung trfigI, 

entschlossen, die Achtnng seiner Beschlflsse sowie des 
Artikels 25 der Charta sicherzustellen, 

f- dk Auffassung vertretend, daß die schwerwiegen
de Natur der Maßnahmen Iraks, die eine neue Eskala
tion seiner Vel'Slöße gegen das Völkerrecht darstellen, 
den Rat zwingt, nicht nur seine nnmittelbare Reaktion 
zum Ausdruck zu bringen, sondern auch umgehend 
Konsultationen zur Ergreifung weiterer konkreter 
Maßnahmen zu führen, um die Befolgung der Resolutio
nen des Rates durch Irak sicherzustellen, 

tiilig werdend nach KapItel vn der Charta, 

1. verurteilt entschiedm die von Irak gegen diplomati
sche Räumlichkeiten und diplomatisches Personal in 
Knwait verübten aggressiven Handlungen, einschließHch 
der EntfOhruoJt von in diesen Räumlichkeiten anwesen
den auslllndisclien Staatsangehörigen; 

2. verltmgt die sofortige Freßassnnll dieser auslllndl
schen Staatsangehörigen sowie aller m Resolution 664 
(1900) erwähnten Staatsangehörigen; 

3. verltmgt außerdem, daß Irak seinen internationalen 
Verpllichtungen aufgrnnd der Resolutionen 660 (1900), 
662 (199Q) und 664 (1900) des Sicherheitsrats, des 
Wiener Obereinkommens vom 18. April 1961 lIber 

411-

diplomatische Beziehungen'''', des Wiener Übereinkom
mens vom 24. April 1963 lIber konsularische Beziehun
gen"" sowie nacli dem Völkerrecht sofort und uneinge
schriinkt nachkonnnt; 

4. lII1I'fIInflI /emer, daß Irak nnveIZilglich die Sicherheit 
und das Woblergehen des diplomatischen und kon
sularischen Personals und der diplomatischen und 
konsularisehen Riumlichkeiten in Kuwait und in Irak 
gewährleistet und nichts unternimmt, um die diplomati
Schen und konsularisehen Vertretungen an der Wahr
nehmnng Ihrer AIIfgaben, was auch den Zugang zu Ihren 
Staatsangehörigen und der Schutz Ihrer Person und Ihrer 
Interessen einschließt, zu hindern; 

5. lIIÜUUII1 alle Staaten daran, daß sie verpllichtet 
sind, die Resolutionen 661 (1900), 662 (1900), 664 
(1900), 66S (1900) und 666 (1900) genauestens zu 
befolgen; 

6. besch/kßt, umgehend Konsultationen zu führen, 
mit dem Ziel, in Antwort auf die fortgesetzten Ve1'Slöße 
Iraks gegen die Charta der Vereinten Nationen, die 
Resolutionen des Sicherheitsrats und das Völkerrecht so 
bald wie mögllch weitere konkrete Maßnahmen nach 
Kapitel vn der Charta zu ergreifen. 

Beschluß 

Auf seiner 2942. Sitzung am 24. September 1900 selZte 
der Rat die Erörteruu!t des Punktes "Die Situation 
zwischen Irak und Knwalt" fort. 

Resolution 6611 (1!190) 
WIll 24. SepImubor 19!10 

Der Sicherheitsrat, 

unter Irmweis auf seine Resolulion 661 (1900) vom 
6. August 1900, 

sowie unter Irmweis auf Artikel 50 der Charta der 
Vereinten Nationen, 

im /JewufJtMin der 'Thtsache, daß innner mehr Unter
stf.Itzungsantrige nach ArtIkel SO der Charta eingehen, 

betraut den Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolu
tion 661 {19OOa&" zur Sltualion zwischen Irak und Knwait 
mit der A:ufg die nach Artikel SO gestellten Unter
stiltzungsantrige zu prilfen und dem Prisidenten des 
Sicherheitsrats Empfehlungen hinsichtHch geeigneter 
Maßnahmen vorzulegen. 



Besehlfisse 

Mit Schreiben vom 24. September 1~ unterrich
tete der Ratspriis!dent den Generalsekretlir wie foJgI: 

"Im Verlauf luformener P1enarkonsultatlonen dar 
Rates Ist beschlossen worden, Ihnen den vom .Aus
schuß dar Sicherheitsrats nach Resolution 661~900) 
zur Situation zwischen Irak und Knwait vorg 
Sonderbericht in bezug auf Jordanien mit den 
enthaltenen EmpfehlungenlOl>, der gebiIIlgl worden 
Ist, zur Kenntals zu br/ugen und Sie zu bitten, mit der 
DurchfOhrung der in dem Bericht und in den Empfeh
lungen vorgesehenen MaRnahmen zu beginnen. 

Wie Sie wissen, erfolgt dieser Beschluß anfarund dar 
Ersnchens der jordanischen Regierung nach Artikel 50 
der Charta der Vereinten Nationen um Hßfe zur 
Linderung der Fo'llen, die sich aus der Durchfflhnmg 
der nach Resolution 66~Jg:) dar Sicherheitsrats 
vom 6. ~ 1900 rlichen Maßnahm<:m 
ergeben."UO 

Auf seiner 2943. Sitzung um 25. 8eP.tember 1900 
beschloß der Rat, den Vertreter Knwaits rinznJ.den, 
oluJe St1uJmrecht an der ErörIernn2 dar Punktes "Die 
Situation zwischen Irak und Knwai"'- telIzunehmen. 

Resolution 670 (l9IlO) _ u. SopIemher _ 

Der SicheriJeitsrat, 

in lJekrIJftigung seiner Resolutionen 660 (1990) vom 
2. August 1900, 661 (1900) vom 6. August 199Ö, 662 
(1990) vom 9. August 1990, 664 (1990) vom 18. August 
1990, 66S (1900) vom 25. August 1900, 666 (1900) vom 
13. September 1990 und 667 (1900) vom 16. September 
1990, 

verurteilend, daß Irak in IIalv:anter Verlelzung der 
Resolutionen 660 (1990), 662 (1!19O), 664 (1990) und 667 
(1990) sowie des humanilliren Völkerrechts Knwait 
weiterhin beselZt hlUt, seine Maßnahmen nicht rIII:kgfin
gig gemacht hat sowie seine geltend gemachte Annexion 
und die gegen ihren Winen enolgeride Festhaltung von 
Staatsangehörigen dritter Staaten nicht beendet bat, 

sowie die Behandiung verurteilend, welche die kuwaiti
sehen Staatsangehörli!en seitens irakischer Krifte 
erfahren, einschließlich der Maßnahmen, die darauf 
gerichtet sind, sie zum Verlassen ihres eigenen Landes 
zu zwlngen, sowie der völkerrechtswfdrigen Mißhandiung 
von PeJSOnen und BeschlIdigung von Sachwerten m 
Knwait, 

mit großer Sorge KimnInis nehnumd von den hartnlIdd
gen Versuchen, die in der Resolulion 661 (1990) fest
gelegten Maßnahmen zu wngehen, 

fesJstellend, daß einige Staaten die Zahl der iraklschan 
diplQmatisehen und kousularlschen Beamten in ihren 
Ländern begrenzt haben und daß andere beabsichtigen, 
ein Gleiches zu tnn, 

... 

l1ItSChlossen. mit ARen erforderHchen Mittein die 
strikte und vollstlindlJIe Anwendunl! der in der Resolu
tion 661 (1900) festgefegten MaßoaIiinen sicherzustenen, 

sowie entsc1t/a;:sen, die Al:htung seiner Beschlllsse und 
der Artikel 25 und 48 der Charta der Vereinten Natio
nen sicherzustellen, 

erIdilrend, daß ARe Handiungen der Regierung Iraks, 
die gegen die obigen Resolutionen oder die Artikel 25 
oder 48 der Charta verstoßen, wie das Dekret Nr. 377 
dar ReYOlntionllren Kommandorats Iraks vom 16. Sep
tember 1900, null und nichtlg sind, 

in BekriJftigung seiner Entschlossenheit, die Befolgung 
seiner Resolutionen unter größtmöglicher Zuhßfenahme 
politischer und diplomatischer Mittel sicherzustellen, 

begrilJJend, daß der Generalsekretär seine Guten 
Dienste e/ogeseIZt bat, um eine auf den einschlägigen 
Resolutionen dar Rates beruhende friedHche I lIsnng zu 
fördern, und mit Genugtuung über seine anhaltenden 
diesbezflglichen Bemühungen, 

der Regie. ung Iraks gegenüber untentreichend, daß 
ihre fortgeselZte NlchtbefolJtunJt der Resolntionen 660 
(1990), 6(;1 (1990), 662 (1990),-664 (1990), 666 (1990) 
und 667 (1990) zu weiteren sChwerwIegenden Maßnah
men dar :Rates nach der Charta, InsbesOndere auch nach 
Kapitel VII, fIIhren könnte, 

_ Emweis auf Artikel 103 der Charta, 

tIitig werdend nach Kapital VII der Charta, 

1. fordert ARe Staaten auf, ihren Verpßichtungen 
nachznkommen, die strikte und vollsUindige Befolgung 
der Resolution 661 (1990) und insbesondere deren 
Zlfl'ern 3, 4 und 5 sicherzustellen; 

2. bgstRtjgt, daß die Resolution 661 (1990) auf alle 
Verkehrsmittel, elnschließlichLuftfabrzeuge, Anwendung 
findet; 

3. be8ch/ieJlt, daß ARe Staaten, ungeachtet etwaiger 
Rechte oder l>IJichten aus einem vor dem Datum dieser 
Resolution geschlossenen internationalen 'Übereinkom
men oder einem solchen Vertrag oder einer vor dem 
Datum dieser Resolution gewfthrlen LIzenz oder Bewll
li2unlr. jedem Luftfahrzeug die Starterlaubnfs von ihrem 
lfohciliSgeblet verweigern werden, das eine andere 
Fracht nach oder aus Irak oder Knwait befördert als 
NahrungsmIttel in humanitllren FAllen, vorbehaltHch der 
Genehniignng durch den Sicherheitsrat oder durch den 
Ausschuß deS Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) 
zur Situalion zwischen Irak und Knwait und Im Einklang 
mit der Resolution 666 (1990), oder Güter, die für rein 
medizinische Zwecke oder ausschließlich für die Militl!ri
sehe Beobacbtergtuppe der Vereinten Nationen für Irak 
und Iran bestinuDt sind; 

4. beschlißJJt m4JenJem, daß alle Staaten jedem 
Luftfameug mit ZIe10rt in Irak oder Knwait, In wel
chem Staat es auch Immer regIstrIert Ist, die Erlaubnis 



zum 'Überfliegen Ihres Hoheitsgebietes verwelgem 
werden, es sei dem!, 

a) das Luftfalnzeug landet auf einem von dem Staat 
bestimmten Flugplatz außerhalb Iraks oder Kuwaits, 
damit durch eine Inspektion sichergesteBt werden kann, 
daß sich keine Fracht an Bord bellndet, die gegen die 
Resolution 661 (19!Xl) oder diese Resolution verstößt; zu 
diesem Zweck kann das Luftfalnzeug so Jauge festgehal· 
ten werden wie nötig; oder 

b) der betreffende Flug ist von dem Aml'chuß des 
Sicherheitsrats genehmlgt worden; oder 

c) die VereInten Nationen haben bestIitIat. daß der 
Flug a\ISSChBeßHch fOr die Zwecke der MllitirJsI:hen 
Beobachtergruppe besthnmt ist; 

5. beschließt ferner. daß jeder Staat durch ane not· 
wendigen Maßnahm'ID sIclierstellen wird, daß jedes 
Luftfa1nzeug, das In seinem Hoheitsgebiet registriert ist 
oder dessen Betreiber seinen Haup~escbAftsshz oder 
ständigen Aufenthalt In seinem Hohciitsgebiet bat, der 
Resolntion 661 (19!Xl) und dieser Resolntion Folge 
leistet; 

6. beschließt dariJber hintJus. daß aBe Staaten dem 
Ausschuß des Sicherheitsrats rechtzeitig jeden Flug 
zwischen Ihrem Hoheitsgebiet und Irak oder Kuwait, fOr 
den keine Landepflicht nach ZIffer 4 besteht, wie auch 
den Zweck dieseS Fluges bekanntgeben werden; 

7. fordert aBe Staaten auf, .iemeinschaftllch die 
erforderHchen Maßnahmen, In Ubereinstimmung mit 
dem Völkerrecht, namentHch dem Chlkagoer Abkom· 
men vom 7. Dezember 1944 Ober die internationale 
ZiviBuftfahrt'II, zu ergreifen, um die wirksame Durch
ffihrunJ! der Resolution 661 (19!Xl) oder dieser Resolu
tion siCherzusteBen; 

8. fordert außerdem aBe Staaten auf, aBe In Irak 
einJtetraJr:enen Schiffe zurlIckzuhalten, die In Ihre HIlfen 
einläufen und die unter Verletzung der Resolution 661 
(19!Xl) verwendet werden oder WUrden, oder solchen 
Schilfen die Einfahrt In Ihre HIlfen ZU verweigern, 
ausgenommen unter im Völkerrecht anerkannten 
Umständen, wenn es zum Schutz von MelUlchenleben 
erfurderHch ist; 

9. erinnert aBe Stauten an Ihre Verpflichtungen nach 
Resolution 661 (1990) In bezog auf das EInfrieren 
irakischer Verntögenswme und den Schutz der Ver
mögenswerte der rechtmllßlgen Reaierung Kuwaits und 
Ihrer Institutionen, die s!cli auf ihrem Hoheitsgebiet 
befinden, sowie In bezog auf die Berichterstattung 
hInslchtHch dieser Vermögenswerte an den Ausschuß des 
Sicherheitsrats; 

10. fordert feT1U4l' ane Staaten auf, dem Ausschuß des 
Sicherheitsrats Ausknnft Ober die Maßnahmen zu 
ertenen, die sie zur Durchfilhrung der Besthnmuugen 
dieser Resolution ergriffen haben; 

11. erkIIlrt. daß die Vereinten Nationen, die Sonder
organisationen und die anderen internationalen Orguü-

satInnen im s,stem der Vereinten Nationen gehalten 
sind, die erfurderlichen Maßnghmen zu ergreifen, um 
den BestImJnunaen der Resolution 661 (1990) unddIeser 
Resolnlion WIrksamkeit zu verleihen; 

12. besch/ieJJt fOr den FaD, daß die Bestimmungen der 
Resolution 001 (1990) oder dieser Resolution durch 
einen Staut oder dessen Staatsangehörige oder von 
seinem Hoheitsgebiet aUA umgangen werden sollten, 
gegen den betreJfenden Staat Maßnahmen zur Verhinde
rung einer solchen Umgehung In Erwägung zu ziehen; 

13. erkIIlrt erneut. daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum SchulZe von ZivUpersonen In 
Krlegszeiten1lll auf Kuwait Auwendnug findet und daß 
Irak als Hohe Vert:ragspartei des Abkommens v~~ 
tel Ist, aBen seinen Bestimmungen uneIngesr: 
Folge zu leisten, und daß Irak UACh dem Abkommen 
instiesondere verantwortHch ist fOr die von ihm begange
nen schweren Verletzungen desselben, In gleicher Weise 
wie EInzeIpersonen, die schwere Verle1Znugen des 
AN'ommegg begehen oder anordnen. 

AIlf tkr 2943. Sitzung mit 14 Stbnmm bei 
1 G"IlfIIiJtImnu1 (Kuba) VSI'I1bschied6t. 

Beschlfisse 

Auf seiner 2950. Sitzung am 27. Oktober 1990 be
schloß der Rat, die Vertreter Iraks und Kuwaits ein· 
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punk
tes "DIe Situation zwischen Irak und Kuwait" teilzuneh
men. 

Auf seiner 2951. Sitzung am 29. Oktober 1990 setzte 
der Rat die Erörterung des Punktes fort. 

a-Iution 674 (1990) 
vom D. O_l!I!IO 

Der SicluuheitsnJt. 

UIIIeJ" H"rnweis auf seine Resolutionen 660 (1990) vom 
2. AnguAt 1990. 661 (1990) vom 6. AnguAt 1990. 662 
(19\lO) vom 9. Augggt 19!Xl. 664 (19!Xl) vom 18. AnguAt 
199O,=1990} vom 25. AnI!11ßt 1990. 666 (1990) vom 
13. 1990. 667 (l99Ö) vom 16. September 1990 
und (1990) vom 25. September 1990. 

UIIIeJ" Betonung der dringenden Notwendigkeit des 
unverzIIgIIchen und bediDjungslosen Rückzugs aBer 
Ira1dscben StreItkrIIfIe aUA KwiAIt und der W1ederher
Atellung der SouverinItAt, Unabbllnglgkelt und terrItorIa· 
len integrität Kuwaits und der Hemchaft seiner recht· 
mlißIgen Regierung, 

UIIIeJ" V6I'UI16i1ung des Vorgehegg der irakischen 
Behörden und Besatzuugstruppen, nAmlich der GeIsel· 
nahme von Staatsangehörigen dritter Staaten und der 
MlBhgndlnug und UnterdrllCkuna: von StaatAangehöriaen 
Kuwaits und dritter Staaten, sovife der anderen dem Itat 
herlchteten MAßuahmen. wie der Vernichtung kuwaItI
Acher BeY6lkerungsregister. der emvungenen AusreIse 



von Kuwaitem, der Umsiedlung der BevöIkenmg in 
Kuwait und der widertecht1ic:hen Zerstörung und Be
schlagnahme von öffentlichem und privatem EIgentum 
in Kuwait, insbesondere auch von KiaukenhausJiia 
und -ausrilstung, unter Verletzung der Beschllisse des 
Rates, der Charta der Vereinten Nationen, des Genfer 
Abkommens vom 12..AIJgus! 1949 zum SchulZe von 
Zivilpersonen in Kriegszeiteni'" des Wlener Obereinkom
mens vom 18. Aprl! 1961 11ber diplomatische Bezlehun
genl

", des Wiener Übereinkommens vom 24. April 1963 
11ber konsularische BeziehungenlO7 und des Völbrrechts, 

mit dem Ausdruck seiner hIJchsten Beunruhigung 11ber 
die Situation der Staatsangehörigen dritter Staaten, 
einschließlich des Personaia der diplomatischen und 
konsularischen Vertretungen dieser Staaten, in Kuwait 
und Irak, 

erneut erklIJrend, daß das oben genaunte Genfer 
Abkommen auf Kuwait Anwendung findet und daß Irak 
als Hohe Vertragspartei des Abkommens verpßlchtet Ist, 
allen Beinen Bestimmungen uneingeschriinkt Folge zu 
leisten, und daß Irak nach dem Abkommen insbesondere 
verantwortlich ist filr die von Ihm begangenen schweren 
Verletzungen desselben, in gleicher Weise wie Einzel
pet'S?nen, die schwere VerIe1zungen des Abkommens 
begehen oder anordnen, 

unter Irmweis auf die Bemf1luJJu!en des Generalsekre
tlIIS betreffend die Sicherheit und das Wohlergehen der 
Staatsangehörigen dritter Staaten in Irak und-Kuwait, 

zutiefst besorgt über die wIrtachaftlichen Koaten und die 
Verluste und das Leid, die Ein:!f:~en in Kuwait 
und Irak als Folge der Invasion Bese1zung Kuwaita 
durch Irak entatehen, 

tiitig werdend nach Kapitel VII der Charta. 

• 
• • 

in JJe/aiiftigung des Zieles der internationalen Gemein
schaft, den Weltfrieden und die internationale SIcherheit 
dadurch zu wahren, daß sie intematlonaie Streitigkeiten 
und Konflikte durch friedliche Mittel beizulegen aucht, 

unter Hinweis auf die wichtige RoDe, welche die 
Vereinten Nationen und der Generalaekretlir bei der 
frledlichen Lösung von Streitigkeiten und Konflikten im 
Einklang mit den Bestimmungen der Charta gespieIt 
haben, 

höchst beunruhigt 11ber die Gefahren der derzeItIgen 
Kr.Ise, deren Uraachen die irakische InvasIou und 
Besetzung Kuwaita sind, die eine unmfttelbare Bedr0-
hung des Weltfrledena und der internationalen SIcherheIt 
darateßen, und in dem Bestreben, eine weitere Ver
schlechterung der Situation zu verhaten, 

mit der Auff01'tkrung an Irak, Beinen mschlftglgeu 
Resolutionen, insbesondere den Resolutionen 660 
(1990), 662 (1990) und 664 (1990), Folge zu leisten, 

in BeIa4ftigung aelner Entachlossenheit, die Befo!P.ng 
aelner Resolmionen durch Irak unter größtmöJdicher 
Zuhilfenahme politischer und diplomatischer Mittel 
slcherzuateßen, 

A 

1. verlangt, daß die irakischen Behörden und Besat
zungstruppen die Geiselnahme von Staatsangehörigen 
dritter Staaten, die Mlßhandiung und Unterdrilckung 
von Staatsangehörigen Kuwaits und dritter Staaten sowie 
alle anderen Maßnahmen, wie insbesondere auch 
diejenigen, die dem Rat berichtet worden sind und die 
vorStehend beschrieben werden, welche die Beschllisse 
des Rates, die Charta der Vereinten Nationen, das 
Genfer Abkommen vom 12. ~ 1949 zum SchulZe 
von Zivilperaonen in Kriegszelten I"', das Wiener Über
mkommen vom 18. Aprß 1961 über diplomatische 
BezIehungeni'" das Wiener Übereinkommen vom 
24. Aprß 1963/07 11ber konsularische Beziehungen und 
das '\1ölkerrecht verle1Zen, unverzilglich einstellen und 
unterlassen; 

2. bitU!t die Staaten, in ihrem Besitz befindilche oder 
ihnen vorgelegte gesicherte informationen über die von 
Irak begaDgenen schweren Verletzungen, die in Ziffer 1 
genaunt werden, zusammeDZUSteßen und diese informa
tionen dem Rat zur Verfilgung zu ateßen; 

3. ver10ngt erneut, daß Irak Beinen Verpflichtungen 
gegen11ber den Staatsangehörigen dritter Staaten in 
Kuwait und Irak, einschließlich des Personaia der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen, nach 
der Charta. dem o~tmna;:;nten Genfer Abkommen, 
dem Wiener Übe • en über diplomatische 
Beziehungen, dem Wiener Übereinkommen 11ber 
konsularische Beziehungen, den allgemeinen Grundsät
zen des Völkerrechts und den einschlägigen Resolntlo
nen des Ratea sofort nachkommt; 

4. verlangt aujletdem erneut, daß Irak allen ausreise
willigen Staatsangehörigen dritter Staaten, einschließlich 
des diplomatischen und konsularischen Personals, die 
sofortige Auareise aus Kuwait und Irak gestattet und 
erleIchtert; 

S. verlangt, daß Irak den sofortigen Zugang zu 
Nahrungamitteln, Wasser und den grunc:lfegenden 
Dienstleistungen sicherstellt, die filr den Schutz und das 
Wohlergehen der kuwaltlschen StaalSllnJlehörlgen und 
der Staataangehörigen dritter Staaten m Kuwait und 
Irak, eInschließlich des Personaia der diplomatischen und 
konsularischen Vertretungen in Kuwait, notwendig sind; 

6. verlangt erneut, daß Irak unveIZllglich die SIcher
heIt und das Wohlergehen des c:l!Plomatischen und 
konsularischen Personaia und der diplomatischen und 
konaaiarischen RIIumlichkeiten in Kliwait und in Irak 
gewährleistet und nichts unternimmt, um die diplomati
schen und konsularischen Vertretungen an der Wahr
nehmung ihrer Aufgaben, waa auch den Verkehr mit 
ihren Staataangehörigen und den Schutz deren Person 
und Interesaen einschließt, zu hindern, und Beine Anord
nung der Schließung der diplomatischen und konsularl-



sehen Vertretungen In Kuwait und der Aberkenmmg der 
ImmnnltJit ihres PenonaJs rIkikgIngIg macht; 

7. ersucht den GeneralsekreUir Im Zusammenhang 
mit der fortgese1Zlen AvsiIbun& seiner Guten Dienste mr 
die Sicherheit und das Wohlergehen der Sta!l!!!ßDg@hörl
gen dritter Slaaten In Irak und Kuwait, sich um die 
ErreichUDg der In den ZIffern 4,_5lJ1!d 6 geseIZten Ziele 
zu bemilhen, lnsbesondere die Berel.tateIbmg von Nah
rungsmitteln, Wasser und grnndIegenden DienstleIstun
gen an knwaitische StaatsmJgehörige und an die diploma
tischen und konsularischen yertrenurgen _ In kuwait 
sowie die Evakuierung der StaatsaIIgeJIör dritter 
Staaten; 

8. erimuIrt Irak daran, daß es nach dem. VöIkemcht 
ftIr alle als Folge der lnwsIon und umeclllllliBlgeD 
Besetzung Kuwaits durch Irak verursachten Verluste, 
Schäden oder Beelntrlichtiguen In bezug auf Kuwait 
und dritte Staaten sowie deren Staatsangehörige und 
Unternehmen haftet; 

9. billet die Staaten, Im HinbHck auf Im Einldang mit 
dem Völkerrecht möglicherwelse zu treffende Regelnn
gen einschJ~e Infurmationen iIher ihre Ausprilche 
sowie die Ansprüche ihrer StaatsaIIItehöri und 
Unternehmen auf Restitntion oder liiumziille Ent
schädigung durch Irak zu 1IIIIIIII1eJn; 

10. verlangt, daß Irak den BestlmmUDgen dieser 
Resolution und seiner früheren Resolutionen Folge 
leistet, widrIgenfaDs der Rat weitere Maßnahmen nach 
der Charta wird ergreifen mflssen; 

11. beschließt, mit der Angelegenheit SI4ndi:iE"kIiv 
befaßt zu bleiben, bis Im Elnk'IimI! 1nit den ein .. 
Resolutionen des Sicherheitsrats kuwait seine U -
gigkeit wiedererlangt hat und der Friede wiederher
gestellt worden Ist. 

B 

12. vertrtIUl auf den GeneraIsekreIir, daß er seine 
Guten Dienste zur Verfügung stellt und diese In der ihm 
angemessen ers:helnenden Welse auslibt und dfplomad
sehe Bemilhungen unternimmt, um auf der GiundIaae 
der Resolutionen 660 (19!lO), 662 (1,9!lO) und 664 (19!ll1) 
eine frledHche Lösung der durch die lfaklsche InvasIon 
und Besetzung Knwaits vernrsachten KrIse herbelzufilh
ren, und fordert alle Staaten, sowohl diejenigen in
nerhalb der ~aUCh die anderen; aUf, ihre 
diesbezf1g1ichen gen auf dieser Grundlage In 
Übereinstimmung mit Charta forlZuse1Zen, d8mit 
sich die Situation bessert und Frieden, Sicherheit und 
Stabilität wiederhergestellt werden; 

13. e1WI4Cht den GeneralsekreUir, dem. Sicherheitsrat 
über die Ergebnisse seiner Guten Dienste und seiner 
diplomatischen Bemilhungen Bericht zu eratatten. 

Aaf Ur »SI. 8It:uw mit 1J 8JImmm 
ohM 0 .. ",# ... " bell Erd t 'W. 
(Ittmm""" Kuba) WH! ;' 'rdst. 

41. 

Auf seiner 2959. Silzung am 27. November 19!1O 
beschloß der Rat, die Vertreter hvotens, Bahrains und 
SancIi-Arabiens eInznladen, ohne ~timmrecht an der 
Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Aufderseiben s=~~~ußerdem auf Antrag des Vertreters tans"2, EngIn ~~ 
Regel 39 der vorllinfigen 

Auf seiner 2960. Sitzung am 27. November 19!1O 
beschloß der Rat, den Vertreter Katars einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2962. Sitzun2 am 28. November 19!1O 
beschloß der Rat, die Vertreter Bang1adeschs, der 
JsImnIscben Republik Iran und der Vereinigten Arabi
sehen Emirate einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Jlesolutinll 677 (1990) 
..... 28. Nomabor llllIO 

Der~. 

unter HinweIs auf seine Resolutionen 660 (199() vom 
2. August 19!1O, ~9!lO) vom 9. August 1990 und 674 
(19!lO) vom 29. 0 r 19!1O, 

von fUIUem seine Besorgnis beIcunJend iIher das Leid, 
das den MeßSlben In Kuwait als Folge der Invasion und 
Besetzung Kuwaits durch Irak zugefügt wird, 

in ernster Sorp iIher den weiter andauernden Versuch 
Iraks, die~bis:be ZusammensetzuDg Kuwaits zu 
verllndem und von der rechtmABlgen Regierung 
Kuwaits gefOhrten PersonenstandsYetZelclmiase zu 
vernlcbten, 

tIJtig werdend nach Kapitel VB der Charta der Ver
einten Nationen, 

1. vemneib die Versnche Iraks, die demographische 
Zusammensetzung Kuwaits zu verllndem und die von 
der rechtmABlJten Regierung Knwaits geführten Perse
nenstandsvelZlil.dm!sse zu Wmk:hten; 

2. btitIuftraBt den Generalsekrew.l, eine Kopie des 
Bev6lkernnasreJdsters Hnwaits In Verwahrung zu neh
men, desseii EChtheit von der rechtmAJ§gen Regierung 
Kuwaits bestätigt worden ist und das die EIntragungen 
zur Bev6lkerung bis zum 1. August 19!1O enlhiilt; 

3. ersucht den Genera1sekretAr, in ZusAmmenarbeit 
mit der rechtm.llßlgen RegIernng Kuwaits BestimmQl1gen 
zur Regelung des Zugangs zu der besagten Kopie des 
Bevöllterungsreglsters und zu dessen Benutzung auszu
arbeiten. 



BesehluB 

Auf seiner 2963. Sitzung am 29. November 1990 setzte 
der Rat die Erörterung der Frage fort. 

Resolution 678 (1990) 
..".. 21\, NcwemIoer 19!1O 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 660 (1990) vom 
2. August 1990, 661 (1990) vom 6. August 1990, 662 
(1990) vom 9. August 1990, 664 (1990) vom 18. August 
1990, 66S (1990) vom 25. August 1990, 666 (1990) vom 
13. September 1990, 667 (1990) vom 16. September 1990, 
669 (1990) vom 24. September 1990, 6711 (1990) vom 
25. September 1990, 674 (1990) vom 29. Oktober 1990 
und rm (1990) vom 28. November 1990 und unter 
BekriJftigung derselben, 

in Anbetracht dessen, daß sich Irak, trotz aller Bemü· 
hUDgen der Vereinten Nationen, unter ßagranter Miß
achtung des Sicherheitsrats weigert, seiner VerpftichtUDg 
zur DlI1'Ch:fI1Jhrung der Resolution 660 (1990) und der 
oben genannten, spllter dazu verabschiedeten Resolutio
nen nachzukommen, 

eingedenk seiner nach der Charta der Vereinten 
Nationen bestehenden Pßichten und Verantwortlichkei
ten in bezog auf die Wahrung und ErhaltUDg des Welt· 
friedens und der internationalen Sicherheit, 

entschlossen, die uneingesclniinkte Befolgung seiner 
Bescl!lilsse sicheIZllSteHen, 

tIJIig werdend nach Kapitel VII der Chnrta, 

1. verltmgt, daß Irak die Resolution 660 (1990) und 
alle danach verabschiedeten elnsch':fi:gen Resolutionen 
uneingeschrünkt befolgt, und besc • eßt bei Aufrecht· 
erhaltung aller seiner Bescl!lilsse, Irak unter Einschal· 
tUDg einer Pause als Geste des Entgegenkommens eine 
letztmalige Gelegenheh zu geben, dies zu tun; 

2. erm4=dle Mitgliedstaaten, die mit der Regie-
rUDg Kuwaits eren, für den Fall, daß Irak die 
oben genannten lutlonen bls zum 15. Januar 1991 
nicht entsprechend ZIffer 1 vollständig durchflIhrt, alle 
erforderlichen Mittel elnzuae1Zen, um der Resolution 660 
(1990) und allen danach verabschiedeten einschlägigen 
Resolutionen GeltUDg zu verschafl'en und sie durch-

zuführen und den Weltfrieden und die internntlonale 
SicherheIt in dem Gebiet wiederherzustellen; 

3. er.sucht alle Staaten, die gemäß ZIffer 2 ergriffenen 
Maßnahmen in geeigneter Weise zu unterstützen; 

4. er.sucht alle in Betracht kommenden Staaten, den 
SicherheItsrat regelmllßig über den Stand der von ihnen 
gemäß den ZIffern 2 und 3 ergriffenen Maßnahmen zu 
unterrichten; 

5. beschließt, mit der Angelegenheh befaßt zu blei· 
ben. 

Aufdsr 2969. Sitzung mit 12 _ 
bei 2 Gogen.stImmsn (J"""", und Kuba) 
und1En1ha1Jung(auna)~. 

BesehluB 

Mit Schreiben vom 21. Dezember 1990"3 unterrich
tete der Präsident des Sicherheitsrats den Generalsekre
tär wie folgt: 

"Mit der auf seiner 2942. Sitzung am 24. September 
1990 verabschiedeten Resolution 669 (1990) hat der 
Rat, unter Hinweis auf seine Resolution 661 (1990) 
vom 6. August 1990, den Ausschuß des Sicherheitsrats 
nach Resolution 661 (1990) zur Sitaatlon zwischen 
Irak und Kuwait mit der Aufgabe betraut, die nach 
ArtIkel 50 der Charta der Vereinten Nationen gesteH· 
ten Unterstfltzungsantliige zu prüfen und dem Rats
prIIsidenten EmpfehlUDgen hinsichtlich geeigneter 
Maßnahmen vorzulegen. 

Mit Schrelben vom 19. und 21. Dezember 1990114 

hat der Vorsitzende des Ausschusses die Empfehlun· 
gen des Ausschusses in bezog auf die folJltenden 
18 Staaten übermittelt: Bangladeach, Bulgarien, lndlen, 
Jemen, Jugosiawlen, LIbanon, Mauretanien, Pakistan, 
Philippinen, Polen, RumAnien, SeycheHen, Sri Lanka, 
Sudan, 'IlIchechoslowakei, lbneaien, Uruguay und 
Vietnam. 

1m Verlauf von Plenarkonaultatlonen des Sicher· 
heitsrats am 20. Dezember 1990 ist beschlossen 
worden, Sie über die oben genaunten EmpfehlUDgen 
des Ausschusses gemäß der Resolution 669 (1990) im 
ZllSIIDIlIlenhang mit Unterstfltzungsantliigen nach 
ArtIkel 50 der Charta zu unterrichten und Sie zu 
ersuchen, die in den EmpfehlUDgen genaunten Maß
nahmen zu ergreifen.' 



Dm SITUATION IN KAMBODSCHA 

Auf seiner 2941. Sitzung am 20. September 1990 
erörterte der Rat den Punkt "Die Situation in Kambod
scha". 

Resolution 668 (U!IO) 
vom 20. Septombor 19!IO 

Der Sicherheitsrat, 

iJberzeugt von der Notwendigkeit, eine baldige, gerech
te und dauerhafte friedliche Lösung ftIr den Kambod
scha-KontUkt zu finden, 

feststellend, daß die Pariser Kambodscha-Konferenz, 
die vom 30. Juli bis 30. August 1989 getagt hat, Fort
schritte bei der Ausarbeitung zahlreicher und vielfll1tiger 
VorausselZWlgen ftIr die Herbeiföhrung einer umfAssen
den po1itischen Regelung gemacht hat, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den auhalten
den Bemilhungen Chinas, Frankreichs, der Uninn der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten 
Kö~ Großbrltannfen und Nordirland und der 
VereJnigten Staaten von Amerika, die zu einem Rah
menpIan ftIr eine umfassende politische Regelung des 
Kambodscha-Konllikts gefllhrt liaben"', 

sowie mit GenumuunR Kenntnis nehmend von den 
Bemilhungen der Länder des Verbandes Südostasiati
scher Nationen und anderer Länder, die an der Förde
rung der Suche nadJ einer umfasseuden po1itischen 
Regelung mitwirken, 

ferner mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den 
Bemilhungen Indonesiens und Frankreichs in Ihrer 
Eigenschaft als Kopräsidenten der Pariser Kambodscha
Konferenz sowie aller Thilnehmer der Konferenz, die 
Wtederherstellung des Friedena in Kambodscha zu 
erleichtern, 

feststellend, daß diese Bemilhungen daranf alTLieIen, 
das kambodschanlsche Volk in die Lage zu versetzen, 
sein unveräußerliches Recht anf Selbstbestimmung durch 
freie und faire, von den Vereinten Nationen organisierte 
und abgewickelte Wahlen in einem neutralen polItIschen 
Umfeld unter voller Achtung der natinnalen Souveräni
tät Kambodschas auszuüben; 

1. macht sich den RahmenpIan ftIr eine umfassende 
politische Regelung des Kamhodscha-Konftiktsl'" zu eigen 
und bestärkt China, Frankreich, die Union der SozialistI
schen Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und NordirIand und die Vereinigten 
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Staaten von Amerika in Ihren aubaItenden Demilhungen 
in dieser Hinsicht; 

2. begraßt es, daß alle kambodschanischen Parteien 
den Rahmen'pIan anf dem informenen 'freffen der 
kambodsch.anIschen Parteien am 10. September 1990 in 
Jakarta als Grundlal!e ftIr die ~elung des Kambod
scha-KonlIikts in seiner Gesamthmt angenonunen und 
sich Ihm verpJlichtet haben; 

3. begrüßt es außerdem, daß sich die kambodschanl
schen Parteien in voller Zusammenarbeit mit allen 
anderen Thilnehmern an der Pariser Kambodscha
Konferenz verpflichtet haben, diesen RahmenpIan unter 
Heranziehung des Instrumentariums der Konferenz zu 
einer umfassenden politischen Regelung auszuarbeiten; 

4. begraßt insbesondere das von allen kambodscbanl
schen Parteien in Jakarta erzielte Einvernehmen"·, 
einen Obersten Nationalrat als einzig rechtmäßiges 
Organ, von dem die Staatsgewalt ausgeht, zu bilden, in 
dem während der Übergangsperiode die Unabhängigkeit, 
nationale Souveriinität und Einheit Kambodschas 
verkörpert sind; 

s. bittet nocJuJrilckIich die Mitglieder des Obersten 
Nationalrats, in voner Übereinstimmung mit dem 
Rahmendokument so bald wie m~h den Vorsitzenden 
des Rates zu wählen, um das m Ziffer 4 erwähnte 
Einvernehmen in die '1IIt umzusetzen; 

6. steRt fest, daß der Oberste Nationalrat somit 
Kambodscha nadJ außen vertreten wird und daß es Ihm 
obIiegt, seine Vertreter zu benennen, die den Sitz 
Kambodschas in den Vereinten Nationen, in den Son
derorganisationen der Vereinten Nationen und in den 
anderen internatinnalen Institutionen und internationa
len Konferenzen einnehmen werden; 

7. bittet nachdracklich alle Konß!ktparteien, größte 
Znrtlckhaltung zu üben, um das friedliche KIlma zu 
schaffen, das notwendig Ist, um die Herbeifilhrung und 
Verwirklichung einer umfassellden politischen Regelung 
zu erleichtern; 

8. fordert die Kopräsidenten der Pariser Konferenz 
auf, Ihre Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, 
die Konferenz wiedere1nzuherufen, deren Aufgabe es 
sein wird, die nmfflssellde politische Regelung aDllZll
arbeiten und zu verabschieden und eInen detaillierten 
Durchfilhrungsplan in Übereinstimmung mit dem oben 
genannten RahmenpIan aufzustellen; 

9. bittet naclubilckJich den Obersten Nationalrat, alle 
Kambodschaner und alle KonJliktpartelen, an diesem 
Prozeß voll mitzuwirken; 

10. lI11IIIItigt den Generalsekretär, im Kontext der 
Vorbereitung ftIr die Wiedereinberufung der Pariser 



Konferenz und auf der Grundlage dieser ResolutIon die 
vorbereitenden UntersuclnJqen zur BenrteiIung der 
finanziellen Auswirkungen, des Zeltplans und lIIiderer 
Gesichtspunkte, diefilf die RoBe der Vereinten Natio
nen von Belang sind, fortzuse1Zen; 

11. ftmJett ane Staaten auf, die Herbeifilhruog einer 
umfassen~a=ben Regelung, wie sie in dem 
erwihnten lan 1IIIII'iSSen 1St, zu unterstÜ1Zen. 

Auf der 2941. SiI%ung einstimmig 
~. 

SCHREIBEN DU PRismENTEN DU 'I1lElJIIANDRATS AN DEN PRismENTEN 
DU SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 7. DEZEMBER llI!IO 

BesehJuß 

Auf der 2m. Sitzung am 22. Dezember 1911O beschloß 
der Rat, den Vertreter Neuseelands einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktea "Schreiben 
des Präsidenten des 'freuhandrats an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vmn 7. Dezember 1911O (8122008)11'" 
teDzunehmen. 

a-Iution liII3 (llI!IO) 
..... Z2. D dv U!IO 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf Kapitel xn der Charta der Ver. 
einten Nationen, durch daa ein internationales 'freu. 
handsystem errichtet wurde, 

im Bewußtsein der ihm mit ArtIkel 83 Absatz 1 der 
Charta übertragenen Verantwortung in bezug auf 
strategische Zonen, 

unter Hinweis auf seine Resolution 21 (1947) vmn 
2. April 1947, mit der er daa 'freuhandabkommen fOr die 
ehemaligen Japanischen Mandatsinseln"' billigte, die 
seitdem als daa 'freuhandgebiet Paz/fildnseln bez"'r'met 
werden, 

in Anbetracht dessen, daß mit dem 'frt'uhamlablrom. 
men die Vereinigten Staaten von AmerIIra zur Ver. 
waltungsmacht des 'freuhandgebiels besteHt wurden, 

eingedenk del!lleß, daß der ArtIItel 6 des 'freuhand. 
abkommens in Übereinstimmung mit dem ArtIIteI 76 der 
Charta die Verwaltungsmacht unter anderem verplJichte. 
te, die Entwicklung der Einwohner des ~ebiels 
zur Selbstregierung oder Unab~ so zu förcletn, 
wie es den besonderen VerLu des 'freuhand
gebiets und seiner Bevölkenmg sowie deren frei ge
äußerten Wünschen entspricht, 

in Ksnntnis dessen, daß mit diesem Ziel 1969 Verhand
lungen zwischen der Verwa1tungsmacht und Vertretern 
des 'freuhandgebiets begannen, die im Fall der Föderier
ten Staaten von Mlkronesien und der Marshallinseln 
zum Abschluß eines Vertrages über die freie Assoziie
rung und im Fall der Nördlichen Marianen zum Ab
schlUB eines Commonwealth·Pakts führten, 

davon übetzeugt, daß die Völker der Föderierten 
Staaten von Mikronesien, der Marshallinse1n und der 
Nördlichen Marianen mit der Billigung ihrer jeweiligen 
neuen Statusabkommen durch Volksabstimmungen, die 
von Besucbsde1egatlonen des 'freuhandrats beobachtet 
wurden, ihr Recht auf Selbstbestimmun frei ausgeübt 
haben und daß ln EJgänzung zu diesen Volksabstimmun-

5:ordnUDgSgemIB krinstituierten gese~ebenden 
e dieser GebIetskörperschaften Resolutionen zur 

B der jeweiligen nenen Statnsabkommen ver
und so frei ihren Wunsch zum Ausdruck 

gebracht haben, den Status dieser Gebietskörperschaften 
iIIs Bestandtelle des 'freuhandgebiets zu beenden, 

in der HojJiIung, daß daa Volk von Palan zu gegebener 
Zeit in der T~~ den Prozeß der freien 
Ausilbungselnes ungsrechts abzuschließen, 

in KsnntnisnDhme der Resolution 2183 (LID) des 
'freuhandrats vmn 28. Mai 1986 und der späteren 
Berk:hte des 'freuhandrats an den Sicherheitsrat, 

stellt fest, daß angesichts des Inkrafttretens der neuen 
Statusabkommen für die Föderierten Staaten von 
Mlkronesien, die MarshaIllnseln und die Nördlichen 
Marianen die Ziele des 'freuhandabkommens voll 
erreicht worden sind uncJ daß daa 'freuhandabkommen 
für diese Gebletskölperstlhaften außer Kraft getreten ist. 

Auf der 2m SiJmns mit 14 SJimnum bei 
1 ChpIutlmms (Kuba) ~. 



AUFNAHME NEUER MlTGLIEDER IN DIE VEREINTEN NATIONEN1J
• 

Bescldflsse 

Auf seiner 2917. Sitzung am 17. April19!O beschloß 
der Rat nach Verahscht:lil seiner 'IIIgesordn~ den 
Antrag der Republik N auf MltgHedocbaft m den 
Vereinten Nationen12O gemIiB Regel S9 der vorlinflgen 
Geschllftsordnung znr Pri1fung und ~terstattung an 
den Ausschuß für die Anfnahmlij neuer Mitglieder Z1l 
i1benveisen. 

Auf seiner 2918. Sitzung am selben Thg beschloß der 
Rat, die Vertreter BrasDiens, MaUs und Sfldafrikas 
einzuladen, ohne Stimmtecht an der Erörterung des 
Berichts des Ausschusses für die Aufnahme neuer 
Mitglieder'"' betreffend den Antrag der Republik 
Namibia auf Anfnahme in die Vereinten Nationen 
teilzunehmen. 

Auf derselben SitZllng beschloß der Rat außerdem, 
den amtierenden Prlisldenten des Namibia-RaIS der 
Vereinten Nationen gemäß Regel 39 der vorliuftgen 
Geschäftsordnung einzuladen. 

Resolution 65l (1990) 
... m 17. April1ll9O 

Der Sicherheitsrat, 

nach Prilfung des Antrags der Republik Namibia auf 
Aufnahmlij in die Vereinten Nationenl2O, 

empfiehlt der Generalversammlung, die Republik 
Naml'bia als Mitglied in die Vereinten Nationen auf
zunehmen. 

Auf tW 2918. S/IZImJ ehrsIImmi& 
Wili1! air i, 

Besclduß 

Da keine EinwIInde erhoben wurden, billigte der Rat 
danach den in Ziffer 4 des Berichts des Ausschusses für 
die Aufnahme neuer Mitglieder'"' enthaltenen Vor
schlag, der SicherheilSrat möge darum ersuchen, den 
Punkt "Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten 
Nationen" in die ErgiinzungsIiite der Thgesordnung für 
die 18. Sondertagung der Genera1versammlung auf
zuuebmen. 

B. Antrag diJa FiJTsI8nIums Lkchll1nst8in 

Bescldflsse 

Auf seiner 293S. Sitzun513. August 19!O beschloß 
der Rat nach Verabschie seiner Thgesordnung, den 
Antrag des Fürstentums tenstein auf MltgUedschaft 
in den Vereinten Nationen122 gemIiB Regel59 der 
vorliuftgen Geschäftsordnung znr Pri1fung und Bericht
erstattung an den Ausschuß für die Anfnahme neuer 
Mitglieder zu ilbenveisen. 

Auf seiner 2936. Sitzuug am 14. August 19!O erörterte 
der Rat den Bericht des Anssclmsses für die Aufnahme 
neuer MltgliederU" betreffend den Antrag des FiIr
stentums LiechteDStein auf Aufnahme in die Vereinten 
Nationen. 

Resoludou 663 (llIOO) 
_ 14. Aupst 1lI9O 

Der Sicherheitsrat, 

nach Prilfung des Antrags des Filrstentums liechten
stein auf Aufnahme in die Vereinten Nationen122, 

. empfiehlt der Generalversammlung, das Filrstentum 
Iiediiensteln als Mitglied in die Vereinten Nationen 
aufzunehmen. 

Auf tW 2936. S/IZImJ ehrsIImmi& 
vra' ' lBtJet. 



BlUEIWECIISEL ZWISCIIEN DEM GENEIlALSEDE'l'Ä UND DEM 
PRÄSIDENTEN DU S1CRDH'31'SRATS BETllEFFEND HAITI 

Besddllsse 

Mit Schreiben vom 7. September 199011.4 unterrichte
te der Generalsekretllr den Ratsprisidenten wie folgt: 

"Die Ratsmitglieder werden sich erinnern, daß ich 
sie während der informellen Konsultationen des Rates 
am 28. Juni 1990 von einem Schreiben unterrichtete. 
das ich von der Prilsldentin der InteIlmSIegierung 
Haitis erhalten hatte. In diesem, vom 23. Juni 1990 
datierten Schreiben125 ersuchte die Prilsldentin um 
Unterstlltzung der Vereinten Nationen im Z1!l!IImmeu
bang mit den bevorstehenden Wahlen in Haiti. 

Danach erhielt Ich ein weiteres, vom 9. August 1990 
datiertes Schreiben der Prilsldentin.... in dem das 
Ersuchen der Regierung Haitis nAher erläutert wurde 
und die Anli!aben beschrieben wurden, die von den 
Zivil- und Sicherheitskräften der beantragten Be
obachtermission übernommen werden sollen. 

KützIich erhielt ich ein vom 20. August 1990 datier
tes SchreI"ben des Vertreters von Barbados in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender der ~ der latein
amerikanischen und lauiblschen Staaten"'. mit dem 
er mir einen Resolutionsentwurf'2" übermittelte, den 
die Gruppe der Generalversammlung zur Behandiung 
VOIZUIegen beabsichtigte, um so auf die in dem SchreI
ben der Prilsldentin lIaiiis vom 9. August enthaltenen 
konkreten Ersuchen einzugehen. 

Der Zweck meines Schreibens Ist, Sie Zll bitten, den 
RatsmitgIiedern OOstimmte Informationen Zll über
mitteln, die Ich der Generalversammlung in Oberein
stimmlUlg mit ihrer GeschlIftsordnung VOIZUIegen 
beabsichtige. wenn die Versammlung den von der 
Gruppe der lateinamerIkanIschen und lauiblschen 
Staaten ausgearbeiteten ResolutionsentwurfbehandelL 
Die Hauptpunkte, die Ich dm:zuIegen beabslcbtlge. sind 
folgende: 

a) falls die Generalversammlung den Reso1utiOJlS
entwurf verabschiedet, würde ich eine Beobachtermfs.. 
Bion unter der Bezei~ 'Beo~ der 
Vereinten Nationen für die tJberwachung OeiWabIen 
in Haiti' einrichten, um entsprechend dem Ersuchen 
der Prilsldentin Haitis die :Beobachtung und Über
wachung des Wahlprozesses und die Ausarbeitung von 
Wahisicherheitsp1Air.en Zll unterstlltzen und Ihre 
Durchführung Zll beobachten; 

b) die Gruppe würde etwa drei Monate, von 
Anfang Oktober 1990 bis Anfang Januar 1991, im 
EInsatz sein. Ihre Tätigkeit würde mit der Wähierregi
strierung beginnen, die am S. Oktober 1990 Ibrim 
Anfang nehmen soll, danach die Wahikampape 
erfassen und mit den eigentlichen Wahlen abscb1Ießen, 
die für Ani'aJJJ! Dezember 1990 vorgesehen sind, 
gefolgt von Sticltwahlen etwa vier WocIien später; 

c) die ~ würde etwa tri Bedienstete der 
Vereinten Nationen, die faebHche und administrative 
Aufgaben übernehmen sollen, und bis Zll 150 Soldaten 
oder Sic:herheitskriifte mnfa_n, die von den Mitglied
staaten nach Bedarf auf mein Ersuchen hin bereitge
stellt werden würden. Etwa 6S Angehörige des MiIItlIr
personals würden während der Registrlerungsphase in 
Haiti benötigt; der Rest könnte während der Wahl
phase selbst eingesetzt werden; 

d) während des Wahlprozesses würde das Zivilper
sonaI der Gruppe um 80 Wahlbeobachter, von denen 
40 durch die Organisation und weitere 40 auf mein 
Ersuchen hin von den Mitgliedstaaten entsandt werden 
würden, und um bis Zll 100 weitere Bedienstete von 
Dienststellen der Vereinten Nationen in HaIti und in 
der Region verstärkt werden; 

e) ein '!eH der von der Gruppe benötigten Aus
rüstung würde zeitweilig von dem Versorgungsdepot 
der Vereinten Nationen in Pisa (Italien) oder durch 
andere MIssIonen der Vereinten Nationen bereit
gestellt werden; 

f) die den Vereinten Nationen entstehenden 
Gesamtkosten für die Gruppe würden sich auf etwa 
9,6 MllHonen US-Dollar bßläufen und sollten meines 
Erachtens als auBero:rdentHche Ausgaben betrachtet 
werden. 

Ich wiIre dankbar, wenn Sie diese Informationen den 
Ratsmitgliedern übermitteln würden." 

In einem Schreiben vom 17. September 1990"" an 
den Prilsldenten des Slcberheltarats, bestimmt für die 
Ra~t nahm der Generalsekretllr Bezug auf 
sein eiben vom 7. ~temberU4 und teilte dem 
Ratsprisldenten mit, daß er beiliegend den Wortlaut 
eines weiteren, vom 14. September datierten Schrei
bens"'" der PrIIsidentin Haitis übermittle, in dem das 
Unterstlltzungsersuchen der ha/tianlschen Regierung im 
Z1!l!IIDIDIenb.ang mit den bevorstehenden allgemeinen 
Wahlen in Haiti priizlsiert werde. 

Mit Schreiben vom S. Oktober 1990131 unterrichtete 
der Prilsldent des Slcherheitarats den Generalsekretllr 
wie foIgt: 

"Ich habe die Ratsmitglieder über Ihr Schreiben vom 
7. SepteDJber124 betre1fend die mügH. ehe Unterstll1zmlJl 
durdi die Vereinten Nationen im Zusammenhang DUt 
den bevorstehenden Wahlen in lJaIti und über Ihr 
Schreiben vom 17. September'29 mit der Prilzisierung 
des Ersuchens der Regierung HaItis unterric:hteL 

Unbeschadet Ihrer Standpunkte hinsichtlich der 
Zustlndigkeit der Organe der Vereinten Nationen für 
Wab1bflfe, fal1s eine solche von einem Mitgliedstaat 
angefordert wird, und unbeschadet des Rechts eines 



jeden Ratsmhglleds, diese ~e im Rat zn einem 
späteren Zeitpunkt zwecks weiterer Berat1ln! auf
zuwerfen, stimmen die lUtsmhgIieder zu, daß es 
wichtig ist, daß Sie auf das Unterstützungsersuchen der 
Regierung Haitis schnen und positiv reagieren. Sie 
stefien fest, daß die vorgesehene Unterstützung des 
Wahlprozesses, die entsprechend dem Ersuchen der 
Präsidentin der interimsregierung Haitis unter ande
rem die Bereitstellung von Beratern, Beobachtern und 

Sachverständigen ftIr ~ der Wahlslcherheit, nicht 
jedoch den Einsatz von Friedenstrnppen der Vereinten 
Nationen umfaßt, von der Genliriilversamm1uug in 
ihrer Gesamtheit behandelt werden wird. Sie bringen 
die Hoffnung zum Ausdruck, daß die GeneralVer
sammlung schnell entscheiden wird, damit die Unter
stlltzung der Vereinten Nationen innerhalb der von 
Haiti ftIr die Wahlen gesetzten Frist gewährt werden 
kann." 

DER INTERNATIONALE GERICHTSHOF'" 

Wahl von JIb!f Mltg1iel/8m des 1I1II1rntIIlolllllen Gerlchtshoft 

Besehliisse 

Am 15. November 19!Xl wählten der Sicherheitsrat, auf seiner 2955. und 2956. Sitzung, und 
die Generalversammlung, auf der 38. und 39. Sitzung ihrer vierundvierzigsten 'Illgung, fiJnf 
Mitglieder des internationalen Gerichtshofs zur Besetzung der mit Ablauf der AmISleit der 
folgenden Richter freiwerdenden Sitze: 

Jos6 MarIa Ruda (Argentinien); 
K6ba Mbaye (Senegal); 
Sir Robert Yewdall Jennings (Vereinlgtes Königreich Großbritannien und Nordirland); 
Gilbert GuilIaume (FrankreIch); 
Raghunandau Swarup Fathak (Indien); 

Folgende Personen wurden gewählt: 

Andres AguiIar Mawdsley (Venezuela); 
Gilbert Guillaume (Frankreich); 
Sir Robert Yewdall Jenniugs (Vereinil!tes Königreich Großbritannien und Nordirland); 
Chrlstopher Grego('M'!';t!?try (sn Lanka); 
Raymond Ranjeva ). 



1900 ERSTMALS IN DIE TAGESORDNUNG DES 
SICHERHEITSRATS AUFGENOMMENE PUNKTE 

ANMERKuNG: Es ist Praxis des Rates, auf jeder Sitzung auf der Grundlage einer im voraus 
verteilten vorläufigen Thgesordnung die Thgesordnung der Sitzung anzunehmen; die 
1hgesordnungen ftIr die einzelnen Sitzungen im Jahre 1990 finden sich in den Offlciol 
Records 0/ the Securily Counen, Forty-fifth 1I<ar. 2904. bis 29'12. Sitzung. 

In der nachstehenden chronologisch geordneten Uste sind die Sitzungen aufgefilhrt, auf 
denen der Rat im Jahr 1990 beschloß. einen bisher noch nicht behandelten PuiJkt in seine 
Thgesordnung aufzunehmen. 

T~ 

Schrel"ben des Geschäftsträgers a.L der Ständigen 
Vertretung Nicaraguas bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
3. Januar 1990 ••....•••..••.••.••..•••.•• 

Schreloon des Ständigen Vertreters Kubas bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 2. Februar 1990 ...••••••• 

Friedensoperationen der Vereinten Nationen ..•••. 
Die Situation zwischen Irak und Kuwait .•.•..•••• 
Die Situation in Kambodscha ..••.•.•.•.•••.•• 
Schm"ben des Präsidenten des lI:euhandrats an den 

Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 7. De-
zember 1990 .....•••.....•••.•.••.•.•.•• 

2905. 

2907. 
2924. 
2932. 
2941. 

29'12. 

Datum 

17. Januar 1990 

9. Februar 1990 
30. Mai 1990 

2. August 1990 
20. September 1990 

22. Dezember 1990 



647 (1990) 
648 (1990) 
649 (1990) 
650 (1990) 
651 (1990) 
652 (1990) 

653 (1990) 
6S4 (1990) 
655 (1990) 
656 (1990) 
657 (1990) 
658 (1990) 
659 (1990) 
660 (1990) 
661 (1990) 
662 (1990) 
663 (1990) 

664 (1990) 
66S (1990) 
666 (1990) 
667 (1990) 
668 (1990) 
669 (1990) 
670 (1990) 
671 (1990) 
672 (1990) 
673 (1990) 
674 (1990) 
675 (1990) 
676 (1990) 
677 (1990) 
678 (1990) 
679 (1990) 
680 (1990) 
681 (1990) 
682 (1990) 
683 (1990) 

VERZEICHNIS DER 1!J90 VOM SICHERHEITSRAT 
VERABSCIßEDETEN RESOLUTIONEN 

D/lIUm 

11. Januar 1990 
31. Januar 1990 
12. Mätz 1990 
27. Mätz 1990 
29. Mätz 1990 
17. April 1990 

20. April 1990 
4. Mai 1990 

31. Mai 1990 
8. Juni 1990 

15. Juni 1990 
27. Juni 1990 
31. Juli 1990 
2. August 1990 
6. August 1990 
9. August 1990 

14. August 1990 

18. August 1990 
25. August 1990 
13. September 1990 
16. September 1990 
20. September 1990 
24. September 1990 
25. September 1990 
27. September 1990 
12. Oktober 1990 
24. Oktober 1990 
29. Oktober 1990 
5. November 1990 

28. November 1990 
28. November 1990 
29. November 1990 
30. November 1990 
14. Dezember 1990 
20. Dezember 1990 
21. Dezember 1990 
22. Dezember 1990 

Die Situation in bezog auf Afghanistan •.•••.••••• 1 
Die Situation im Nahen Osten . • . . • • • . . • • . • • • . • • 2 
Die Situation in Zypern ......••.•.•••.••..••. 10 
Zentralamerlka: Friedensbemlllnmgen ..•••••..•.. 15 
Die Situation zwischen Irak und 1ran • • • . . . . . . . • . • 14 
Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen 

(Nanubia) ••••••.••••.•..•••••••••••••••. 35 
Zentralamerlka: Friedensbemilhungen .••••••••••. 16 
Zentralamerika: Friedensbemühungen ............ 17 
Die Situation im Nahen Osten • • • . • • • • • • . . • • • • • • 3 
Zentralamerlka: Friedensbemühungen •..•.•••••.. 18 
Die Situation in Zypern .•••••••.•••••••....•• 11 
Die Situation betreffend Westsahara •.•.•..•..••. 20 
Die Situation im Nahen Osten • • .. • . • • • . . • . .. . .. 3 
Die Situation zwischen Irak und Knwait • . • • • • • • . . . 21 
Die Situation zwischen Irak und Knwait • • • • . • • • • • . 21 
Die Situation zwischen Irak und Knwait • • • . • • . . • • . 23 
Aufnahme nener Mitglieder in die Vereinten Nationen 

(Liechtenstein) •..•••.••••••.••••••.•••••. 35 
Die Situation zwischen Irak und Knwait . . . • • • • . . • . 23 
Die Situation zwischen Irak und Knwait • . . . • • • • • • • 24 
Die Situation zwischen Irak und Knwait • • • . • . . . . . . 25 
Die Situation zwischen Irak und Kuwait . . • • • . • . . . . 26 
Die Situation in Kambodscha .................. 33 
Die Situation zwischen Irak nnd Knwait • • . . • • • • • . • 27 
Die Situation zwischen Irak und Knwait •• . • • . • • • • • 28 
Die Situation zwischen Irak und 1ran • • • • • • • • • . . • • 14 
Die Situation in den besetzten arabIscben Gebieten ., 7 
Die Situation in den bese1zten arablschen Gebieten ., 7 
Die Situation zwischen Irak und Kuwait ••• • • • • • • • • 29 
Zentralamerlka: Friedensbemühungen •.•••••••••• 19 
Die Situation zwischen Irak und 1ran ••••.......•• 15 
Die Situation zwischen Irak nnd Knwait • • • • • . • • • • • 31 
Die Situation zwischen Irak und Kuwait •• • . . • • . • • • 32 
Die Situation im Nahen Osten • . • . • • . .. • .. • • . • • • 5 
Die Situation in Zypern ...................... 13 
Die Situation in den bese1zten arabIscben Gebieten •• 9 
Die Situation in Zypern ...................... 13 
Schreiben des Prilsldenten des 1l'euhandrats an den 

Prilsldenten des SicherheItsralS, datiert vom 
7. Dezember 1990 ............•............ 34 



ANMERKUNGEN 

1 Die GenmalversammJunS wlhJte auf der 34. PlenarsllzunS ihrer vierundvieJZlgsIen Tagung am 18. Oktober 1989 den DemokratIscben 
Jemen filr eine am 1. Jnnuar 1990 beginnende Amtszeit zum nlclt1stindlgett MitglIed des SicherheitsrntB. Am 22. Mai 1990 schlossen sielt der 

Demokratlsclte Jemen nnd Jemen zusammen nnd sind seither als ein Mitgliedstaat unter dem Namen 'Jemen' vertreten. 

, ResoIulionen beziehunpeise Besehlüsse zu dieser Frage wurden vom Rat nnclt 1988 nnd 1989 vtmtbsehiedeL 

, S/21071. 

, 0fficiaJ Rm:ord3 of the &.:uriIy CounciI, Forty-fowth Year, Supp_ {OI' October, NCIVIJI1Ibsr and Decsmber 1989, Dokument 8/20911. 

, Ebd., Supp/sment for Januaty, Februmy and March 1989. Dokument S/2046S. 

• 0fficiaJ Rm:ord3 of the &.:uriIy CounciI, Forty-third Y-. Supp/sment {OI' ApJiI, May and /une 1988, Dokument 8/1!1835, Anhang I. 

, Ebd.. Dokumente 8/19834 nnd S/19835. 

• Das FlnverslJlndnis des SlcherbeilBralll wnrde dem GeneralsekretJir vom _nlen des Sicherheitsrats nneh Konsu1ta11onen mh den 
Ra1lImItglledem mitgeteilt nnd _ In Resolution 647 (1990) vom 11. Januar 1990 bestlltigt. deren Wortlaut im folgenden wiedurgeseben 
wird. 

, 8/21188. 

10 S/21218. 

11 Siehe 0fficiaJ Rm:ord3 of the &.:uriIy CounciI, Forty-fifth Y-. Supp/sment {OI' ItIIlUaIß Februmy and March 1990. 

12 Resolutionen beziehUDß1lWei&e Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Rat nncIt 1967. 1968, 1969, 19'70, 1971, 1972, 1973. 1974, 1975. 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986. 1987. 1988 nnd 1989 verabschledeL 

U Siehe 0fficiaJ Rm:ord3 of the &.:uriIy CounciI, Forty-fifth Y .... , Supp/sment {OI' lanuaty, Februmy and March 1990. 

" Ebd., Dokument 8/21102. 

" Ebd., Dokument 8/21074. 

16 0fficiaJ Rm:ord3 of the &.:uriIy CounciI, 1h/ny-Ihird Y .... , Supp_ {ot lanuaty, Februmy and March If178. Dokument S/12611. 

11 Siehe 0fficiaJ Rm:ord3 of the Seauity-CounciI, Forty-fifth Year, Supp/sment for ApJiI, May and luns 1990. 

.. Ebd., Dokument 8/21305. 

" S/21338 • 

.. Sieh. 0fficiaJ Rm:ord3 ofthe &.:uriIy CounciI, Forty-fifth Y-. Suppkn-forluly, AItgustand &ptemIwr1990. 

21 Ebd.. Dokument 8/214Q; mh Add.1 nnd Korr.1. 

" Ebd., Dokument S/21396. 

" S/21418. 

" 8/21833. 

" 8/21323. 

" Siehe 0fficiaJ Rm:ord3 of the &.:uriIy CounciI, Forty-fifth Y-. Supp/sment for October, NCIVIJI1Ibsr and Decsmber 1990. 

" Ebd.. Dokument 8/219SO mh Korr.1. 

28 5/21974. 

" Dokument 8/21191 im Protokoll der 2910. SItzung. 

.. Dokument 8/21193 im Protokon der 2910. SItzung. 

31 Dokument 8/21203 im Protokon der 2912. SItzung. 

.. 8/21309. 

" 0fficiaJ Rm:ord3 of the &.:uriIy CounciI, Forty-fifth Year, Supp/sment for ApJiI, MGy and lUI/I11990, Dokument 8/21300. 

.. 8/21310 • 

.. Siehe 0fficiaJ Rm:ord3 of the &.:uriIy CounciI, Forty-fifth Y-. Supplsment for AptfI, MGy and /une 1990. 

.. Dokument S/213Q5 im Protokoll der 2923. Sltzuna. 

" Dokument 5/21313 im Protokoll der 2923. SItzung. 

.. Dokument 8/21312 im Protokon der 2923. SItzung. 

" 8/21363 • 

.. Vereinte NnIIonen, 7lvtny Serla. VoI. 75, Nr.973. 



.. Dokument S/21844 Im Protokoll der 2945. SIlzung. 

.. Dokument S/Z18SZ im Protokoll der 2947. SIlzung. 

.. SIehe 2948. SIlzung. 

.. Dokument S/21!144 im ProtokoD der 2957. SIlzung. 

.. S/21J1El • 

.. 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-jifth Yem; SuppIsment for 0-. NUVII1IIiNT tmd December 1990, Dokument S/21919 mit 

Kort.l und Add.1-3. 

" 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-jifth Yem; Supp1snumt JOT IfJ1IU!RY. Febtumy tmd March 1990. 

" Resolutionen beziehungsweise Beschlllsso zn dieser Frage wurden vom Rat auch 1963. 1964. 1965, 1966. 1967, 1968. 1969. 1970, 1971, 
1972, 1973. 1974. 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985. 1986, 1987, 1988 und 1989 vernbschiedot. 

.. S/21160. 

'" Siehe _ tmd~der~ 1989, S. 39. 

" SIehe 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-jifth Yem; Supp1snumt JOT IfJ1IU!RY. Febtumy tmd March 1990. 

.. Ebd., Dokument S/21183. 

" 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Thb1y-second y.",., Supp1snumt JOT AptII, Mßy tmd 1_1977, Dokument SIlZ323. 

" Ebd., Thbty-Jounh y...,.. SuppIenumt JOT AptII, MO)' tmd 1uIUJ If119, Dokument S/13369, Ziffer SI. 

.. SIehe 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Fm1y{ifth Yem; Supp1snumt for AptII, MO)' tmd 1uIUJ 1990. 

" Ebd., Dokument st2l34O utit Add.l. 

" 8/21361 • 

.. S/2l323. 

50 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-jifth Yem; Supp1snumt Jm AptII, MO)' tmd 1uIUJ 1990. Dokument S/21351 • 

.. SIehe 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 &curiIy CouncII, Forty-jifth y..".. Supp1snumt JOT~. Augu$I tmd September 1990. 

Q S/21400. 

" 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-jifth Y ..... Supp1snumt JOI' IUV. Augu$I tmd September 1990. Dokument S/2l393 • 

.. S/21934_ 

.. 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-jifth Yem; Supp1snumt for Del"""'. NUVII1IIiNT tmd December 1990, Dokument S/2l93Z. 

" SIehe 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-jifth y..,.. Suppknumt JOT October, NUVII1IIiNT tmd December 1!19O. 

.. Ebd., Dokument S/21981 utit Add.l. 

(fI Ebd., Dokument S/21982. 

.. Resolutionen beziehungsweise Beschlllsso zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1980, 1982, 1983, 1984. 1985, 1986, 1987. 1988 und 
1989 verabschiedet. 

.. S/2117Z. 

,. 0J!icial Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-faunh Yem; Supp1snumt for~. Augu$I tmd September 1989, Dokument S!20862. 

11 SIehe 0J!icial Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Fm1y{ifth y..".. Suppknumt JOT lfJ1lU!RY, Febtumy tmd March 1990. 

" Ebd., Dokument S/2l2OO. 

" Siehe 0J!icial Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-jifth Yem; Supp1snumt for~, Augu$I tmd September 1990. 

" Ebd., Dokument 8/21803. 

" Siehe 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-jifth Yem; Suppknumt JOT 0-. NUVII1IIiNT tmd December 1990. 

" Ebd., Dokument S/21960. 

" Resolutionen beziehungsweise Beschlllsso zn dieser Frage wurden vom Rat auch 1989 verabschIodet. 

,. SIehe 0jJ/dtI1 Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-jifth Yem; Suppknumt JOT lfJ1lU!RY, Febtumy tmd Mmr:h 1!19O. 

" Ebd., Dokument S/21194 • 

.. S/2l23Z. 

SI 0J!icial Rt=rds of tIu1 SecutiJy CouncII, Forty-Jounh Y.",., Suppknumt for DcJober. NUVII1IIiNT tmd December 1989, Dokument SI2m9S • 

.. SIdU1 B J •• t/mum tmd ~ der ~.1989, S. 48 • 

.. S!21Z33. 



.. SlZ12S7 • 

.. SlZI261 • 

.. 8/21262. 

.., SlZl259. Anhang. 

.. SIehe Official Rscort/s of t1re &1cutIIy CmmciI, FOIty-fifth Year, Supp/I!mmt J01' April, May und 1_ 1990. 

.. SIeh.... r ,d ""'" und lJeschIiJsse da ~ 1989. 8.47. 

.. Official Rscort/s of t1re &1cutIIy CmmciI, FOIty-fifth Year, Supp/I!mmt JOI' April, May und /uns 1990. Dokumente SlZ1274 mit Add,1. 

" Ebd.. Dokument SlZ1274. Zllfet 34. 

.. SlZl331. 

.. Official Rscort/s of t1re &1cutIIy CmmciI, Fortyfifth y ..... Supp/I!mmt JOI' April, May und I.". 1990. Dokument S/21341. 

.. Ebd.. Dokument SlZ1349. 

os Ebd.. ZIffer 11 . 

.. S/ll717. 

" SlZ1718. 

.. Siehe Official Rscort/s of t1re &1cutIIy CmmciI, FOIty-fifth y ..... Supp/I!mmt JOI' Octob6r, NtWtJI1IiJ6r und Decsmber 1990 • 

.. Ebd.. Dokument SlZI909. 

'00 SlZI323. 

llIl Resolutionen bezlehuugswelse BesehlOsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1975 und 1988 verabschiedet. 

u, SIehe Official Rscort/s of t1re &1cutIIy CmmciI, FmIyofifth y ..... Supp/I!mmt for April, May und 1_1990. 

llD Ebd.. Dokument SlZ136O. 

,,. SIehe Official Rscort/s of t1re &1cutIIy CmmciI, FmIyofifth year, Supp/I!mmt Jer luIy, August und &plembor 1990. 

11. Vereinte Nationen, T"""Y Series. VoI. 75. Nr. 973. 

105 Ebd., VoL 500, Nt. 7310. 

107 Ebd., Val 596, Nt. 8638. 

'" SlZI826. 

UD Official Rscort/s of t1re &1cutIIy CmmciI, FOIty-fifth year, Suppkmenl for luIy. August und &plembor 1990. Dokument SlZI786. 

uo Ebd., Dokument SlZ1620. 

W Vereinte Nationen, T"""Y Series. VoL 15. Nr. 102. 

112 Dokument SlZ1968 im Protokoll der 2959. SItzung. 

U3 S!22033. 

11. St22021 mit Add,1. 

W Official Rscort/s of t1re &1cutIIy CmmciI, FOIty-fifth y .... , Supp/I!mmt Jor~. August und &plembor 1990. Dokument SlZl689, Anhang. 

lU Ebd.. Dokument SlZI732, Anhang. 

U7 SIehe Official Rscort/s of t1re &1cutIIy CmmciI, FOIty-fifth year, Supp/I!mmt Jer Octaber, NtWtJI1IiJ6r und Decsmber 1990. 

UI Vereinte Nationen, T"""Y Series. VoI. 8. Nr. 123. 

m Resolutionen beziehungsweise BeschtOsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1946. 1947, 1948, 1949. 19SO, 1952, 1955. 1956, 19S7. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
1984 .. mbscbledet. 

"" Official Rscort/s of t1re &1cutIIy CmmciI, FOIty-fifth y ..... Suppkmenl J01' April, May und /uns 1990. Dokument SlZ1241. 

121 Ebd.. Dokument SlZ12S1. 

W Official Rscort/s oft1re &1cutIIy CmmciI, FOIty-fifth year, Supp/l!mmtJ"'~. August und &plembor 1990. Dokument SlZI486. 

'" Ebd., Dokument SlZlS06. 

'" S/2184S. 

'" A/44,I96S mit Korr.l. Anhang. 

'" A/44NT3, Anhnng ß. 

'" A/44!T73. 



... Ilbd., Anhang L 

... S/Zl846. 

130 Fbd., AnJage. 

'" 5/21847. 

'" Resolutionen bezieh1Jll88Welse BeschlOsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1946, 1948, 1949, 1951, 1953. 1954, 1956. 1957. 1958. 
1959, 1960, 1963, 1965. 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987 und 1989 verabscbiedeL 


